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  § 1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörden 

richtet sich nach den Vorschriften über ihren Wirkungsbereich 

und nach den Verwaltungsvorschriften. 

 
� Die Paragrafen, die zusätzlich für die Anwendung des Gesetzes Bedeutung haben, sind blau numme-
riert, so zB 

(4) Bei Zweifeln über die Identität des Einschreiters oder die 
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Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl I 2008/87 (WV) idF 2009/20. 

 

Artikel I 

 (1) Die Verwaltungsverfahrensgesetze 
(Allgemeines Verwaltungsverfahrensge-
setz 1991 – AVG, Verwaltungsstrafgesetz 
1991 – VStG und Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz 1991 – VVG) regeln das 
Verfahren der nachstehend bezeichneten 
Verwaltungsorgane, soweit sie behördliche 
Aufgaben besorgen und im Folgenden 
nicht anderes bestimmt ist. 

 (2) Von den Verwaltungsverfahrens-
gesetzen sind anzuwenden: 
 

A. das AVG und das VStG – unbeschadet 
der lit. F – auf das behördliche Verfahren 

1. der Behörden der allgemeinen staatli-
chen Verwaltung in den Ländern; 

2. der unabhängigen Verwaltungssenate 
in den Ländern; 

3. der Organe der Städte mit eigenem 
Statut; 

4. der Organe der Bundesanstalt „Statistik 
Österreich“; 

5. des Österreichischen Staatsarchives; 

6. der Bundespolizeidirektionen; 

7. der Sicherheitsdirektionen; 

8. der Landes- und Bezirksschulräte; 

9. des Bundesdenkmalamtes; 

10. des Bundeseinigungsamtes und der 
Schlichtungsstellen (§§ 141 und 144 
ArbVG); 

11. der Entgeltberechnungsausschüsse und 
der Berufungskommission für Heimar-
beit; 

12. der Zollämter, der Finanzämter und 
des unabhängigen Finanzsenates; 

13. des Berufungssenates nach § 64 Abs. 2 
Börsegesetz 1989, BGBl. Nr. 555; 

14. der Einigungs- und der Obereini-
gungskommissionen; 

15. der Lehrlingsstellen und der land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und 
Fachausbildungsstellen; 

16. der Grundverkehrsbehörden; 

17. der in einzelnen Ländern bestehenden 
Höfekommissionen und Forsttag-
satzungskommissionen; 

18. der Beschussämter; 

19. der kollegial eingerichteten besonde-
ren Bauoberbehörden; 

20. des Postbüros; 

21. der Fernmeldebüros und des Büros für 
Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen; 

22. der Militärkommanden; 

23. der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA); 

24. der Übernahmekommission; 

 

B. das AVG in vollem Umfang, das VStG 
mit Ausnahme der §§ 37, 39, 50 und 56 
auf das behördliche Verfahren 

25. der Organe der Gemeindeverbände; 

26. der Organe der Gemeinden, soweit sie 
nicht unter Z 3 fallen; 

27. der Organe der Körperschaften, Fonds 
und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
soweit sie nicht unter eine andere Be-
stimmung dieses Absatzes fallen und 
soweit es sich nicht um gesetzlich an-
erkannte Kirchen oder Religionsgesell-
schaften, Universitäten oder Pädago-
gische Hochschulen, gesetzliche beruf-
liche Vertretungen oder Träger der So-
zialversicherung handelt; 

28. der Vollzugsbehörden erster Instanz 
und der Vollzugsoberbehörden nach 
dem Strafvollzugsgesetz; 

 

C. das AVG auf das behördliche Verfahren 

29. der Organe der Universitäten und der 
Pädagogischen Hochschulen; 

30. des Bundesasylamtes (§ 58 des Asyl-
gesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100); 

31. des Bundesamtes für Eich- und Ver-
messungswesen, der Eichämter und 
der Vermessungsämter; 

32. des Heerespersonalamtes; 

33. der Meisterprüfungsstellen bei den 
Landeskammern der gewerblichen 
Wirtschaft; 

34. des Zivildienstbeschwerderates; 

35. der Zivildienstserviceagentur; 

36. der Datenschutzkommission; 

37. des Bundesvergabeamtes; 
 

D. das AVG, dessen § 64 jedoch nur, 
wenn nicht anderes ausdrücklich bestimmt 
ist, auf das behördliche Verfahren 

38. der Landesgeschäftsstellen und der 
regionalen Geschäftsstellen des Ar-
beitsmarktservice, des Bundesamtes 
für Sozial- und Behindertenwesen und 
der Bundesberufungskommission für 
Sozialentschädigungs- und Behinder-
tenangelegenheiten; 

39. der Arbeitsinspektorate und des Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorates; 

40. der Land- und Forstwirtschaftsinspek-
tionen; 

 

E. das VStG auf das Verwaltungsstrafver-
fahren 

41. der Agrarbehörden; 

42. der Landesgeschäftsstellen und der 
regionalen Geschäftsstellen des Ar-
beitsmarktservice und des Bundesam-
tes für Sozial- und Behindertenwesen; 

 

F. das VVG auf das behördliche Verfahren 
der unter den Z 1, 3, 6 und 7 genannten 
Organe in den Angelegenheiten der Ver-
waltungsvollstreckung. 

 (3) Das AVG, das VStG und das VVG 
sind auf das behördliche Verfahren der 
Bundesminister in allen Fällen anzuwen-
den, in denen sie als erste Instanz ein-
schreiten, sowie in allen jenen Fällen, in 
denen sie sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde oder im Instanzenzug über-
geordnete Behörde sind und das unmittel-
bar untergeordnete Verwaltungsorgan 
nach einem der Verwaltungsverfahrensge-
setze vorzugehen hatte. 

 (4) Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, sind die Verwaltungsverfah-
rensgesetze nicht anzuwenden: 

1. in den Angelegenheiten der öffentlichen 
Abgaben und Beiträge, die von den Ab-
gabenbehörden erhoben werden, mit 
Ausnahme der Verwaltungsabgaben 
nach § 78 AVG; 

2. in den Angelegenheiten des Familien-
lastenausgleiches mit Ausnahme des in 
diesen Angelegenheiten durchzufüh-
renden Strafverfahrens; 

3. in den Angelegenheiten des öffentlich-
rechtlichen Dienst-, Ruhe- und Versor-
gungsverhältnisses zum Bund, zu den 
Ländern, zu den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden sowie zu den sonsti-

gen Körperschaften, Fonds und Anstal-
ten des öffentlichen Rechts; 

4. in den Angelegenheiten der Durchfüh-
rung der Wahl des Bundespräsidenten, 
von Wahlen zu den allgemeinen Vertre-
tungskörpern und zum Europäischen 
Parlament, der Wahl des Bürgermeis-
ters durch die zur Wahl des Gemeinde-
rates Berechtigten und von Wahlen der 
Organe der gesetzlichen beruflichen 
Vertretungen, in den Angelegenheiten 
der Durchführung von Volksbegehren, 
Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen auf Grund der Bundesverfas-
sung oder einer Landesverfassung so-
wie in den Angelegenheiten der unmit-
telbaren Mitwirkung der zum Gemein-
derat Wahlberechtigten an der Besor-
gung der Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde mit 
Ausnahme des in allen diesen Angele-
genheiten durchzuführenden Strafver-
fahrens; 

5. in den Angelegenheiten des Disziplinar-
rechts; 

6. auf die Durchführung von Prüfungen, 
die der Beurteilung der Kenntnisse von 
Personen auf bestimmten Sachgebieten 
dienen, soweit es sich nicht um die Zu-
lassung zur Prüfung handelt. 

 

Artikel II 

 (1) Wo im AVG oder im VStG von Be-
hörden gesprochen wird, sind darunter die 
Verwaltungsorgane zu verstehen, für de-
ren behördliches Verfahren diese Bundes-
gesetze gemäß Art. I gelten. 

 (2) Verwaltungsvorschriften im Sinne 
der Verwaltungsverfahrensgesetze sind alle 
die verschiedenen Gebiete der Verwaltung 
regelnden, von den im Abs. 1 bezeichne-
ten Behörden zu vollziehenden Gesetze – 
dieses Bundesgesetz inbegriffen –, Ver-
ordnungen, Staatsverträge und unmittel-
bar geltenden Vorschriften des Gemein-
schaftsrechts. 

 (3) Verwaltungsübertretungen im Sin-
ne des VStG sind die von den im Abs. 1 
bezeichneten Behörden zu ahndenden 
Übertretungen. 
 

Artikel III 

 (1) Wer 
1. in Angelegenheiten, in denen er nicht 
zur berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugt ist, gewerbsmäßig für den 
Gebrauch vor inländischen oder aus-
ländischen Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden schriftliche Anbringen 
oder Urkunden verfasst, einschlägige 
Auskünfte erteilt, vor inländischen Ge-
richten oder Verwaltungsbehörden Par-
teien vertritt oder sich zu einer dieser 
Tätigkeiten in schriftlichen oder mündli-
chen Kundgebungen anbietet (Winkel-
schreiberei) oder 

2. sich außer in den Fällen einer mit ge-
richtlicher Strafe bedrohten Handlung 
die Beförderung durch eine dem öffent-
lichen Verkehr dienende Einrichtung 
verschafft, ohne das nach den Tarifbe-
stimmungen und Beförderungsbedin-
gungen dieser Einrichtungen festge-
setzte Entgelt ordnungsgemäß zu ent-
richten, oder 

3. Personen allein auf Grund ihrer Rasse, 
ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres religiösen 
Bekenntnisses oder einer Behinderung 
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ungerechtfertigt benachteiligt oder sie 
hindert, Orte zu betreten oder Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen, die 
für den allgemeinen öffentlichen Ge-
brauch bestimmt sind, oder 

4. nationalsozialistisches Gedankengut im 
Sinne des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 
13/1945, in der Fassung des Bundes-
verfassungsgesetzes BGBl. Nr. 25/1947, 
verbreitet, 

begeht, hinsichtlich der Tat nach Z 4 
dann, wenn sie nicht gerichtlich strafbar 
ist, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes-
polizeidirektion in den Fällen der Z 2 und 
4 von dieser, mit Geldstrafe bis zu 218 
Euro, im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe 
bis zu 1 090 Euro und im Fall der Z 4 mit 
einer Geldstrafe bis zu 2 180 Euro und mit 
dem Verfall der Gegenstände, mit denen 
die strafbare Handlung begangen wurde, 
zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der Ver-
such strafbar. 

 (2) Die Organe der Bundespolizei ha-
ben bei der Vollziehung des Abs. 1 als 
Hilfsorgane der zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde einzuschreiten. 

 (3) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, 
soweit besondere Vorschriften gegen die 
unbefugte Parteienvertretung bestehen. 

 (4) Die Tat nach Abs. 1 Z 2 wird straf-
los, wenn der Täter bei der Betretung, 
wenngleich auf Aufforderung, den Fahr-
preis und einen in den Tarifbestimmungen 
oder Beförderungsbedingungen etwa vor-
gesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt. Dies 
gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis 
und einen in den Tarifbestimmungen oder 
Beförderungsbedingungen etwa vor-
gesehenen Zuschlag innerhalb von drei 
Tagen zahlt, sofern er sich bei der Zah-
lungsaufforderung im Beförderungsmittel 
durch eine mit einem Lichtbild ausgestat-
tete öffentliche Urkunde ausweist. 

 (5) Wird die Anzeige wegen einer Tat 
nach Abs. 1 Z 4 vom öffentlichen Ankläger 
zurückgelegt oder ein gerichtliches Verfahren 

wegen einer solchen Tat rechtskräftig ohne 
Schuldspruch des Angezeigten beendet, so ist 
dies der Bezirksverwaltungsbehörde, im örtli-
chen Wirkungsbereich einer Bundespolizeidi-
rektion dieser, mitzuteilen. Die Mitteilung 
obliegt bei Zurücklegung der Anzeige dem 
öffentlichen Ankläger, in allen anderen Fällen 
dem Gericht. 

 (6) Die Zeit von der Erstattung der Anzei-
ge wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 4 bis zum 
Einlangen der in Abs. 5 genannten Mitteilung 
bei der zuständigen Verwaltungsbehörde ist 
in die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) 
nicht einzurechnen. 
 

Artikel IV 

 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut. 
 

Artikel V 

 Art. I Abs. 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 20/2009 tritt mit 1. 
Jänner 2010 in Kraft. 
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Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl 1991/51 (WV) idF 1992/866, 1994/686 (VfGH), 1995/471, BGBl I 
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I. TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
1. ABSCHNITT 

BEHÖRDEN 
 

Zuständigkeit 

 § 1. Die sachliche und örtliche Zustän-
digkeit der Behörden richtet sich nach den 
Vorschriften über ihren Wirkungsbereich 
und nach den Verwaltungsvorschriften. 
 
 § 2. Enthalten die in § 1 erwähnten 
Vorschriften über die sachliche Zuständig-
keit keine Bestimmungen, so sind in den 
Angelegenheiten der Bundesverwaltung in 
erster Instanz die Bezirksverwaltungsbe-
hörden und in zweiter Instanz der Landes-
hauptmann sachlich zuständig. 
 
 § 3. Soweit die in § 1 erwähnten Vor-
schriften über die örtliche Zuständigkeit 
nichts bestimmen, richtet sich diese 
1. in Sachen, die sich auf ein unbewegli-
ches Gut beziehen: nach der Lage des 
Gutes; 

2. in Sachen, die sich auf den Betrieb 
einer Unternehmung oder sonstigen 
dauernden Tätigkeit beziehen: nach 
dem Ort, an dem das Unternehmen be-
trieben oder die Tätigkeit ausgeübt wird 
oder werden soll; 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach 
dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteilig-
ten, und zwar im Zweifelsfall des be-
langten oder verpflichteten Teiles, dann 
nach seinem Aufenthalt, dann nach 
seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im 
Inland, schließlich nach seinem letzten 
Aufenthalt im Inland, wenn aber keiner 
dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht 
kommen kann oder Gefahr im Verzug 
ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; 
kann jedoch auch danach die Zustän-
digkeit nicht bestimmt werden, so ist 
die sachlich in Betracht kommende 
oberste Behörde zuständig. 

 
 § 4. (1) Ist gemäß den in § 1 erwähn-
ten Vorschriften die örtliche Zuständigkeit 
mehrerer Behörden gegeben und für die-
sen Fall nicht anderes bestimmt oder be-
gründen die in § 3 Z 1 und 2 angeführten 
Umstände die örtliche Zuständigkeit meh-
rerer Behörden, so haben diese Behörden 
einvernehmlich vorzugehen. 

 (2) Gelangen sie in der Sache zu kei-
nem Einvernehmen, so geht die Zustän-
digkeit auf die sachlich in Betracht kom-
mende Oberbehörde und, wenn danach 
verschiedene Behörden berufen sind und 
auch diese sich nicht zu einigen vermö-
gen, auf die sachlich in Betracht kommen-
de gemeinsame Oberbehörde über. 

 (3) Bei Gefahr im Verzug hat jede der 
in Abs. 1 bezeichneten Behörden in ihrem 
Amtsbereich die notwendigen Amtshand-
lungen unter gleichzeitiger Verständigung 
der anderen Behörden vorzunehmen. 
 
 § 5. (1) Über Zuständigkeitsstreite 
zwischen Behörden entscheidet die sach-
lich in Betracht kommende gemeinsame 
Oberbehörde. 

 (2) § 4 Abs. 3 gilt auch in diesem Fall. 
 

 § 6. (1) Die Behörde hat ihre sachliche 
und örtliche Zuständigkeit von Amts we-
gen wahrzunehmen; langen bei ihr An-
bringen ein, zu deren Behandlung sie 
nicht zuständig ist, so hat sie diese ohne 
unnötigen Aufschub auf Gefahr des 
Einschreiters an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten oder den Einschreiter an 
diese zu weisen. 

 (2) Durch Vereinbarung der Parteien 
kann die Zuständigkeit der Behörde weder 
begründet noch geändert werden. 
 

Befangenheit von  
Verwaltungsorganen 

 § 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich 
der Ausübung ihres Amtes zu enthalten 
und ihre Vertretung zu veranlassen: 
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1. in Sachen, an denen sie selbst, einer 
ihrer Angehörigen (§ 36a) oder einer 
ihrer Pflegebefohlenen beteiligt sind; 

2. in Sachen, in denen sie als Bevollmäch-
tigte einer Partei bestellt waren oder 
noch bestellt sind; 

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorlie-
gen, die geeignet sind, ihre volle Unbe-
fangenheit in Zweifel zu ziehen; 

4. im Berufungsverfahren, wenn sie an 
der Erlassung des angefochtenen Be-
scheides oder der Berufungsvorent-
scheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 

 (2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die 
Vertretung durch ein anderes Verwal-
tungsorgan nicht sogleich bewirkt werden 
kann, auch das befangene Organ die un-
aufschiebbaren Amtshandlungen selbst 
vorzunehmen. 
 

2. ABSCHNITT 

BETEILIGTE UND DEREN VERTRETER 

 
Beteiligte; Parteien 

 § 8. Personen, die eine Tätigkeit der 
Behörde in Anspruch nehmen oder auf die 
sich die Tätigkeit der Behörde bezieht, 
sind Beteiligte und, insoweit sie an der 
Sache vermöge eines Rechtsanspruches 
oder eines rechtlichen Interesses beteiligt 
sind, Parteien. 

 
Rechts- und Handlungsfähigkeit 

 § 9. Insoweit die persönliche Rechts- 
und Handlungsfähigkeit von Beteiligten in 
Frage kommt, ist sie von der Behörde, 
wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht 
anderes bestimmt ist, nach den Vorschrif-
ten des bürgerlichen Rechts zu beurteilen. 
 

Vertreter 

 § 10. (1) Die Beteiligten und ihre ge-
setzlichen Vertreter können sich, sofern 
nicht ihr persönliches Erscheinen aus-
drücklich gefordert wird, durch eigenbe-
rechtigte natürliche Personen, juristische 
Personen oder eingetragene Personenge-
sellschaften vertreten lassen. Bevollmäch-
tigte haben sich durch eine schriftliche, 
auf Namen oder Firma lautende Vollmacht 
auszuweisen. Vor der Behörde kann eine 
Vollmacht auch mündlich erteilt werden; 
zu ihrer Beurkundung genügt ein Akten-
vermerk. Schreitet eine zur berufsmäßigen 
Parteienvertretung befugte Person ein, so 
ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte 
Vollmacht deren urkundlichen Nachweis. 

 (2) Inhalt und Umfang der Vertre-
tungsbefugnis richten sich nach den Be-
stimmungen der Vollmacht; hierüber auf-
tauchende Zweifel sind nach den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts zu beur-
teilen. Die Behörde hat die Behebung 
etwaiger Mängel unter sinngemäßer An-
wendung des § 13 Abs. 3 von Amts wegen 
zu veranlassen. 

 (3) Als Bevollmächtigte sind solche 
Personen nicht zuzulassen, die unbefugt 
die Vertretung anderer zu Erwerbszwe-
cken betreiben. 

 (4) Die Behörde kann von einer aus-
drücklichen Vollmacht absehen, wenn es 
sich um die Vertretung durch amtsbekann-
te Familienmitglieder, in § 36a Abs. 1 ge-
nannte Personen, Haushaltsangehörige, 
Angestellte oder durch amtsbekannte 
Funktionäre von beruflichen oder anderen 
Organisationen handelt und Zweifel über 
Bestand und Umfang der Vertretungsbe-
fugnis nicht obwalten. 

 (5) Die Beteiligten können sich eines 
Rechtsbeistandes bedienen und auch in 

seiner Begleitung vor der Behörde er-
scheinen. 

 (6) Die Bestellung eines Bevollmäch-
tigten schließt nicht aus, daß der Voll-
machtgeber im eigenen Namen Erklärun-
gen abgibt. 
 
 § 11. Soll von Amts wegen oder auf 
Antrag gegen einen handlungsunfähigen 
Beteiligten, der eines gesetzlichen Vertre-
ters entbehrt, oder gegen eine Person, 
deren Aufenthalt unbekannt ist, eine 
Amtshandlung vorgenommen werden, so 
kann die Behörde, wenn die Wichtigkeit 
der Sache es erfordert, die Betrauung 
einer Person mit der Obsorge oder die 
Bestellung eines Sachwalters oder Kura-
tors beim zuständigen Gericht (§ 109 JN) 
veranlassen. 
 
 § 12. Die Vorschriften dieses Bundes-
gesetzes über die Beteiligten sind auch 
auf deren gesetzliche Vertreter und Be-
vollmächtigte zu beziehen. 
 

3. ABSCHNITT  

VERKEHR ZWISCHEN  
BEHÖRDEN UND BETEILIGTEN 

 
Anbringen 

 § 13. (1) Soweit in den Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
können Anträge, Gesuche, Anzeigen, Be-
schwerden und sonstige Mitteilungen bei 
der Behörde schriftlich, mündlich oder 
telefonisch eingebracht werden. Rechts-
mittel und Anbringen, die an eine Frist 
gebunden sind oder durch die der Lauf 
einer Frist bestimmt wird, sind schriftlich 
einzubringen. Erscheint die telefonische 
Einbringung eines Anbringens der Natur 
der Sache nach nicht tunlich, so kann die 
Behörde dem Einschreiter auftragen, es 
innerhalb einer angemessenen Frist 
schriftlich oder mündlich einzubringen. 

 (2) Schriftliche Anbringen können der 
Behörde in jeder technisch möglichen 
Form übermittelt werden, mit E Mail je-
doch nur insoweit, als für den elektroni-
schen Verkehr zwischen der Behörde und 
den Beteiligten nicht besondere Übermitt-
lungsformen vorgesehen sind. Etwaige 
technische Voraussetzungen oder organi-
satorische Beschränkungen des elektroni-
schen Verkehrs zwischen der Behörde und 
den Beteiligten sind im Internet bekannt-
zumachen. 

 (3) Mängel schriftlicher Anbringen er-
mächtigen die Behörde nicht zur Zurück-
weisung. Die Behörde hat vielmehr von 
Amts wegen unverzüglich deren Behebung 
zu veranlassen und kann dem Einschreiter 
die Behebung des Mangels innerhalb einer 
angemessenen Frist mit der Wirkung auf-
tragen, dass das Anbringen nach fruchtlo-
sem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen 
wird. Wird der Mangel rechtzeitig beho-
ben, so gilt das Anbringen als ursprünglich 
richtig eingebracht. 

 (4) Bei Zweifeln über die Identität des 
Einschreiters oder die Authentizität eines 
Anbringens gilt Abs. 3 mit der Maßgabe 
sinngemäß, dass das Anbringen nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist als zurückge-
zogen gilt. 

 (5) Die Behörde ist nur während der 
Amtsstunden verpflichtet, schriftliche An-
bringen entgegenzunehmen oder Emp-
fangsgeräte empfangsbereit zu halten, 
und, außer bei Gefahr im Verzug, nur 
während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder 
telefonische Anbringen entgegenzuneh-
men. Die Amtsstunden und die für den 

Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im 
Internet und durch Anschlag an der Amts-
tafel bekanntzumachen.  

 (6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, 
Anbringen, die sich auf keine bestimmte 
Angelegenheit beziehen, in Behandlung zu 
nehmen. 

 (7) Anbringen können in jeder Lage 
des Verfahrens zurückgezogen werden. 

 (8) Der verfahrenseinleitende Antrag 
kann in jeder Lage des Verfahrens geän-
dert werden. Durch die Antragsänderung 
darf die Sache ihrem Wesen nach nicht 
geändert und die sachliche und örtliche 
Zuständigkeit nicht berührt werden. 
 

Rechtsbelehrung 

 § 13a. Die Behörde hat Personen, die 
nicht durch berufsmäßige Parteienvertre-
ter vertreten sind, die zur Vornahme ihrer 
Verfahrenshandlungen nötigen Anleitun-
gen in der Regel mündlich zu geben und 
sie über die mit diesen Handlungen oder 
Unterlassungen unmittelbar verbundenen 
Rechtsfolgen zu belehren. 
 

Niederschriften 

 § 14. (1) Mündliche Anbringen von 
Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem 
wesentlichen Inhalt nach in einer Nieder-
schrift festzuhalten. Niederschriften über 
Verhandlungen (Verhandlungsschriften) 
sind derart abzufassen, daß bei Weglas-
sung alles nicht zur Sache Gehörigen der 
Verlauf und Inhalt der Verhandlung richtig 
und verständlich wiedergegeben wird. 

 (2) Jede Niederschrift hat außerdem zu 
enthalten: 

1. Ort, Zeit und Gegenstand der Amts-
handlung und, wenn schon frühere dar-
auf bezügliche Amtshandlungen vorlie-
gen, erforderlichenfalls eine kurze Dar-
stellung des Standes der Sache; 

2. die Bezeichnung der Behörde und die 
Namen des Leiters der Amtshandlung 
und der sonst mitwirkenden amtlichen 
Organe, der anwesenden Beteiligten 
und ihrer Vertreter sowie der etwa ver-
nommenen Zeugen und Sachverständi-
gen. 

 (3) Die Niederschrift ist den vernom-
menen oder sonst beigezogenen Perso-
nen, wenn sie nicht darauf verzichten, zur 
Durchsicht vorzulegen oder vorzulesen; 
wenn ein Schallträger verwendet (Abs. 7) 
oder die Niederschrift elektronisch erstellt 
wird, kann ihr Inhalt auch auf andere Wei-
se wiedergegeben werden. Der Leiter der 
Amtshandlung kann auch ohne Verzicht 
von einer Wiedergabe absehen; die beige-
zogenen Personen können diesfalls bis 
zum Schluß der Amtshandlung die Zustel-
lung einer Ausfertigung verlangen und 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Ein-
wendungen wegen behaupteter Unvoll-
ständigkeit oder Unrichtigkeit der Nieder-
schrift erheben. 

 (4) In dem einmal Niedergeschriebe-
nen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, 
zugesetzt oder verändert werden. Durch-
gestrichene Stellen sollen noch lesbar 
bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwen-
dungen der beigezogenen Personen we-
gen behaupteter Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit der Niederschrift sind in ei-
nen Nachtrag aufzunehmen und gesondert 
zu unterfertigen. 

 (5) Die Niederschrift ist vom Leiter der 
Amtshandlung und den beigezogenen 
Personen zu unterschreiben; bei Amts-
handlungen, denen mehr als drei Beteilig-
te beigezogen wurden, genügt es jedoch, 
wenn die Niederschrift von der Partei, die 
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den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt 
hat, und zwei weiteren Beteiligten, in Ab-
wesenheit dieser Partei von mindestens 
drei Beteiligten, sowie von den sonstigen 
beigezogenen Personen unterschrieben 
wird. Kann dem nicht entsprochen wer-
den, so sind die dafür maßgeblichen 
Gründe in der Niederschrift festzuhalten. 
Wird die Niederschrift elektronisch erstellt, 
so kann an die Stelle der Unterschriften 
des Leiters der Amtshandlung und der 
beigezogenen Personen ein Verfahren zum 
Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) 
des Leiters der Amtshandlung und der 
Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Nie-
derschrift treten. 

 (6) Den beigezogenen Personen ist auf 
Verlangen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift auszufolgen oder zuzustellen. 

 (7) Die Niederschrift oder Teile davon 
können unter Verwendung eines Schall-
trägers oder in Kurzschrift aufgenommen 
werden. Die Angaben gemäß Abs. 2, die 
Feststellung, daß für die übrigen Teile der 
Niederschrift ein Schallträger verwendet 
wird, und die Tatsache der Verkündung 
eines mündlichen Bescheides sind in Voll-
schrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und 
die in Kurzschrift aufgenommenen Teile 
der Niederschrift sind unverzüglich in Voll-
schrift zu übertragen. Die beigezogenen 
Personen können bis zum Schluß der 
Amtshandlung die Zustellung einer Ausfer-
tigung der Übertragung verlangen und 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Ein-
wendungen wegen behaupteter Unvoll-
ständigkeit oder Unrichtigkeit der Über-
tragung erheben. Wird eine solche Zustel-
lung beantragt, so darf die Aufzeichnung 
frühestens einen Monat nach Ablauf der 
Einwendungsfrist, ansonsten frühestens 
einen Monat nach erfolgter Übertragung 
gelöscht werden. 
 

 § 15. Soweit nicht Einwendungen er-
hoben wurden, liefert eine gemäß § 14 
aufgenommene Niederschrift über den 
Verlauf und den Gegenstand der betref-
fenden Amtshandlung vollen Beweis. Der 
Gegenbeweis der Unrichtigkeit des be-
zeugten Vorganges bleibt zulässig. 
 

Aktenvermerke 

 § 16. (1) Amtliche Wahrnehmungen, 
mündliche oder telefonische Anbringen 
oder sonstige Mitteilungen an die Behör-
de, mündliche oder telefonische Belehrun-
gen, Aufforderungen, Anordnungen und 
sonstige Äußerungen, schließlich Umstän-
de, die nur für den inneren Dienst der 
Behörde in Betracht kommen, sind, wenn 
nicht anderes bestimmt ist und kein An-
lass zur Aufnahme einer Niederschrift 
besteht, erforderlichenfalls in einem Akten-
vermerk kurz festzuhalten. 

 (2) Der Aktenvermerk ist vom Amts-
organ unter Beisetzung des Datums zu 
unterschreiben; wurde der Aktenvermerk 
elektronisch erstellt, kann an die Stelle 
dieser Unterschrift ein Verfahren zum 
Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) 
des Amtsorgans und der Authentizität (§ 2 
Z 5 E-GovG) des Aktenvermerks treten. 
 

Akteneinsicht 

 § 17. (1) Soweit in den Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
können die Parteien bei der Behörde in die 
ihre Sache betreffenden Akten Einsicht 
nehmen und sich von Akten oder Akten-
teilen an Ort und Stelle Abschriften selbst 
anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien 
oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit 
die Behörde die die Sache betreffenden 

Akten elektronisch führt, kann der Partei 
auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder 
technisch möglichen Form gewährt wer-
den. 

 (2) Allen an einem Verfahren beteilig-
ten Parteien muß auf Verlangen die Ak-
teneinsicht in gleichem Umfang gewährt 
werden. 

 (3) Von der Akteneinsicht sind Akten-
bestandteile ausgenommen, insoweit deren 
Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter 
Interessen einer Partei oder dritter Personen 
oder eine Gefährdung der Aufgaben der 
Behörde herbeiführen oder den Zweck des 
Verfahrens beeinträchtigen würde. 

 (4) Gegen die Verweigerung der Ak-
teneinsicht ist kein Rechtsmittel zulässig. 
 

Blinde und hochgradig sehbehinderte 
Beteiligte 

 § 17a. Blinden oder hochgradig sehbe-
hinderten Beteiligten, die eines Vertreters 
entbehren, hat die Behörde auf Verlangen 
den Inhalt von Akten oder Aktenteilen 
durch Verlesung oder nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten in 
sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu 
bringen. 
 

Erledigungen 

 § 18. (1) Die Behörde hat die Sache 
möglichst zweckmäßig, rasch, einfach und 
kostensparend zu erledigen und den we-
sentlichen Inhalt der Amtshandlung erfor-
derlichenfalls in einer Niederschrift oder 
einem Aktenvermerk festzuhalten. 

 (2) Erledigungen haben jedenfalls 
schriftlich zu ergehen, wenn dies in den 
Verwaltungsvorschriften ausdrücklich an-
geordnet ist oder von der Partei verlangt 
wird. 
 (3) Schriftliche Erledigungen sind vom 
Genehmigungsberechtigten mit seiner 
Unterschrift zu genehmigen; wurde die 
Erledigung elektronisch erstellt, kann an 
die Stelle dieser Unterschrift ein Verfahren 
zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 
E-GovG) des Genehmigenden und der 
Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Erledi-
gung treten. 

 (4) Jede schriftliche Ausfertigung hat 
die Bezeichnung der Behörde, das Datum 
der Genehmigung und den Namen des 
Genehmigenden zu enthalten. Ausferti-
gungen in Form von elektronischen Do-
kumenten müssen mit einer Amtssignatur 
(§ 19 E-GovG) versehen sein; Ausferti-
gungen in Form von Ausdrucken von mit 
einer Amtssignatur versehenen elektroni-
schen Dokumenten oder von Kopien sol-
cher Ausdrucke brauchen keine weiteren 
Voraussetzungen zu erfüllen. Sonstige Aus-
fertigungen haben die Unterschrift des Ge-
nehmigenden zu enthalten; an die Stelle 
dieser Unterschrift kann die Beglaubigung 
der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung 
mit der Erledigung übereinstimmt und die 
Erledigung gemäß Abs. 3 genehmigt wor-
den ist. Das Nähere über die Beglaubi-
gung wird durch Verordnung geregelt. 

 (5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für 
Ladungsbescheide überdies § 19. 
 

Ladungen 

 § 19. (1) Die Behörde ist berechtigt, 
Personen, die in ihrem Amtsbereich ihren 
Aufenthalt (Sitz) haben und deren Er-
scheinen nötig ist, vorzuladen. Im Verfah-
ren vor den unabhängigen Verwaltungs-
senaten sind auch Ladungen von Perso-
nen, die ihren Aufenthalt (Sitz) außerhalb 
des Amtsbereiches des unabhängigen 
Verwaltungssenates haben, zulässig. 

 (2) In der Ladung ist außer Ort und 
Zeit der Amtshandlung auch anzugeben, 
was den Gegenstand der Amtshandlung 
bildet, in welcher Eigenschaft der Gelade-
ne vor der Behörde erscheinen soll (als 
Beteiligter, Zeuge usw.) und welche Be-
helfe und Beweismittel mitzubringen sind. 
In der Ladung ist ferner bekanntzugeben, 
ob der Geladene persönlich zu erscheinen 
hat oder ob die Entsendung eines Vertre-
ters genügt und welche Folgen an ein 
Ausbleiben geknüpft sind. 

 (3) Wer nicht durch Krankheit, Behin-
derung oder sonstige begründete Hinder-
nisse vom Erscheinen abgehalten ist, hat 
die Verpflichtung, der Ladung Folge zu leis-
ten und kann zur Erfüllung dieser Pflicht 
durch Zwangsstrafen verhalten oder vor-
geführt werden. Die Anwendung dieser 
Zwangsmittel ist nur zulässig, wenn sie in 
der Ladung angedroht waren und die La-
dung zu eigenen Handen zugestellt war; 
sie obliegt den Vollstreckungsbehörden. 

 (4) Gegen die Ladung oder die Vorfüh-
rung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
 
 § 20. Steht die zu ladende Person in ei-
nem öffentlichen Amt oder Dienst oder im 
Dienst eines dem öffentlichen Verkehr die-
nenden Unternehmens und muß voraussicht-
lich zur Wahrung der Sicherheit oder anderer 
öffentlicher Interessen eine Stellvertretung 
während der Verhinderung dieser Person 
eintreten, so ist gleichzeitig deren vorgesetz-
te Stelle von der Ladung zu benachrichtigen. 

 

4. ABSCHNITT 

ZUSTELLUNGEN 

 
 § 21. Zustellungen sind nach dem Zu-
stellgesetz vorzunehmen. 
 
 § 22. Wenn wichtige Gründe hiefür 
vorliegen, ist eine schriftliche Ausfertigung 
mit Zustellnachweis zuzustellen. Bei Vor-
liegen besonders wichtiger Gründe oder 
wenn es gesetzlich vorgesehen ist, ist die 
Zustellung zu eigenen Handen des Emp-
fängers zu bewirken. 
 
 § 23. bis 31. [entfallen] 

 

5. ABSCHNITT 

FRISTEN 
 
 § 32. (1) Bei der Berechnung von Fris-
ten, die nach Tagen bestimmt sind, wird 
der Tag nicht mitgerechnet, in den der 
Zeitpunkt oder das Ereignis fällt, wonach 
sich der Anfang der Frist richten soll. 

 (2) Nach Wochen, Monaten oder Jah-
ren bestimmte Fristen enden mit dem 
Ablauf desjenigen Tages der letzten Wo-
che oder des letzten Monats, der durch 
seine Benennung oder Zahl dem Tag ent-
spricht, an dem die Frist begonnen hat. 
Fehlt dieser Tag im letzten Monat, so en-
det die Frist mit Ablauf des letzten Tages 
dieses Monats. 
 

 § 33. (1) Der Beginn und Lauf einer 
Frist wird durch Sonn- oder Feiertage 
nicht behindert. 

 (2) Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag 
oder den Karfreitag, so ist der nächste 
Werktag letzter Tag der Frist. 

 (3) Die Tage von der Übergabe an 
einen Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7 
des Zustellgesetzes zur Übermittlung an 
die Behörde bis zum Einlangen bei dieser 
(Postlauf) werden in die Frist nicht einge-
rechnet. 
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 (4) Durch Gesetz oder Verordnung 
festgesetzte Fristen können, wenn nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, nicht 
geändert werden. 

 

6. ABSCHNITT 

ORDNUNGS- UND  
MUTWILLENSSTRAFEN 

 
Ordnungsstrafen 

 § 34. (1) Das Verwaltungsorgan, das eine 
Verhandlung, Vernehmung, einen Augen-
schein oder eine Beweisaufnahme leitet, hat 
für die Aufrechterhaltung der Ordnung und 
für die Wahrung des Anstandes zu sorgen. 

 (2) Personen, die die Amtshandlung stö-
ren oder durch ungeziemendes Benehmen 
den Anstand verletzen, sind zu ermahnen; 
bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen 
nach vorausgegangener Androhung das Wort 
entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen 
die Bestellung eines Bevollmächtigten aufge-
tragen werden oder gegen sie eine Ord-
nungsstrafe bis 726 Euro verhängt werden. 

 (3) Die gleichen Ordnungsstrafen können 
von der Behörde gegen Personen verhängt 
werden, die sich in schriftlichen Eingaben 
einer beleidigenden Schreibweise bedienen. 

 (4) Gegen öffentliche Organe und gegen 
Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Par-
teienvertretung befugt sind, ist, wenn sie 
einem Disziplinarrecht unterstehen, keine 
Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern ledig-
lich die Anzeige an die Disziplinarbehörde zu 
erstatten. 

 (5) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe 
schließt die strafgerichtliche Verfolgung we-
gen derselben Handlung nicht aus. 
 

Mutwillensstrafen 

 § 35. Gegen Personen, die offenbar mut-
willig die Tätigkeit der Behörde in Anspruch 
nehmen oder in der Absicht einer Verschlep-
pung der Angelegenheit unrichtige Angaben 
machen, kann die Behörde eine Mutwillens-
strafe bis 726 Euro verhängen. 
 

Widmung und Vollzug der Ordnungs- 
und Mutwillensstrafen 

 § 36. Die Ordnungs- und Mutwillens-
strafen fließen der Gebietskörperschaft zu, 
die den Aufwand der Behörde zu tragen hat. 
Die Bestimmungen des Verwaltungsstrafge-
setzes über den Strafvollzug sind sinngemäß 
anzuwenden. 

 

7. ABSCHNITT 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 
Angehörige 

 § 36a. (1) Angehörige im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind 

1. der Ehegatte, 

2. die Verwandten in gerader Linie und die 
Verwandten zweiten, dritten und vier-
ten Grades in der Seitenlinie, 

3. die Verschwägerten in gerader Linie 
und die Verschwägerten zweiten Gra-
des in der Seitenlinie, 

4. die Wahleltern und Wahlkinder und die 
Pflegeeltern und Pflegekinder, 

5. Personen, die miteinander in Lebens-
gemeinschaft leben, sowie Kinder und 
Enkel einer dieser Personen im Verhält-
nis zur anderen Person sowie 

6. der eingetragene Partner. 

 (2) Die durch eine Ehe begründete 
Eigenschaft einer Person als Angehöriger 
bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe nicht 
mehr besteht.  

 (3) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene 
Partner sinngemäß. Die durch eine einge-
tragene Partnerschaft begründete Eigen-
schaft einer Person als Angehöriger bleibt 

aufrecht, auch wenn die eingetragene 
Partnerschaft nicht mehr besteht. 
 

 

II. TEIL 

ERMITTLUNGSVERFAHREN 

 
1. ABSCHNITT 

ZWECK UND GANG DES  
ERMITTLUNGSVERFAHRENS 

 

Allgemeine Grundsätze 

 § 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens 
ist, den für die Erledigung einer Verwal-
tungssache maßgebenden Sachverhalt fest-
zustellen und den Parteien Gelegenheit zur 
Geltendmachung ihrer Rechte und recht-
lichen Interessen zu geben. Nach einer 
Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die 
Behörde das Ermittlungsverfahren inso-
weit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf 
seinen Zweck notwendig ist. 
 
 § 38. Sofern die Gesetze nicht anderes 
bestimmen, ist die Behörde berechtigt, im 
Ermittlungsverfahren auftauchende Vor-
fragen, die als Hauptfragen von anderen 
Verwaltungsbehörden oder von den Ge-
richten zu entscheiden wären, nach der 
über die maßgebenden Verhältnisse ge-
wonnenen eigenen Anschauung zu beur-
teilen und diese Beurteilung ihrem Be-
scheid zugrunde zu legen. Sie kann aber 
auch das Verfahren bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung der Vorfrage aussetzen, wenn 
die Vorfrage schon den Gegenstand eines 
anhängigen Verfahrens bei der zuständi-
gen Behörde bildet oder ein solches Ver-
fahren gleichzeitig anhängig gemacht wird. 
 

 § 38a. (1) Hat eine auf Grund der 
einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Vor-
schriften hiefür in Betracht kommende Be-
hörde beim Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften einen Antrag auf Fällung 
einer Vorabentscheidung gestellt, so darf 
sie bis zum Einlangen der Vorabentschei-
dung nur solche Verfahrenshandlungen vor-
nehmen oder Entscheidungen treffen, die 
durch die Vorabentscheidung nicht beein-
flußt werden können oder die die Frage 
nicht abschließend regeln und keinen Auf-
schub gestatten. 

 (2) Erachtet die Behörde die noch nicht 
ergangene Vorabentscheidung für ihre 
Entscheidung in der Sache als nicht mehr 
erforderlich, so hat sie ihren Antrag un-
verzüglich zurückzuziehen. 
 
 § 39. (1) Für die Durchführung des 
Ermittlungsverfahrens sind die Verwal-
tungsvorschriften maßgebend. 

 (2) Soweit die Verwaltungsvorschriften 
hierüber keine Anordnungen enthalten, 
hat die Behörde von Amts wegen vorzu-
gehen und unter Beobachtung der in die-
sem Teil enthaltenen Vorschriften den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu 
bestimmen. Sie kann insbesondere von 
Amts wegen oder auf Antrag eine mündli-
che Verhandlung durchführen und mehre-
re Verwaltungssachen zur gemeinsamen 
Verhandlung und Entscheidung verbinden 
oder sie wieder trennen. Die Behörde hat 
sich bei allen diesen Verfahrensanordnun-
gen von Rücksichten auf möglichste 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis leiten zu lassen. 

 (2a) Sind nach den Verwaltungsvorschrif-
ten für ein Vorhaben mehrere Bewilligungen, 
Genehmigungen oder bescheidmäßige Fest-
stellungen erforderlich und werden diese 

unter einem beantragt, so hat die Behörde die 
Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und 
Entscheidung zu verbinden und mit den von 
anderen Behörden geführten Verfahren zu 
koordinieren. Eine getrennte Verfahrensfüh-
rung ist zulässig, wenn diese im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. 

 (3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif 
ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfah-
ren für geschlossen erklären. Neue Tatsachen 
und Beweismittel sind von der Behörde nur 
zu berücksichtigen, wenn sie allein oder in 
Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des 
Verfahrens eine anderslautende Entscheidung 
der Sache herbeiführen könnten. 
 

Dolmetscher und Übersetzer 

 § 39a. (1) Ist eine Partei oder eine zu 
vernehmende Person der deutschen Sprache 
nicht hinreichend kundig, stumm, gehörlos 
oder hochgradig hörbehindert, so ist erforder-
lichenfalls der der Behörde beigegebene oder 
zur Verfügung stehende Dolmetscher (Amts-
dolmetscher) beizuziehen. Die §§ 52 Abs. 2 
bis 4 und 53 sind anzuwenden. 

 (2) Als Dolmetscher im Sinne dieses Bun-
desgesetzes gelten auch die Übersetzer. 
 

Mündliche Verhandlung 

 § 40. (1) Mündliche Verhandlungen 
sind unter Zuziehung aller bekannten 
Beteiligten sowie der erforderlichen Zeugen 
und Sachverständigen vorzunehmen und, 
sofern sie mit einem Augenschein verbun-
den sind, womöglich an Ort und Stelle, 
sonst am Sitz der Behörde oder an dem 
Ort abzuhalten, der nach der Sachlage am 
zweckmäßigsten erscheint. Bei der Aus-
wahl des Verhandlungsortes ist, sofern die 
mündliche Verhandlung nicht mit einem 
Augenschein verbunden ist, darauf zu 
achten, daß dieser für körperbehinderte 
Beteiligte gefahrlos und tunlichst ohne 
fremde Hilfe zugänglich ist. In verbundenen 
Verfahren (§ 39 Abs. 2a) abzuhaltende 
mündliche Verhandlungen sind von der Be-
hörde tunlichst gemeinsam durchzuführen. 

 (2) Die Behörde hat darüber zu wa-
chen, daß die Vornahme eines Augen-
scheins nicht zur Verletzung eines Kunst-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses 
mißbraucht werde. 
 

 § 41. (1) Die Anberaumung einer 
mündlichen Verhandlung hat durch per-
sönliche Verständigung der bekannten 
Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch andere 
Personen als Beteiligte in Betracht kom-
men, ist die Verhandlung überdies durch 
Anschlag in der Gemeinde oder durch 
Verlautbarung in der für amtliche Kund-
machungen der Behörde bestimmten Zei-
tung kundzumachen. 

 (2) Die Verhandlung ist so anzuberau-
men, daß die Teilnehmer rechtzeitig und 
vorbereitet erscheinen können. Die Ver-
ständigung (Kundmachung) über die An-
beraumung der Verhandlung hat die für 
Ladungen vorgeschriebenen Angaben 
einschließlich des Hinweises auf die ge-
mäß § 42 eintretenden Folgen zu enthal-
ten. Falls für Zwecke der Verhandlung 
Pläne oder sonstige Behelfe zur Einsicht 
der Beteiligten aufzulegen sind, ist dies 
bei der Anberaumung der Verhandlung 
unter Angabe von Zeit und Ort der Ein-
sichtnahme bekanntzugeben. 
 
 § 42. (1) Wurde eine mündliche Ver-
handlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz 
und in einer in den Verwaltungsvorschrif-
ten vorgesehenen besonderen Form 
kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass 
eine Person ihre Stellung als Partei ver-
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liert, soweit sie nicht spätestens am Tag 
vor Beginn der Verhandlung während der 
Amtsstunden bei der Behörde oder wäh-
rend der Verhandlung Einwendungen er-
hebt. Wenn die Verwaltungsvorschriften 
über die Form der Kundmachung nichts 
bestimmen, so tritt die im ersten Satz 
bezeichnete Rechtsfolge ein, wenn die 
mündliche Verhandlung gemäß § 41 
Abs. 1 zweiter Satz und in geeigneter 
Form kundgemacht wurde. Eine Kundma-
chungsform ist geeignet, wenn sie sicher-
stellt, daß ein Beteiligter von der Anbe-
raumung der Verhandlung voraussichtlich 
Kenntnis erlangt. 

 (2) Wurde eine mündliche Verhandlung 
nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so er-
streckt sich die darin bezeichnete Rechts-
folge nur auf jene Beteiligten, die recht-
zeitig die Verständigung von der Anbe-
raumung der Verhandlung erhalten haben. 

 (3) Eine Person, die glaubhaft macht, 
daß sie durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis verhindert war, 
rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und 
die kein Verschulden oder nur ein minde-
rer Grad des Versehens trifft, kann binnen 
zwei Wochen nach dem Wegfall des Hin-
dernisses, jedoch spätestens bis zum 
Zeitpunkt der rechtskräftigen Entschei-
dung der Sache bei der Behörde Einwen-
dungen erheben. Solche Einwendungen 
gelten als rechtzeitig erhoben und sind 
von jener Behörde zu berücksichtigen, bei 
der das Verfahren anhängig ist. 

 (4) Versäumt derjenige, über dessen 
Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, 
die Verhandlung, so kann sie entweder in 
seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf 
seine Kosten auf einen anderen Termin 
verlegt werden. 
 

 § 43. (1) Das mit der Leitung der 
mündlichen Verhandlung betraute Organ 
(Verhandlungsleiter) hat sich von der 
Identität der Erschienenen zu überzeugen 
und ihre Stellung als Parteien oder sonst 
Beteiligte und die etwaige Vertretungsbe-
fugnis zu prüfen. 

 (2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die 
Verhandlung und legt ihren Gegenstand 
dar. Er kann die Verhandlung in Abschnit-
te gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er 
bestimmt die Reihenfolge, in der die Betei-
ligten zu hören, die Beweise aufzunehmen 
und die Ergebnisse früher aufgenommener 
Beweise oder Erhebungen vorzutragen und 
zu erörtern sind. Er entscheidet über die 
Beweisanträge und hat offenbar unerheb-
liche Anträge zurückzuweisen. Ihm steht 
auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach 
Bedarf zu unterbrechen oder zu vertagen 
und den Zeitpunkt für die Fortsetzung der 
Verhandlung mündlich zu bestimmen. 

 (3) Der Verhandlungsleiter hat die 
Verhandlung unter steter Bedachtnahme 
auf ihren Zweck zügig so zu führen, daß 
den Parteien das Recht auf Gehör ge-
wahrt, anderen Beteiligten aber Gelegen-
heit geboten wird, bei der Feststellung des 
Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache 
nicht beteiligte Personen dürfen in der 
Verhandlung nicht das Wort ergreifen. 

 (4) Jeder Partei muß insbesondere 
Gelegenheit geboten werden, alle zur 
Sache gehörenden Gesichtspunkte vorzu-
bringen und unter Beweis zu stellen, Fra-
gen an die anwesenden Zeugen und 
Sachverständigen zu stellen, sich über die 
von anderen Beteiligten, den Zeugen und 
Sachverständigen vorgebrachten oder die 
als offenkundig behandelten Tatsachen 
sowie über die von anderen gestellten 

Anträge und über das Ergebnis amtlicher 
Erhebungen zu äußern. 

 (5) Stehen einander zwei oder mehre-
re Parteien mit einander widersprechen-
den Ansprüchen gegenüber, so hat der 
Verhandlungsleiter auf das Zustande-
kommen eines Ausgleichs dieser Ansprü-
che mit den öffentlichen und den von an-
deren Beteiligten geltend gemachten Inte-
ressen hinzuwirken. 
 
 § 44. (1) Über jede mündliche Ver-
handlung ist eine Verhandlungsschrift 
nach den §§ 14 und 15 aufzunehmen. 

 (2) Schriftliche Äußerungen und Mittei-
lungen von Beteiligten, Niederschriften 
über Beweise, die bis zum Schluß der 
mündlichen Verhandlung, aber außerhalb 
dieser aufgenommen wurden, Berichte 
und schriftliche Sachverständigengutach-
ten sind der Verhandlungsschrift anzu-
schließen. Dies ist in der Verhandlungs-
schrift zu vermerken. Teilnehmer an der 
mündlichen Verhandlung dürfen ihre Er-
klärungen jedoch nicht schriftlich abgeben. 

 (3) Sobald die zulässigen Vorbringen 
aller Beteiligten aufgenommen sind und 
die Beweisaufnahme beendet ist, hat der 
Verhandlungsleiter die Verhandlung, ge-
gebenenfalls nach Wiedergabe der Ver-
handlungsschrift (§ 14 Abs. 3) und nach 
mündlicher Verkündung des Bescheides 
(§ 62 Abs. 2), für geschlossen zu erklären. 
 

Großverfahren 

 § 44a. (1) Sind an einer Verwaltungs-
sache oder an verbundenen Verwaltungs-
sachen voraussichtlich insgesamt mehr als 
100 Personen beteiligt, so kann die Be-
hörde den Antrag oder die Anträge durch 
Edikt kundmachen. 

 (2) Das Edikt hat zu enthalten: 
1. den Gegenstand des Antrages und eine 
Beschreibung des Vorhabens; 

2. eine Frist von mindestens sechs Wo-
chen, innerhalb derer bei der Behörde 
schriftlich Einwendungen erhoben wer-
den können; 

3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des 
§ 44b; 

4. den Hinweis, daß die Kundmachungen 
und Zustellungen im Verfahren durch 
Edikt vorgenommen werden können. 

 (3) Das Edikt ist im redaktionellen Teil 
zweier im Bundesland weitverbreiteter 
Tageszeitungen und im „Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung“ zu verlautbaren. Ist in 
den Verwaltungsvorschriften für die 
Kundmachung der mündlichen Verhand-
lung eine besondere Form vorgesehen, so 
ist der Inhalt des Edikts darüber hinaus in 
dieser Form kundzumachen; im übrigen 
kann die Behörde jede geeignete Form der 
Kundmachung wählen. Die Kundmachung 
im Internet unter der Adresse der Behörde 
gilt als geeignet. In der Zeit vom 15. Juli 
bis 25. August und vom 24. Dezember bis 
6. Jänner ist die Kundmachung durch 
Edikt nicht zulässig. 
 

 § 44b. (1) Wurde ein Antrag durch 
Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, 
daß Personen ihre Stellung als Partei ver-
lieren, soweit sie nicht rechtzeitig bei der 
Behörde schriftlich Einwendungen erheben. 
§ 42 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Der Antrag, die Antragsunterlagen 
und die vorliegenden Gutachten der Sach-
verständigen sind, soweit sie nicht von der 
Akteneinsicht ausgenommen sind, wäh-
rend der Einwendungsfrist bei der Behörde 
und bei der Gemeinde zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Die Beteiligten kön-

nen sich hievon Abschriften selbst anferti-
gen oder auf ihre Kosten Kopien oder 
Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die 
Behörde die die Sache betreffenden Akten 
elektronisch führt, kann den Beteiligten 
auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder 
technisch möglichen Form gewährt wer-
den. Erforderlichenfalls hat die Behörde 
der Gemeinde eine ausreichende Anzahl 
von Kopien oder Ausdrucken zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

 § 44c. (1) Die Behörde kann unter den 
in § 44a Abs. 1 genannten Voraussetzun-
gen eine öffentliche Erörterung des Vor-
habens durchführen. Ort, Zeit und Ge-
genstand der Erörterung sind gemäß 
§ 44a Abs. 3 zu verlautbaren. 

 (2) Zur öffentlichen Erörterung können 
Sachverständige beigezogen werden. Es 
ist jedermann gestattet, Fragen zu stellen 
und sich zum Vorhaben zu äußern. 

 (3) Über die öffentliche Erörterung ist 
eine Niederschrift nicht zu erstellen. 
 

 § 44d. (1) Die Behörde kann eine 
mündliche Verhandlung gemäß § 44a 
Abs. 3 durch Edikt anberaumen, wenn der 
Antrag gemäß § 44a Abs. 1 kundgemacht 
worden ist oder gleichzeitig kundgemacht 
wird. 

 (2) Das Edikt hat zu enthalten: 

1. den Gegenstand der Verhandlung, eine 
Beschreibung des Vorhabens und einen 
etwaigen Zeitplan; 

2. Ort und Zeit der Verhandlung. 
 

 § 44e. (1) Die durch Edikt anberaumte 
mündliche Verhandlung ist öffentlich. 

 (2) § 67e ist sinngemäß anzuwenden. 

 (3) Die Verhandlungsschrift ist spätes-
tens eine Woche nach Schluß der mündli-
chen Verhandlung bei der Behörde und bei 
der Gemeinde während der Amtsstunden 
mindestens drei Wochen zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Wurde eine Aufzeich-
nung oder ein Stenogramm in Vollschrift 
übertragen, so können die Beteiligten 
während der Einsichtsfrist bei der Behörde 
Einwendungen wegen behaupteter Unvoll-
ständigkeit oder Unrichtigkeit der Über-
tragung erheben. Die Beteiligten können 
sich von der Verhandlungsschrift Abschrif-
ten selbst anfertigen oder auf ihre Kosten 
Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. 
Erforderlichenfalls hat die Behörde der 
Gemeinde eine ausreichende Anzahl von 
Kopien oder Ausdrucken zur Verfügung zu 
stellen. Nach Maßgabe der vorhandenen 
technischen Möglichkeiten hat die Behörde 
die Verhandlungsschrift im Internet be-
reitzustellen. 
 
 § 44f. (1) Ist der Antrag gemäß § 44a 
Abs. 1 kundgemacht worden, so kann die 
Behörde Schriftstücke durch Edikt zustellen. 
Hiezu hat sie gemäß § 44a Abs. 3 zu ver-
lautbaren, daß ein Schriftstück bestimmten 
Inhalts bei der Behörde zur öffentlichen 
Einsicht aufliegt; auf die Bestimmungen 
des Abs. 2 ist hinzuweisen. Mit Ablauf von 
zwei Wochen nach dieser Verlautbarung 
gilt das Schriftstück als zugestellt. 

 (2) Die Behörde hat das Schriftstück 
während der Amtsstunden mindestens 
acht Wochen zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen. Sie hat den Beteiligten auf 
Verlangen Ausfertigungen des Schriftstü-
ckes auszufolgen und den Parteien auf 
Verlangen unverzüglich zuzusenden. Nach 
Maßgabe der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten hat sie das Schriftstück im 
Internet bereitzustellen. 
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 § 44g. Die Kosten der Verlautbarung 
des Edikts im „Amtsblatt zur Wiener Zei-
tung“ sind von Amts wegen zu tragen. 

 

2. ABSCHNITT 

BEWEISE 

 
Allgemeine Grundsätze  

über den Beweis 

 § 45. (1) Tatsachen, die bei der Be-
hörde offenkundig sind, und solche, für 
deren Vorhandensein das Gesetz eine 
Vermutung aufstellt, bedürfen keines Be-
weises. 

 (2) Im übrigen hat die Behörde unter 
sorgfältiger Berücksichtigung der Ergeb-
nisse des Ermittlungsverfahrens nach 
freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine 
Tatsache als erwiesen anzunehmen ist 
oder nicht. 

 (3) Den Parteien ist Gelegenheit zu 
geben, vom Ergebnis der Beweisaufnahme 
Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen. 
 
 § 46. Als Beweismittel kommt alles in 
Betracht, was zur Feststellung des maß-
gebenden Sachverhaltes geeignet und 
nach Lage des einzelnen Falles zweckdien-
lich ist. 

Urkunden 

 § 47. Die Beweiskraft von öffentlichen 
Urkunden und Privaturkunden ist von der 
Behörde nach den §§ 292 bis 294, 296, 
310 und 311 ZPO zu beurteilen. Dabei gilt 
§ 292 Abs. 1 erster Satz ZPO jedoch mit 
der Maßgabe, daß inländische öffentliche 
Urkunden den Beweis auch über jene Tat-
sachen und Rechtsverhältnisse liefern, die 
die Voraussetzung für ihre Ausstellung 
bildeten und in der Urkunde ausdrücklich 
genannt sind; wenn die Behörde im Hin-
blick auf die besonderen Umstände des 
Einzelfalles dagegen Bedenken hat, daß 
die Urkunde diesen Beweis liefert, so kann 
sie der Partei auftragen, den Beweis auf 
andere Weise zu führen. 
 

Zeugen 

 § 48. Als Zeugen dürfen nicht ver-
nommen werden: 

1. Personen, die zur Mitteilung ihrer 
Wahrnehmungen unfähig sind oder die 
zur Zeit, auf die sich ihre Aussage be-
ziehen soll, zur Wahrnehmung der zu 
beweisenden Tatsache unfähig waren; 

2. Geistliche darüber, was ihnen in der 
Beichte oder sonst unter dem Siegel 
geistlicher Amtsverschwiegenheit an-
vertraut wurde; 

3. mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und 
Gemeindeverwaltung betraute Organe 
sowie Organe anderer Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, wenn der Ge-
genstand ihrer Aussage der Amts-
verschwiegenheit unterliegt und sie von 
der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
nicht entbunden worden sind. 

 

 § 49. (1) Die Aussage darf von einem 
Zeugen verweigert werden: 

1. über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen, einem seiner Angehörigen 
(§ 36a), einer mit seiner Obsorge be-
trauten Person, seinem Sachwalter 
oder einem seiner Pflegebefohlenen ei-
nen unmittelbaren Vermögensnachteil 
oder die Gefahr einer strafrechtlichen 
Verfolgung zuziehen oder zur Unehre 
gereichen würde; 

2. über Fragen, die er nicht beantworten 
könnte, ohne eine ihm obliegende ge-

setzlich anerkannte Pflicht zur Ver-
schwiegenheit, von der er nicht gültig 
entbunden wurde, zu verletzen oder ein 
Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis zu offenbaren; 

3. über Fragen, wie er sein Wahl- oder 
Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen 
Ausübung gesetzlich für geheim erklärt 
ist. 

 (2) Die zur berufsmäßigen Parteienver-
tretung befugten Personen können die 
Zeugenaussage auch darüber verweigern, 
was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertre-
ter einer Partei von dieser anvertraut 
wurde. 

 (3) Wegen der Gefahr eines Vermö-
gensnachteils darf die Aussage über Ge-
burten, Eheschließungen und Sterbefälle 
der in Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen 
nicht verweigert werden. 

 (4) Will ein Zeuge die Aussage verwei-
gern, so hat er die Gründe seiner Weige-
rung glaubhaft zu machen. 

 (5) Einem Zeugen, der einer Ladung 
(§§ 19 und 20) ohne genügende Ent-
schuldigung nicht Folge leistet oder die 
Aussage ohne Angabe von Gründen ver-
weigert oder auf seiner Weigerung be-
harrt, obwohl die vorgebrachten Gründe 
als nicht gerechtfertigt (Abs. 1 bis 3) er-
kannt wurden, kann die Verpflichtung zum 
Ersatz aller durch seine Säumnis oder 
Weigerung verursachten Kosten auferlegt 
werden; im Fall der ungerechtfertigten 
Aussageverweigerung kann über ihn eine 
Ordnungsstrafe (§ 34) verhängt werden. 
 

 § 50. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner 
Vernehmung über die für die Vernehmung 
maßgebenden persönlichen Verhältnisse 
zu befragen und zu ermahnen, die Wahr-
heit anzugeben und nichts zu verschwei-
gen. Er ist auch auf die gesetzlichen 
Gründe für die Verweigerung der Aussage, 
auf die Folgen einer ungerechtfertigten 
Verweigerung der Aussage und die straf-
rechtlichen Folgen einer falschen Aussage 
aufmerksam zu machen. 
 

Vernehmung von Beteiligten 

 § 51. Die §§ 48 und 49 sind auch auf die 
Vernehmung von Beteiligten zum Zweck der 
Beweisführung anzuwenden, doch gilt der 
Weigerungsgrund des § 49 Abs. 1 Z 1 wegen 
Gefahr eines Vermögensnachteils nicht. 

 
Gebühren der Zeugen und Beteiligten im 

Verfahren vor den unabhängigen Ver-
waltungssenaten 

 § 51a. Zeugen, die im Verfahren vor den 
unabhängigen Verwaltungssenaten zu Be-
weiszwecken vernommen werden oder deren 
Vernehmung ohne ihr Verschulden unter-
bleibt, haben Anspruch auf Gebühren nach 
§ 2 Abs. 3 und den §§ 3 bis 18 des Gebüh-
renanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. 
Die Gebühr ist gemäß § 19 des Gebührenan-
spruchsgesetzes 1975 beim unabhängigen 
Verwaltungssenat geltend zu machen. 
 
 § 51b. Für die Bestimmung der Gebühr 
gilt § 20 des Gebührenanspruchsgesetzes 
1975 mit folgenden Maßgaben: 

1. Die Gebühr ist vom zuständigen Bediens-
teten der Geschäftsstelle des unabhängi-
gen Verwaltungssenates vorläufig zu be-
rechnen. Vor der Gebührenberechnung 
kann der Zeuge aufgefordert werden, sich 
über Umstände, die für die Gebührenbe-
rechnung bedeutsam sind, zu äußern und, 
unter Setzung einer bestimmten Frist, 
noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. 
Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 
Cent aufzurunden. 

2. Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem 
Zeugen schriftlich oder mündlich bekannt-

zugeben. Dieser kann binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Gebühr schriftlich 
oder mündlich die Gebührenbestimmung 
durch den unabhängigen Verwaltungsse-
nat beantragen, der durch das zuständige 
Mitglied zu entscheiden hat. Wenn der 
Zeuge keinen Antrag auf Gebührenbe-
stimmung stellt oder diesen zurückzieht, 
gilt die bekanntgegebene Gebühr als be-
stimmt. Der unabhängige Verwaltungsse-
nat kann die Gebühr jedoch von Amts we-
gen anders bestimmen. Nach Ablauf von 
drei Jahren nach Bekanntgabe der Gebühr 
ist eine amtswegige Gebührenbestimmung 
nicht mehr zulässig. 

3. Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung 
durch den unabhängigen Verwaltungsse-
nat auch beantragen, wenn ihm innerhalb 
von acht Wochen nach Geltendmachung 
keine Gebühr bekanntgegeben wird. Zieht 
er den Antrag auf Gebührenbestimmung 
zurück, so erlischt der Gebührenanspruch. 

 
 § 51c. Die Gebühr ist dem Zeugen kos-
tenfrei zu zahlen. Bestimmt der unabhängige 
Verwaltungssenat eine höhere Gebühr, als 
dem Zeugen gezahlt wurde, so ist der Mehr-
betrag dem Zeugen kostenfrei nachzuzahlen. 
Bestimmt der unabhängige Verwaltungssenat 
eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der 
dem Zeugen gezahlte Vorschuß die von ihm 
bestimmte Gebühr, so ist der Zeuge zur 
Rückzahlung des zuviel gezahlten Betrages zu 
verpflichten. 
 
 § 51d. Die §§ 51a bis 51c gelten auch für 
Beteiligte. 
 

Sachverständige 

 § 52. (1) Wird die Aufnahme eines 
Beweises durch Sachverständige notwen-
dig, so sind die der Behörde beigegebenen 
oder zur Verfügung stehenden amtlichen 
Sachverständigen (Amtssachverständige) 
beizuziehen. 

 (2) Wenn Amtssachverständige nicht 
zur Verfügung stehen oder es mit Rück-
sicht auf die Besonderheit des Falles ge-
boten ist, kann die Behörde aber aus-
nahmsweise andere geeignete Personen 
als Sachverständige (nichtamtliche Sach-
verständige) heranziehen. 

 (3) Liegen die Voraussetzungen des 
Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde 
dennoch nichtamtliche Sachverständige 
heranziehen, wenn davon eine wesentli-
che Beschleunigung des Verfahrens zu 
erwarten ist. Die Heranziehung ist jedoch 
nur zulässig, wenn sie von demjenigen, 
über dessen Ansuchen das Verfahren ein-
geleitet wurde, angeregt wird und die 
daraus entstehenden Kosten einen von 
dieser Partei bestimmten Betrag voraus-
sichtlich nicht überschreiten. 

 (4) Der Bestellung zum nichtamtlichen 
Sachverständigen hat Folge zu leisten, 
wer zur Erstattung von Gutachten der 
erforderten Art öffentlich bestellt ist oder 
wer die Wissenschaft, die Kunst oder das 
Gewerbe, deren Kenntnis die Vorausset-
zung der geforderten Begutachtung ist, 
öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren 
Ausübung öffentlich angestellt oder er-
mächtigt ist. Nichtamtliche Sachverständi-
ge sind zu beeiden, wenn sie nicht schon 
für die Erstattung von Gutachten der er-
forderten Art im allgemeinen beeidet sind. 
Die §§ 49 und 50 gelten auch für nicht-
amtliche Sachverständige. 
 
 § 53. (1) Auf Amtssachverständige ist 
§ 7 anzuwenden. Andere Sachverständige 
sind ausgeschlossen, wenn einer der Grün-
de des § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 zutrifft; 
außerdem können sie von einer Partei 
abgelehnt werden, wenn diese Umstände 
glaubhaft macht, die die Unbefangenheit 
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oder Fachkunde des Sachverständigen in 
Zweifel stellen. Die Ablehnung kann vor der 
Vernehmung des Sachverständigen, später 
aber nur dann erfolgen, wenn die Partei 
glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungs-
grund vorher nicht erfahren oder wegen 
eines für sie unüberwindbaren Hindernisses 
nicht rechtzeitig geltend machen konnte. 

 (2) Über den Ablehnungsantrag ent-
scheidet die Behörde endgültig. 
 

Gebühren der nichtamtlichen  
Sachverständigen 

 § 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige 
haben für ihre Tätigkeit im Verfahren An-
spruch auf Gebühren nach den §§ 24 bis 37 
und 43 bis 51 des Gebührenanspruchsgeset-
zes 1975. Die Gebühr ist gemäß § 38 des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der 
Behörde geltend zu machen, die den Sach-
verständigen herangezogen hat. 

 (2) Die Gebühr ist von der Behörde, die 
den Sachverständigen herangezogen hat, zu 
bestimmen; ein unabhängiger Verwaltungs-
senat hat durch das zuständige Mitglied zu 
entscheiden. Vor der Gebührenbestimmung 
kann der Sachverständige aufgefordert wer-
den, sich über Umstände, die für die Gebüh-
renberechnung bedeutsam sind, zu äußern 
und, unter Setzung einer bestimmten Frist, 
noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die 
Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent auf-
zurunden. 

 (3) Gegen den Bescheid, mit dem eine 
Sachverständigengebühr bestimmt oder über 
einen Vorschuß entschieden wird, steht dem 
Sachverständigen das Recht der Berufung an 
die im Instanzenzug übergeordnete Behörde, 
wenn aber in der Sache eine Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen 
ist, an diesen zu. 

 (4) Für die Zahlung der Gebühr gilt § 51c. 
 

Gebühren der nichtamtlichen  
Dolmetscher 

 § 53b. Nichtamtliche Dolmetscher haben 
für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf 
Gebühren nach den §§ 24 bis 33, 34 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 2 erster Satz, Abs. 4 und 
5, 36, 37 Abs. 2, 53 Abs. 2 und 54 des Gebüh-
renanspruchsgesetzes 1975. § 53a Abs. 1 
zweiter Satz und Abs. 2 bis 4 ist anzuwenden. 
 

Augenschein 

 § 54. Zur Aufklärung der Sache kann 
die Behörde auf Antrag oder von Amts 
wegen auch einen Augenschein, nötigen-
falls mit Zuziehung von Sachverständigen, 
vornehmen. 

 

Mittelbare Beweisaufnahmen und 
Erhebungen 

 § 55. (1) Die Behörde kann Beweis-
aufnahmen auch durch ersuchte oder 
beauftragte Verwaltungsbehörden oder 
einzelne dazu bestimmte amtliche Organe 
vornehmen lassen oder durch sonstige 
Erhebungen ersetzen oder ergänzen. Ins-
besondere können Amtssachverständige 
außer dem Fall einer mündlichen Verhand-
lung mit der selbständigen Vornahme 
eines Augenscheines betraut werden. 

 (2) Die Gerichte dürfen um die Auf-
nahme von Beweisen nur in den gesetzlich 
besonders bestimmten Fällen ersucht 
werden. 
 
 

III. TEIL 

BESCHEIDE 

 

Erlassung von Bescheiden 

 § 56. Der Erlassung eines Bescheides 
hat, wenn es sich nicht um eine Ladung 
(§ 19) oder einen Bescheid nach § 57 

handelt, die Feststellung des maßgeben-
den Sachverhaltes, soweit er nicht von 
vornherein klar gegeben ist, nach den 
§§ 37 und 39 voranzugehen. 
 
 § 57. (1) Wenn es sich um die Vor-
schreibung von Geldleistungen nach einem 
gesetzlich, statutarisch oder tarifmäßig 
feststehenden Maßstab oder bei Gefahr im 
Verzug um unaufschiebbare Maßnahmen 
handelt, ist die Behörde berechtigt, einen 
Bescheid auch ohne vorausgegangenes 
Ermittlungsverfahren zu erlassen. 

 (2) Gegen einen nach Abs. 1 erlasse-
nen Bescheid kann bei der Behörde, die 
den Bescheid erlassen hat, binnen zwei 
Wochen Vorstellung erhoben werden. Die 
Vorstellung hat nur dann aufschiebende 
Wirkung, wenn sie gegen die Vorschrei-
bung einer Geldleistung gerichtet ist. 

 (3) Die Behörde hat binnen zwei Wo-
chen nach Einlangen der Vorstellung das 
Ermittlungsverfahren einzuleiten, widri-
genfalls der angefochtene Bescheid von 
Gesetzes wegen außer Kraft tritt. Auf Ver-
langen der Partei ist das Außerkrafttreten 
des Bescheides schriftlich zu bestätigen. 
 

Inhalt und Form der Bescheide 

 § 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrück-
lich als solcher zu bezeichnen und hat den 
Spruch und die Rechtsmittelbelehrung zu 
enthalten. 

 (2) Bescheide sind zu begründen, 
wenn dem Standpunkt der Partei nicht 
vollinhaltlich Rechnung getragen oder 
über Einwendungen oder Anträge von 
Beteiligten abgesprochen wird. 

 (3) Im übrigen gilt auch für Bescheide 
§ 18 Abs. 4. 
 
 § 58a. In verbundenen Verfahren 
(§ 39 Abs. 2a) hat die Behörde über die 
nach den Verwaltungsvorschriften erfor-
derlichen Bewilligungen oder Genehmi-
gungen in einem Bescheid zu entscheiden. 
Der Spruch des Bescheides ist nach den 
jeweils angewendeten Verwaltungsvor-
schriften in Spruchpunkte zu gliedern. Die 
Behörde kann über einzelne oder mehrere 
Bewilligungen oder Genehmigungen ge-
sondert absprechen, wenn dies zweckmä-
ßig erscheint. 
 

 § 59. (1) Der Spruch hat die in Ver-
handlung stehende Angelegenheit und alle 
die Hauptfrage betreffenden Parteianträge, 
ferner die allfällige Kostenfrage in mög-
lichst gedrängter, deutlicher Fassung und 
unter Anführung der angewendeten Ge-
setzesbestimmungen, und zwar in der 
Regel zur Gänze, zu erledigen. Mit Erledi-
gung des verfahrenseinleitenden Antrages 
gelten Einwendungen als miterledigt. Läßt 
der Gegenstand der Verhandlung eine 
Trennung nach mehreren Punkten zu, so 
kann, wenn dies zweckmäßig erscheint, 
über jeden dieser Punkte, sobald er spruch-
reif ist, gesondert abgesprochen werden. 

 (2) Wird die Verbindlichkeit zu einer 
Leistung oder zur Herstellung eines be-
stimmten Zustandes ausgesprochen, so ist 
im Spruch zugleich auch eine angemesse-
ne Frist zur Ausführung der Leistung oder 
Herstellung zu bestimmen. 
 

 § 60. In der Begründung sind die Er-
gebnisse des Ermittlungsverfahrens, die 
bei der Beweiswürdigung maßgebenden 
Erwägungen und die darauf gestützte 
Beurteilung der Rechtsfrage klar und 
übersichtlich zusammenzufassen. 
 

 § 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung 
hat anzugeben, ob der Bescheid noch 
einem weiteren Rechtszug unterliegt oder 
nicht und bejahendenfalls, innerhalb wel-
cher Frist und bei welcher Behörde das 
Rechtsmittel einzubringen ist. Sie hat 
ferner auf die gesetzlichen Erfordernisse 
der Bezeichnung des angefochtenen Be-
scheides und eines begründeten Rechts-
mittelantrages hinzuweisen. 

 (2) Enthält ein Bescheid keine Rechts-
mittelbelehrung oder fälschlich die Erklä-
rung, daß kein Rechtsmittel zulässig sei 
oder ist keine oder eine kürzere als die 
gesetzliche Rechtsmittelfrist angegeben, 
so gilt das Rechtsmittel als rechtzeitig 
eingebracht, wenn es innerhalb der ge-
setzlichen Frist eingebracht wurde. 

 (3) Ist in dem Bescheid eine längere 
als die gesetzliche Frist angegeben, so gilt 
das innerhalb der angegebenen Frist ein-
gebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig. 

 (4) Enthält der Bescheid keine oder 
eine unrichtige Angabe über die Behörde, 
bei der das Rechtsmittel einzubringen ist, 
so ist das Rechtsmittel auch dann richtig 
eingebracht, wenn es bei der Behörde, die 
den Bescheid ausgefertigt hat, oder bei 
der angegebenen Behörde eingebracht 
wurde. 
 
 § 61a. In Bescheiden, die in letzter 
Instanz erlassen werden, ist hinzuweisen: 

1. auf die Möglichkeit einer Beschwerde 
beim Verfassungsgerichtshof und, sofern 
die Angelegenheit nicht nach Art. 133 
B-VG von der Zuständigkeit des Ver-
waltungsgerichtshofes ausgeschlossen 
ist, auf die Möglichkeit einer Beschwer-
de beim Verwaltungsgerichtshof; 

2. auf die bei der Einbringung solcher 
Beschwerden einzuhaltenden Fristen; 

3. auf das Erfordernis der Unterschrift 
eines Rechtsanwalts; 

4. auf die für solche Beschwerden zu ent-
richtenden Gebühren. 

 

 § 62. (1) Wenn in den Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
können Bescheide sowohl schriftlich als 
auch mündlich erlassen werden. 

 (2) Der Inhalt und die Verkündung 
eines mündlichen Bescheides ist, wenn die 
Verkündung bei einer mündlichen Ver-
handlung erfolgt, am Schluß der Verhand-
lungsschrift, in anderen Fällen in einer 
besonderen Niederschrift zu beurkunden. 

 (3) Eine schriftliche Ausfertigung des 
mündlich verkündeten Bescheides ist den 
bei der Verkündung nicht anwesenden und 
jenen Parteien zuzustellen, die spätestens 
drei Tage nach der Verkündung eine Aus-
fertigung verlangen; über dieses Recht ist 
die Partei bei Verkündung des mündlichen 
Bescheides zu belehren. 

 (4) Schreib- und Rechenfehler oder 
diesen gleichzuhaltende, offenbar auf ei-
nem Versehen oder offenbar ausschließlich 
auf technisch mangelhaftem Betrieb einer 
automationsunterstützten Datenverarbei-
tungsanlage beruhende Unrichtigkeiten in 
Bescheiden kann die Behörde jederzeit 
von Amts wegen berichtigen. 
 

 

IV. TEIL 

RECHTSSCHUTZ 

 
1. ABSCHNITT 

BERUFUNG 
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 § 63. (1) Der Instanzenzug und das 
Recht zur Einbringung der Berufung und 
sonstiger Rechtsmittel (Vorstellung) rich-
ten sich, abgesehen von den in diesem 
Bundesgesetz besonders geregelten Fäl-
len, nach den Verwaltungsvorschriften. 

 (2) Gegen Verfahrensanordnungen ist 
eine abgesonderte Berufung nicht zuläs-
sig. Sie können erst in der Berufung ge-
gen den die Angelegenheit erledigenden 
Bescheid angefochten werden. 

 (3) Die Berufung hat den Bescheid zu 
bezeichnen, gegen den sie sich richtet, 
und einen begründeten Berufungsantrag 
zu enthalten. 

 (4) Eine Berufung ist nicht mehr zuläs-
sig, wenn die Partei nach der Zustellung 
oder Verkündung des Bescheides aus-
drücklich auf die Berufung verzichtet hat. 

 (5) Die Berufung ist von der Partei 
binnen zwei Wochen bei der Behörde ein-
zubringen, die den Bescheid in erster In-
stanz erlassen hat. Die Frist beginnt für 
jede Partei mit der an sie erfolgten Zustel-
lung der schriftlichen Ausfertigung des 
Bescheides, im Fall bloß mündlicher Ver-
kündung mit dieser. Wird eine Berufung 
innerhalb dieser Frist bei der Berufungs-
behörde eingebracht, so gilt dies als 
rechtzeitige Einbringung; die Berufungs-
behörde hat die bei ihr eingebrachte Beru-
fung unverzüglich an die Behörde erster 
Instanz weiterzuleiten. 
 
 § 64. (1) Rechtzeitig eingebrachte Be-
rufungen haben aufschiebende Wirkung. 

 (2) Die Behörde kann die aufschieben-
de Wirkung ausschließen, wenn die vorzei-
tige Vollstreckung im Interesse einer Par-
tei oder des öffentlichen Wohles wegen 
Gefahr im Verzug dringend geboten ist. 
Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon 
in den über die Hauptsache ergehenden 
Bescheid aufzunehmen. 
 
 § 64a. (1) Die Behörde kann die Beru-
fung binnen zwei Monaten nach Einlangen 
bei der Behörde erster Instanz durch Be-
rufungsvorentscheidung erledigen. Sie 
kann die Berufung nach Vornahme not-
wendiger Ergänzungen des Ermittlungs-
verfahrens als unzulässig oder verspätet 
zurückweisen, den Bescheid aufheben 
oder nach jeder Richtung abändern. 

 (2) Jede Partei kann binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung der Berufungsvor-
entscheidung bei der Behörde den Antrag 
stellen, daß die Berufung der Berufungs-
behörde zur Entscheidung vorgelegt wird 
(Vorlageantrag). 

 (3) Mit Einlangen des Vorlageantrages 
tritt die Berufungsvorentscheidung außer 
Kraft. Die Behörde hat die Parteien vom 
Außerkrafttreten der Berufungsvorent-
scheidung zu verständigen. Verspätete 
oder unzulässige Vorlageanträge sind von 
ihr zurückzuweisen. 
 

 § 65. Werden in einer Berufung neue 
Tatsachen oder Beweise, die der Behörde 
erheblich scheinen, vorgebracht, so hat 
sie hievon unverzüglich den etwaigen 
Berufungsgegnern Mitteilung zu machen 
und ihnen Gelegenheit zu geben, binnen 
angemessener, zwei Wochen nicht über-
steigender Frist vom Inhalt der Berufung 
Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu 
äußern. 
 
 § 66. (1) Notwendige Ergänzungen 
des Ermittlungsverfahrens hat die Beru-
fungsbehörde durch eine im Instanzenzug 
untergeordnete Behörde durchführen zu 
lassen oder selbst vorzunehmen. 

 (2) Ist der der Berufungsbehörde vor-
liegende Sachverhalt so mangelhaft, daß 
die Durchführung oder Wiederholung einer 
mündlichen Verhandlung unvermeidlich 
erscheint, so kann die Berufungsbehörde 
den angefochtenen Bescheid beheben und 
die Angelegenheit zur neuerlichen Ver-
handlung und Erlassung eines neuen Be-
scheides an eine im Instanzenzug unter-
geordnete Behörde zurückverweisen. 

 (3) Die Berufungsbehörde kann jedoch 
die mündliche Verhandlung und un-
mittelbare Beweisaufnahme auch selbst 
durchführen, wenn hiemit eine Ersparnis 
an Zeit und Kosten verbunden ist. 

 (4) Außer dem in Abs. 2 erwähnten 
Fall hat die Berufungsbehörde, sofern die 
Berufung nicht als unzulässig oder verspä-
tet zurückzuweisen ist, immer in der Sa-
che selbst zu entscheiden. Sie ist berech-
tigt, sowohl im Spruch als auch hinsicht-
lich der Begründung (§ 60) ihre Anschau-
ung an die Stelle jener der Unterbehörde 
zu setzen und demgemäß den angefoch-
tenen Bescheid nach jeder Richtung abzu-
ändern. 
 
 § 67. Der III. Teil gilt auch für die Be-
scheide der Berufungsbehörde, doch ist der 
Spruch auch dann zu begründen, wenn 
dem Berufungsantrag stattgegeben wird. 

 

2. ABSCHNITT 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR 
DAS VERFAHREN VOR DEN UNAB-

HÄNGIGEN VERWALTUNGSSENATEN 

 
Zuständigkeit; Besetzung 

 § 67a. Die unabhängigen Verwaltungs-
senate in den Ländern entscheiden: 

1. über Anträge und Berufungen in Ange-
legenheiten, die ihnen durch die Ver-
waltungsvorschriften zugewiesen sind; 

2. über Beschwerden von Personen, die 
behaupten, durch die Ausübung unmit-
telbarer verwaltungsbehördlicher Be-
fehls- und Zwangsgewalt in ihren Rech-
ten verletzt zu sein, ausgenommen in 
Finanzstrafsachen des Bundes. 

Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt 
ist, entscheiden die unabhängigen Verwal-
tungssenate in den Ländern durch Einzel-
mitglied. In den Angelegenheiten der Z 1 
entscheiden sie über Anträge, für deren 
Erledigung sie als erste Instanz oder ge-
mäß § 73 Abs. 2 zuständig sind, und über 
Berufungen gegen Bescheide des Landes-
hauptmannes, der Landesregierung, einer 
sonstigen Behörde, deren Sprengel das 
gesamte Landesgebiet, soweit es sich 
nicht um das Gebiet des Landes Wien 
handelt, umfasst, oder eines Kollegialor-
gans durch Kammern, die aus drei Mit-
gliedern bestehen. Über Berufungen ge-
gen verfahrensrechtliche Bescheide ent-
scheiden sie durch Einzelmitglied. In den 
Angelegenheiten der Nachprüfung ein-
schließlich der Erlassung einstweiliger 
Verfügungen im Rahmen der Vergabe von 
Aufträgen im Unterschwellenbereich ent-
scheiden sie durch Einzelmitglied. 
 

Parteien 

 § 67b. Partei ist auch: 

1. im Berufungsverfahren: die Behörde, die 
den angefochtenen Bescheid erlassen 
hat; 

2. im Verfahren über eine Beschwerde 
wegen der Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt: die belangte Behörde; 

3. im Verfahren auf Grund eines Devoluti-
onsantrages: die Unterbehörde. 

 

Beschwerden wegen der Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehörd- 
licher Befehls- und Zwangsgewalt 

 § 67c. (1) Beschwerden nach § 67a 
Z 2 sind innerhalb von sechs Wochen ab 
dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerde-
führer von der Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt Kenntnis erlangt hat, so-
fern er aber durch sie behindert war, von 
seinem Beschwerderecht Gebrauch zu 
machen, ab dem Wegfall dieser Behinde-
rung, bei dem unabhängigen Verwaltungs-
senat einzubringen, in dessen Sprengel 
dieser Verwaltungsakt gesetzt wurde. 

 (2) Die Beschwerde hat zu enthalten: 

1. die Bezeichnung des angefochtenen 
Verwaltungsaktes, 

2. soweit dies zumutbar ist, eine Angabe 
darüber, welches Organ den angefoch-
tenen Verwaltungsakt gesetzt hat und 
welcher Behörde er zuzurechnen ist 
(belangte Behörde), 

3. den Sachverhalt, 

4. die Gründe, auf die sich die Behaup-
tung der Rechtswidrigkeit stützt, 

5. das Begehren, den angefochtenen Ver-
waltungsakt für rechtswidrig zu erklären, 

6. die Angaben, die erforderlich sind, um 
zu beurteilen, ob die Beschwerde recht-
zeitig eingebracht ist. 

 (3) Der angefochtene Verwaltungsakt 
ist für rechtswidrig zu erklären, wenn die 
Beschwerde nicht zurückzuweisen oder als 
unbegründet abzuweisen ist. Dauert der 
für rechtswidrig erklärte Verwaltungsakt 
noch an, so hat die belangte Behörde 
unverzüglich den der Entscheidung ent-
sprechenden Rechtszustand herzustellen. 
 

Öffentliche mündliche Verhandlung 
(Verhandlung) 

 § 67d. (1) Der unabhängige Verwal-
tungssenat hat auf Antrag oder, wenn er 
dies für erforderlich hält, von Amts wegen 
eine öffentliche mündliche Verhandlung 
durchzuführen. 

 (2) Die Verhandlung kann entfallen, 
wenn 

1. der verfahrenseinleitende Antrag der 
Partei oder die Berufung zurückzuweisen 
ist oder bereits auf Grund der Akten-
lage feststeht, dass der mit Berufung 
angefochtene Bescheid aufzuheben ist; 

2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen 
oder abzuweisen ist; 

3. die Beschwerde zurückzuweisen ist oder 
bereits auf Grund der Aktenlage fest-
steht, dass der angefochtene Verwal-
tungsakt für rechtswidrig zu erklären ist. 

 (3) Der Berufungswerber hat die 
Durchführung einer Verhandlung in der 
Berufung zu beantragen. Etwaigen Beru-
fungsgegnern ist Gelegenheit zu geben, 
binnen angemessener, zwei Wochen nicht 
übersteigender Frist einen Antrag auf Durch-
führung einer Verhandlung zu stellen. Ein 
Antrag auf Durchführung einer Verhand-
lung kann nur mit Zustimmung der ande-
ren Parteien zurückgezogen werden. 

 (4) Der unabhängige Verwaltungssenat 
kann ungeachtet eines Parteiantrages von 
einer Verhandlung absehen, wenn er ei-
nen verfahrensrechtlichen Bescheid zu 
erlassen hat, die Akten erkennen lassen, 
dass die mündliche Erörterung eine weite-
re Klärung der Sache nicht erwarten lässt, 
und dem nicht Art. 6 Abs. 1 der Konventi-
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on zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, 
entgegensteht. 
 

Ausschluß der Öffentlichkeit 

 § 67e. (1) Die Öffentlichkeit darf von der 
Verhandlung nur soweit ausgeschlossen wer-
den, als dies aus Gründen der Sittlichkeit, der 
öffentlichen Ordnung oder der nationalen 
Sicherheit, der Wahrung von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen sowie im Interesse des 
Schutzes Jugendlicher oder des Privatlebens 
einer Partei oder von Zeugen geboten ist. 

 (2) Der Ausschluß der Öffentlichkeit er-
folgt durch Verfahrensanordnung entweder 
von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei 
oder eines Zeugen. 

 (3) Unmittelbar nach der Verkündung des 
Beschlusses über den Ausschluß der Öffent-
lichkeit haben sich alle Zuhörer zu entfernen, 
doch können die Parteien verlangen, daß je 
drei Personen ihres Vertrauens die Teilnahme 
an der Verhandlung gestattet wird. 

 (4) Wenn die Öffentlichkeit von einer 
Verhandlung ausgeschlossen wurde, ist es 
soweit untersagt, daraus Umstände weiterzu-
verbreiten, als dies aus den in Abs. 1 ange-
führten Gründen geboten ist. 
 

Unmittelbarkeit des Verfahrens;  
Beratung und Abstimmung 

 § 67f. (1) Hat eine Verhandlung stattge-
funden, so kann die Entscheidung nur von 
jenen Mitgliedern des unabhängigen Verwal-
tungssenates getroffen werden, die an dieser 
Verhandlung teilgenommen haben. Wenn sich 
die Zusammensetzung der Kammer geändert 
hat, ist die Verhandlung zu wiederholen. 

 (2) Die Beratung und die Abstimmung der 
Kammer des unabhängigen Verwaltungssena-
tes sind nicht öffentlich. 
 

Erlassung des Bescheides 

 § 67g. (1) Der Bescheid und seine 
wesentliche Begründung sind auf Grund 
der Verhandlung, und zwar wenn möglich, 
sogleich nach deren Schluß zu beschließen 
und öffentlich zu verkünden. Die Verkün-
dung des Bescheides ist von der Anwesen-
heit der Parteien unabhängig. 

 (2) Die Verkündung entfällt, wenn 
1. eine Verhandlung nicht durchgeführt 
(fortgesetzt) worden ist oder 

2. der Bescheid nicht sogleich nach Schluß 
der mündlichen Verhandlung beschlos-
sen werden kann  

und jedermann die Einsichtnahme in den 
Bescheid gewährleistet ist. 

 (3) Den Parteien ist eine schriftliche 
Ausfertigung des Bescheides zuzustellen. 
 

Entscheidung über Berufungen nach 
den Verwaltungsvorschriften 

 § 67h. (1) In den Angelegenheiten des 
§ 67a Z 1 gilt § 66 mit der Maßgabe, dass 
der unabhängige Verwaltungssenat dann 
gemäß § 66 Abs. 4 in der Sache zu ent-
scheiden hat, wenn die belangte Behörde 
dem nicht bei der Vorlage der Berufung 
unter Bedachtnahme auf die wesentliche 
Vereinfachung oder Beschleunigung des 
Verfahrens widerspricht. 

 (2) Im Fall eines Widerspruchs der 
belangten Behörde hebt der unabhängige 
Verwaltungssenat den Bescheid auf, so-
fern dieser rechtswidrig ist. Rechtswidrig-
keit liegt nicht vor, soweit die Gesetzge-
bung von einer bindenden Regelung des 
Verhaltens der Verwaltungsbehörde ab-
sieht und die Bestimmung dieses Verhal-
tens der Behörde selbst überlässt, die 
belangte Behörde aber davon im Sinne 
des Gesetzes Gebrauch gemacht hat. 

 

3. ABSCHNITT  

SONSTIGE ABÄNDERUNG VON 
BESCHEIDEN 

 
Abänderung und Behebung  

von Amts wegen 

 § 68. (1) Anbringen von Beteiligten, 
die außer den Fällen der §§ 69 und 71 die 
Abänderung eines der Berufung nicht oder 
nicht mehr unterliegenden Bescheides 
begehren, sind, wenn die Behörde nicht 
den Anlaß zu einer Verfügung gemäß den 
Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener 
Sache zurückzuweisen. 

 (2) Von Amts wegen können Beschei-
de, aus denen niemandem ein Recht er-
wachsen ist, sowohl von der Behörde oder 
vom unabhängigen Verwaltungssenat, die 
oder der den Bescheid erlassen hat, als 
auch in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
von der sachlich in Betracht kommenden 
Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert 
werden. 

 (3) Andere Bescheide kann in Wahrung 
des öffentlichen Wohles die Behörde, die 
den Bescheid in letzter Instanz erlassen 
hat, wenn ein unabhängiger Verwaltungs-
senat entschieden hat, dieser, oder die 
sachlich in Betracht kommende Oberbe-
hörde insoweit abändern, als dies zur 
Beseitigung von das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen gefährdenden 
Mißständen oder zur Abwehr schwerer 
volkswirtschaftlicher Schädigungen not-
wendig und unvermeidlich ist. In allen 
Fällen hat die Behörde mit möglichster 
Schonung erworbener Rechte vorzugehen. 

 (4) Außerdem können Bescheide von 
Amts wegen in Ausübung des Aufsichts-
rechtes von der sachlich in Betracht kom-
menden Oberbehörde als nichtig erklärt 
werden, wenn der Bescheid 

1. von einer unzuständigen Behörde oder 
von einer nicht richtig zusammenge-
setzten Kollegialbehörde erlassen wurde, 

2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbei-
führen würde, 

3. tatsächlich undurchführbar ist oder 

4. an einem durch gesetzliche Vorschrift 
ausdrücklich mit Nichtigkeit bedrohten 
Fehler leidet. 

 (5) Nach Ablauf von drei Jahren nach 
dem in § 63 Abs. 5 bezeichneten Zeitpunkt 
ist eine Nichtigerklärung aus den Gründen 
des Abs. 4 Z 1 nicht mehr zulässig. 

 (6) Die der Behörde in den Verwal-
tungsvorschriften eingeräumten Befugnis-
se zur Zurücknahme oder Einschränkung 
einer Berechtigung außerhalb eines Beru-
fungsverfahrens bleiben unberührt. 

 (7) Auf die Ausübung des der Behörde 
gemäß den Abs. 2 bis 4 zustehenden 
Abänderungs- und Behebungsrechts steht 
niemandem ein Anspruch zu. Mutwillige 
Aufsichtsbeschwerden und Abänderungs-
anträge sind nach § 35 zu ahnden. 
 

Wiederaufnahme des Verfahrens 

 § 69. (1) Dem Antrag einer Partei auf 
Wiederaufnahme eines durch Bescheid 
abgeschlossenen Verfahrens ist statt-
zugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen 
den Bescheid nicht oder nicht mehr zuläs-
sig ist und: 

1. der Bescheid durch Fälschung einer 
Urkunde, falsches Zeugnis oder eine 
andere gerichtlich strafbare Handlung 
herbeigeführt oder sonstwie erschlichen 
worden ist oder 

2. neue Tatsachen oder Beweismittel her-
vorkommen, die im Verfahren ohne 

Verschulden der Partei nicht geltend 
gemacht werden konnten und allein 
oder in Verbindung mit dem sonstigen 
Ergebnis des Verfahrens voraussichtlich 
einen im Hauptinhalt des Spruches an-
ders lautenden Bescheid herbeigeführt 
hätten, oder 

3. der Bescheid gemäß § 38 von Vorfra-
gen abhängig war und nachträglich 
über eine solche Vorfrage von der hie-
für zuständigen Behörde (Gericht) in 
wesentlichen Punkten anders entschie-
den wurde. 

 (2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist 
binnen zwei Wochen bei der Behörde ein-
zubringen, die den Bescheid in erster In-
stanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller 
von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis 
erlangt hat, wenn dies jedoch nach der 
Verkündung des mündlichen Bescheides 
und vor Zustellung der schriftlichen Aus-
fertigung geschehen ist, erst mit diesem 
Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren 
nach Erlassung des Bescheides kann der 
Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr 
gestellt werden. Die Umstände, aus wel-
chen sich die Einhaltung der gesetzlichen 
Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaub-
haft zu machen. 

 (3) Unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens auch von Amts wegen verfügt 
werden. Nach Ablauf von drei Jahren nach 
Erlassung des Bescheides kann die Wie-
deraufnahme auch von Amts wegen nur 
mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 
stattfinden. 

 (4) Die Entscheidung über die Wieder-
aufnahme steht der Behörde zu, die den 
Bescheid in letzter Instanz erlassen hat, 
wenn jedoch in der betreffenden Sache 
ein unabhängiger Verwaltungssenat ent-
schieden hat, diesem. 
 

 § 70. (1) In dem die Wiederaufnahme 
bewilligenden oder verfügenden Bescheid 
ist, sofern nicht schon auf Grund der vor-
liegenden Akten ein neuer Bescheid erlas-
sen werden kann, auszusprechen, inwie-
weit und in welcher Instanz das Verfahren 
wieder aufzunehmen ist. 

 (2) Frühere Erhebungen und Beweis-
aufnahmen, die durch die Wiederauf-
nahmsgründe nicht betroffen werden, sind 
keinesfalls zu wiederholen. 

 (3) Gegen die Ablehnung eines Antra-
ges auf Wiederaufnahme steht dem An-
tragsteller das Recht der Berufung an die 
im Instanzenzug übergeordnete Behörde, 
wenn aber in der Sache eine Berufung an 
den unabhängigen Verwaltungssenat vor-
gesehen ist, an diesen zu. Gegen die Be-
willigung oder die Verfügung der Wieder-
aufnahme ist eine abgesonderte Berufung 
nicht zulässig. 
 

Wiedereinsetzung  
in den vorigen Stand 

 § 71. (1) Gegen die Versäumung einer 
Frist oder einer mündlichen Verhandlung 
ist auf Antrag der Partei, die durch die 
Versäumung einen Rechtsnachteil erleidet, 
die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu bewilligen, wenn: 
1. die Partei glaubhaft macht, daß sie 
durch ein unvorhergesehenes oder un-
abwendbares Ereignis verhindert war, 
die Frist einzuhalten oder zur Verhand-
lung zu erscheinen und sie kein Ver-
schulden oder nur ein minderer Grad 
des Versehens trifft, oder 
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2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt 
hat, weil der Bescheid keine Rechtsmit-
telbelehrung, keine Rechtsmittelfrist 
oder fälschlich die Angabe enthält, daß 
kein Rechtsmittel zulässig sei. 

 (2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung 
muß binnen zwei Wochen nach dem Weg-
fall des Hindernisses oder nach dem Zeit-
punkt, in dem die Partei von der Zulässig-
keit der Berufung Kenntnis erlangt hat, 
gestellt werden. 

 (3) Im Fall der Versäumung einer Frist 
hat die Partei die versäumte Handlung 
gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungs-
antrag nachzuholen. 

 (4) Zur Entscheidung über den Antrag 
auf Wiedereinsetzung ist die Behörde be-
rufen, bei der die versäumte Handlung 
vorzunehmen war oder die die versäumte 
Verhandlung angeordnet oder die unrich-
tige Rechtsmittelbelehrung erteilt hat. 

 (5) Gegen die Versäumung der Frist 
zur Stellung des Wiedereinsetzungsantra-
ges findet keine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand statt. 

 (6) Die Behörde kann dem Antrag auf 
Wiedereinsetzung aufschiebende Wirkung 
zuerkennen. Ein unabhängiger Verwal-
tungssenat hat durch Einzelmitglied zu 
entscheiden. 

 (7) Der Wiedereinsetzungsantrag kann 
nicht auf Umstände gestützt werden, die 
die Behörde schon früher für unzureichend 
befunden hat, um die Verlängerung der 
versäumten Frist oder die Verlegung der 
versäumten Verhandlung zu bewilligen. 
 

 § 72. (1) Durch die Bewilligung der 
Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in 
die Lage zurück, in der es sich vor dem 
Eintritt der Versäumung befunden hat. 

 (2) Durch den Antrag auf Wiederein-
setzung gegen die Versäumung der mündli-
chen Verhandlung wird die Frist zur An-
fechtung des infolge der Versäumung 
erlassenen Bescheides nicht verlängert. 

 (3) Hat eine Partei Wiedereinsetzung 
gegen die Versäumung der mündlichen 
Verhandlung beantragt und gegen den 
Bescheid Berufung eingelegt, so ist auf die 
Erledigung der Berufung erst einzugehen, 
wenn der Antrag auf Wiedereinsetzung 
abgewiesen worden ist. 

 (4) Gegen die Ablehnung eines Antra-
ges auf Wiedereinsetzung steht dem An-
tragsteller das Recht der Berufung an die 
im Instanzenzug übergeordnete Behörde, 
wenn aber in der Sache eine Berufung an 
den unabhängigen Verwaltungssenat vor-
gesehen ist, an diesen zu. Gegen die Be-
willigung der Wiedereinsetzung ist kein 
Rechtsmittel zulässig. 

 

4. ABSCHNITT 

ENTSCHEIDUNGSPFLICHT 

 
 § 73. (1) Die Behörden sind verpflich-
tet, wenn in den Verwaltungsvorschriften 
nicht anderes bestimmt ist, über Anträge 
von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs 
Monate nach deren Einlangen den Be-
scheid zu erlassen. Sofern sich in verbun-
denen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) aus den 
anzuwendenden Rechtsvorschriften unter-
schiedliche Entscheidungsfristen ergeben, 
ist die zuletzt ablaufende maßgeblich. 

 (2) Wird der Bescheid nicht innerhalb 
der Entscheidungsfrist erlassen, so geht 
auf schriftlichen Antrag der Partei die Zu-
ständigkeit zur Entscheidung auf die sach-
lich in Betracht kommende Oberbehörde, 

wenn aber gegen den Bescheid Berufung 
an den unabhängigen Verwaltungssenat 
erhoben werden könnte, auf diesen über 
(Devolutionsantrag). Der Devolutions-
antrag ist bei der Oberbehörde (beim un-
abhängigen Verwaltungssenat) einzubrin-
gen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzöge-
rung nicht auf ein überwiegendes Ver-
schulden der Behörde zurückzuführen ist. 

 (3) Für die Oberbehörde (den unab-
hängigen Verwaltungssenat) beginnt die 
Entscheidungsfrist mit dem Tag des Ein-
langens des Devolutionsantrages zu laufen. 
 
 

V. TEIL 

KOSTEN 

 
Kosten der Beteiligten 

 § 74. (1) Jeder Beteiligte hat die ihm im 
Verwaltungsverfahren erwachsenden Kosten 
selbst zu bestreiten. 

 (2) Inwiefern einem Beteiligten ein Kos-
tenersatzanspruch gegen einen anderen Be-
teiligten zusteht, bestimmen die Verwal-
tungsvorschriften. Der Kostenersatzanspruch 
ist so zeitgerecht zu stellen, daß der Aus-
spruch über die Kosten in den Bescheid auf-
genommen werden kann. Die Höhe der zu 
ersetzenden Kosten wird von der Behörde 
bestimmt und kann von dieser auch in einem 
Pauschalbetrag festgesetzt werden. 
 

Kosten der Behörden 

 § 75. (1) Sofern sich aus den §§ 76 bis 
78 nicht anderes ergibt, sind die Kosten für 
die Tätigkeit der Behörden im Verwaltungs-
verfahren von Amts wegen zu tragen. 

 (2) Die Heranziehung der Beteiligten zu 
anderen als den in den §§ 76 bis 78 vorgese-
henen Leistungen, unter welchem Titel im-
mer, ist unzulässig. 

 (3) Die gesetzlichen Bestimmungen über 
die Stempel- und Rechtsgebühren des Bun-
des bleiben unberührt. 
 

 § 76. (1) Erwachsen der Behörde bei 
einer Amtshandlung Barauslagen, so hat 
dafür, sofern nach den Verwaltungsvorschrif-
ten nicht auch diese Auslagen von Amts we-
gen zu tragen sind, die Partei aufzukommen, 
die den verfahrenseinleitenden Antrag ge-
stellt hat. Als Barauslagen gelten auch die 
Gebühren, die den Sachverständigen und 
Dolmetschern zustehen. Kosten, die der Be-
hörde aus ihrer Verpflichtung nach § 17a 
erwachsen, sowie die einem Gehörlosendol-
metscher zustehenden Gebühren gelten nicht 
als Barauslagen. Im Falle des § 52 Abs. 3 hat 
die Partei für die Gebühren, die den nichtamt-
lichen Sachverständigen zustehen, nur soweit 
aufzukommen, als sie den von ihr bestimm-
ten Betrag nicht überschreiten. 

 (2) Wurde jedoch die Amtshandlung durch 
das Verschulden eines anderen Beteiligten 
verursacht, so sind die Auslagen von diesem 
zu tragen. Wurde die Amtshandlung von 
Amts wegen angeordnet, so belasten die 
Auslagen den Beteiligten dann, wenn sie 
durch sein Verschulden herbeigeführt worden 
sind. 

 (3) Treffen die Voraussetzungen der vo-
rangehenden Absätze auf mehrere Beteiligte 
zu, so sind die Auslagen auf die einzelnen 
Beteiligten angemessen zu verteilen. 

 (4) Ist eine Amtshandlung nicht ohne 
größere Barauslagen durchführbar, so kann 
die Partei, die den verfahrenseinleitenden 
Antrag gestellt hat, zum Erlag eines entspre-
chenden Vorschusses verhalten werden. 

 (5) Die Kosten, die der Behörde aus ihrer 
Verpflichtung nach § 17a erwachsen, sowie 
die den Sachverständigen und Dolmetschern 
zustehenden Gebühren sind – falls hiefür 
nicht die Beteiligten des Verfahrens aufzu-
kommen haben – von jenem Rechtsträger zu 

tragen, in dessen Namen die Behörde in der 
Angelegenheit gehandelt hat. 
 
 § 76a. Die den Zeugen zustehenden Ge-
bühren sind von jenem Rechtsträger zu tra-
gen, in dessen Namen der unabhängige Ver-
waltungssenat in der Angelegenheit gehan-
delt hat. Dies gilt auch für die den Beteiligten 
zustehenden Gebühren. 
 
 § 77. (1) Für Amtshandlungen der Behör-
den außerhalb des Amtes können Kommissi-
onsgebühren eingehoben werden. Hinsichtlich 
der Verpflichtung zur Entrichtung dieser Ge-
bühren ist § 76 sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Die Kommissionsgebühren sind in 
Pauschalbeträgen (nach Tarifen) oder, soweit 
keine Pauschalbeträge (Tarife) festgesetzt 
sind, als Barauslagen nach § 76 aufzurech-
nen. Die Pauschalbeträge (Tarife) sind nach 
der für die Amtshandlung aufgewendeten 
Zeit, nach der Entfernung des Ortes der 
Amtshandlung vom Amt oder nach der Zahl 
der notwendigen Amtsorgane festzusetzen. 

 (3) Die Festsetzung der Pauschalbeträge 
(Tarife) erfolgt durch Verordnung der Bun-
desregierung, für die Behörden der Länder 
und Gemeinden durch Verordnung der Lan-
desregierung. 

 (4) Die Kommissionsgebühren sind von 
der Behörde, die die Amtshandlung vorge-
nommen hat, einzuheben und fließen der 
Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand 
dieser Behörde zu tragen hat. 

 (5) Entsenden andere am Verfahren be-
teiligte Verwaltungsbehörden Amtsorgane, so 
sind von der die Amtshandlung führenden 
Behörde Kommissionsgebühren nach den für 
die entsendeten Organe geltenden Tarifen als 
Barauslagen einzuheben und dem Rechtsträ-
ger, dem die entsendeten Verwaltungsorgane 
zugehören, zu übermitteln. 

 (6) § 76 Abs. 4 gilt auch für die Kommis-
sionsgebühren. 
 

 § 78. (1) Den Parteien können in den 
Angelegenheiten der Bundesverwaltung (un-
mittelbare oder mittelbare Bundesverwal-
tung, übertragener Wirkungsbereich der Ge-
meinden in Bundesangelegenheiten) für die 
Verleihung von Berechtigungen oder sonstige 
wesentlich in ihrem Privatinteresse liegende 
Amtshandlungen der Behörden Bundesver-
waltungsabgaben auferlegt werden, sofern 
die Freiheit von derlei Abgaben nicht aus-
drücklich durch Gesetz festgesetzt ist. Wenn 
ein im Verwaltungsverfahren als Partei auf-
tretender Rechtsträger zur Vollziehung der 
Gesetze berufen ist, so unterliegt er insoweit 
der Verpflichtung zur Entrichtung von Bun-
desverwaltungsabgaben nicht, als die Amts-
handlung eine unmittelbare Voraussetzung 
der dem Rechtsträger obliegenden Vollzie-
hung der Gesetze bildet. Die Gebietskörper-
schaften unterliegen ferner der Verpflichtung 
zur Entrichtung einer Bundesverwaltungsab-
gabe nicht, wenn diese der als Partei ein-
schreitenden Gebietskörperschaft zufließen 
würde. 

 (2) Für das Ausmaß der Bundesverwal-
tungsabgaben sind, abgesehen von den durch 
Gesetz besonders geregelten Fällen, durch 
Verordnung der Bundesregierung zu erlas-
sende Tarife maßgebend, in denen die Abga-
ben mit festen Ansätzen, die nach objektiven 
Merkmalen abgestuft sein können, bis zum 
Höchstbetrag von 1 090 Euro im einzelnen 
Fall festzusetzen sind. 

 (3) Das Ausmaß der Verwaltungsabgaben 
in den Angelegenheiten der Landes- und 
Gemeindeverwaltung richtet sich nach den 
auf Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 
und des Finanzausgleichsgesetzes bestehen-
den landesgesetzlichen Vorschriften. 

 (4) Die Bundesverwaltungsabgaben sind 
von der in der Sache in erster Instanz zu-
ständigen Behörde einzuheben und fließen 
der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand 
dieser Behörde zu tragen hat. 
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 (5) Die Art der Einhebung ist für die Bun-
desbehörden durch Verordnung der Bundes-
regierung, für die Behörden der Länder und 
Gemeinden durch Verordnung der Landesre-
gierung zu regeln. 
 
 § 78a. Von den Bundesverwaltungsabga-
ben befreit sind 

1. die Erteilung von Rechtsbelehrungen und 
die Erstellung von Kopien oder Ausdrucken 
von Akten oder Aktenteilen, 

2. die Bestimmung der Gebühren der Zeu-
gen, Beteiligten, nichtamtlichen Sachver-
ständigen und nichtamtlichen Dolmetscher 
und 

3. Amtshandlungen, die durch Katastrophen-
schäden (insbesondere Hochwasser-, Erd-
rutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) 
veranlasst worden sind. 

 
 § 79. Die in den §§ 76 bis 78 vorgesehe-
nen Leistungen sind nur insoweit einzuheben, 
als dadurch der notwendige Unterhalt des 
Beteiligten und der Personen, für die er nach 
dem Gesetz zu sorgen hat, nicht gefährdet 
wird. 
 

Kosten bei Beschwerden wegen  
Ausübung unmittelbarer  
verwaltungsbehördlicher  

Befehls- und Zwangsgewalt 

 § 79a. (1) Die im Verfahren nach § 67c 
obsiegende Partei hat Anspruch auf Ersatz 
ihrer Aufwendungen durch die unterlegene 
Partei. 

 (2) Wenn der angefochtene Verwaltungs-
akt für rechtswidrig erklärt wird, dann ist der 
Beschwerdeführer die obsiegende und die 
belangte Behörde die unterlegene Partei. 

 (3) Wenn die Beschwerde zurückgewiesen 
oder abgewiesen wird oder vom Beschwerde-
führer vor der Entscheidung durch den unab-
hängigen Verwaltungssenat zurückgezogen 
wird, dann ist die belangte Behörde die ob-
siegende und der Beschwerdeführer die un-
terlegene Partei. 

 (4) Als Aufwendungen gemäß Abs. 1 gel-
ten: 

1. die Stempel- und Kommissionsgebühren 
sowie die Barauslagen, für die der Be-
schwerdeführer aufzukommen hat, 

2. die Fahrtkosten, die mit der Wahrneh-
mung seiner Parteirechte in Verhandlun-
gen vor dem unabhängigen Verwaltungs-
senat verbunden waren, sowie 

3. die durch Verordnung des Bundeskanzlers 
im Einvernehmen mit dem Hauptaus-
schuss des Nationalrates festzusetzenden 
Pauschalbeträge für den Schriftsatz-, den 
Verhandlungs- und den Vorlageaufwand. 

 (5) Die Höhe des Schriftsatz- und des 
Verhandlungsaufwandes hat den durch-
schnittlichen Kosten der Vertretung bzw. der 
Einbringung des Schriftsatzes durch einen 
Rechtsanwalt zu entsprechen. Für den Ersatz 
der den Behörden erwachsenden Kosten ist 
ein Pauschalbetrag festzusetzen, der dem 
durchschnittlichen Vorlage-, Schriftsatz- und 
Verhandlungsaufwand der Behörden ent-
spricht. 

 (6) Aufwandersatz ist auf Antrag der Par-
tei zu leisten. Der Antrag kann bis zum 
Schluß der mündlichen Verhandlung gestellt 
werden. 

 (7) Die §§ 52 bis 54 des Verwaltungsge-
richtshofgesetzes 1985 gelten auch für den 
Aufwandersatz nach Abs. 1. 
 
 

VI. TEIL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Verweisungen 

 § 80. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. 

Sprachliche Gleichbehandlung 

 § 80a. Soweit sich die in diesem Bundes-
gesetz verwendeten Bezeichnungen auf na-
türliche Personen beziehen, gilt die gewählte 
Form für beide Geschlechter. Bei der Anwen-
dung dieser Bezeichnungen auf bestimmte 
natürliche Personen ist die jeweils ge-
schlechtsspezifische Form zu verwenden. 

Vollziehung 

 § 81. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes mit Ausnahme des § 78 ist die Bun-
desregierung betraut. Mit der Vollziehung des 
§ 78 ist, unbeschadet der Zuständigkeit der 
Bundesregierung zur Erlassung von Verord-
nungen auf Grund des § 78 Abs. 2, der Bun-
desminister für Finanzen betraut. 
 

Inkrafttreten 

 § 82. (1) § 78 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 866/1992 tritt mit 
1. Jänner 1993 in Kraft. 

 (2) § 18 Abs. 3 fünfter bis neunter Satz, 
§ 18 Abs. 4 zweiter Satz, § 38a, § 39a Abs. 1 
zweiter Satz, § 47, § 51a, § 52 Abs. 2 bis 4, 
§ 53a Abs. 1, § 63 Abs. 5, § 64a Abs. 1, 
§ 67c Abs. 3 sowie die Neubezeichnung der 
Abs. 4 und 5, § 67d Abs. 2, § 67g, § 67h 
samt Überschrift, § 68 Abs. 2, § 70 Abs. 3, 
§ 71 Abs. 6, § 73 Abs. 1 und 3, § 76 Abs. 1 
zweiter und dritter Satz, § 76 Abs. 5, § 76a, 
die Überschrift vor § 79b, die Neubezeich-
nung des § 79b Abs. 1 sowie die Überschrift 
vor § 80 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 471/1995 treten mit 1. Juli 1995 in 
Kraft. 

 (3) § 79a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 471/1995 tritt mit 1. Jänner 
1996 in Kraft. Verordnungen auf Grund des 
§ 79a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 471/1995 können bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlas-
sen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 
dem 1. Jänner 1996 in Kraft gesetzt werden. 

 (4) § 63 Abs. 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 gilt für Be-
scheide, die nach dem 30. Juni 1995 erlassen 
werden. § 67c Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 471/1995 gilt für Ver-
waltungsakte, die nach dem 30. Juni 1995 
gesetzt werden. 

 (5) [entfallen]  

 (6) Die §§ 3 Z 3, 10 Abs. 1, 13 samt 
Überschrift, 14 samt Überschrift, 18 Abs. 3 und 
4, 20, 34 Abs. 2, 35, 36 Abs. 2, 37 zweiter 
Satz, 39 Abs. 2 und 3, 41 Abs. 1, 42, 43, 44, 
44a bis 44g samt Überschrift, 51a bis 51d 
samt Überschrift, 53a samt Überschrift, 53b 
samt Überschrift, 56, 59 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 61 
Abs. 5, 61a, 63 Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 
67a samt Überschrift, 67b samt Überschrift, 
der neu bezeichnete § 67c Abs. 3, § 67d 
samt Überschrift, die Überschrift zu § 67e, 
die Überschrift zu § 67f, die §§ 67g samt 
Überschrift, 69 Abs. 2, 71 Abs. 1 Z 2, 71 
Abs. 6 zweiter Satz, 73, 76 Abs. 1 erster Satz 
und 76a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 158/1998 treten mit 1. Jänner 
1999 in Kraft. Die §§ 61 Abs. 5, 67c Abs. 3 
und 5, 67f Abs. 3, 67h samt Überschrift sowie 
die Telekopie-Verordnung, BGBl. Nr. 110/1991, 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 1998 
außer Kraft. 

 (7) Alle in Vorschriften des Bundes und 
der Länder enthaltenen Bestimmungen, die 
von den §§ 13 Abs. 3 bis 8, 14, 18 Abs. 3 
und 4, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 2 und 3, 42, 
43, 44, 44a bis 44g, 59 Abs. 1 erster und 
zweiter Satz, 61 Abs. 1 zweiter Satz, 63 
Abs. 2, 64a, 66 Abs. 1 und 2, 69 Abs. 2, 71 
Abs. 1 Z 2, 73 Abs. 2 und 3 und 76 Abs. 1 
erster Satz in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 158/1998 abweichen, treten 
mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer 
Kraft. Dies gilt nicht, wenn diese Bestimmun-
gen nach dem 30. Juni 1998 kundgemacht 
worden sind. 

 (8) In am 1. Jänner 1999 anhängigen 
Verfahren gilt § 44f mit der Maßgabe, daß die 

Behörde ein Schriftstück an mehr als 100 
Personen auch dann durch Edikt zustellen 
kann, wenn diese persönlich verständigt 
worden sind, daß die Kundmachungen und 
Zustellungen im Verfahren künftig durch 
Edikt vorgenommen werden können. 

 (9) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 29/2000 tritt mit 1. 
Juni 2000 in Kraft. 

 (10) § 13 Abs. 5, § 16 Abs. 2 letzter Satz, 
§ 18 Abs. 3 letzter Satz, § 34 Abs. 2, § 35, 
§ 51b Z 1 letzter Satz und Z 2 zweiter Satz, 
§ 53a Abs. 2 erster und letzter Satz, § 67d, 
§ 76 Abs. 4 und § 79a Abs. 4 Z 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/ 
2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (11) Für den Übergang zu der durch das 
Verwaltungsreformgesetz 2001, BGBl. I Nr. 65/ 
2002, geschaffenen Rechtslage gilt: 

1. § 13 Abs. 4a und 9, § 14 Abs. 8, § 17 
Abs. 1 letzter Satz, § 39 Abs. 2a, § 40 
Abs. 1 letzter Satz, § 58a, § 67a Abs. 1, § 73 
Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001 treten 
mit 1. Jänner 2002, jedoch nicht vor dem 
der Kundmachung des genannten Bundes-
gesetzes folgenden Tag, in Kraft. Die 
§§ 39 Abs. 2a, 40 Abs. 1 letzter Satz, 58a 
und 73 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung 
des Verwaltungsreformgesetzes 2001 sind 
auf Verfahren, die zum In-Kraft-Tretens-
Zeitpunkt anhängig sind, nicht anzuwenden. 

2. § 67h in der Fassung des Verwaltungsre-
formgesetzes 2001 tritt mit 1. Juli 2002, 
jedoch nicht vor dem vierten der Kundma-
chung des genannten Gesetzes folgenden 
Monatsersten, in Kraft. Er ist auf Verfah-
ren, die zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt 
anhängig sind, nicht anzuwenden. 

3. § 36 Abs. 2 in der Fassung des Verwal-
tungsreformgesetzes 2001 tritt mit dem 
der Kundmachung des genannten Bundes-
gesetzes folgenden Monatsersten, spätes-
tens jedoch mit 1. November 2002 in 
Kraft. 

 (12) § 78 Abs. 2 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 117/2002 tritt mit 1. 
Jänner 2003 in Kraft. § 67a Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/ 
2002 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft, ist 
jedoch auf in diesem Zeitpunkt beim unab-
hängigen Verwaltungssenat im Land anhängi-
ge Verfahren nicht anzuwenden. 

 (13) § 13 Abs. 1, 4 und 5, § 14 Abs. 2 
Z 3 und Abs. 5 erster Satz, § 16 Abs. 1 und 
2, § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 18 samt Über-
schrift, § 33 Abs. 3 sowie § 42 Abs. 1 erster 
Satz, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 10/2004, treten mit 1. März 2004 
in Kraft. Zugleich treten § 13 Abs. 9 sowie 
§ 14 Abs. 8, in der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Fassung, außer Kraft; § 13 Abs. 4a 
tritt mit Ablauf des 30. Juni 2004 außer Kraft. 

 (13a) In der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 4/2008 treten in Kraft: 

1. § 36 mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes; 

2. § 67a, § 67c Abs. 1 und § 67h Abs. 1 mit 
1. Juli 2008. 

 (14) § 2, § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 11, 
§ 13 Abs. 1 bis 6, § 14 Abs. 2 Z 2, Abs. 3 
erster Satz, Abs. 5 und Abs. 7 erster und 
zweiter Satz, § 16 samt Überschrift, § 17 
Abs. 1, § 18 samt Überschrift, § 19 Abs. 3, 
§ 33 Abs. 3, der 7. Abschnitt des I. Teiles, 
§ 39a Abs. 1 erster Satz, § 42 Abs. 1 erster 
Satz, § 44b Abs. 2, § 44e Abs. 3 dritter Satz, 
§ 48 Z 3, § 49 Abs. 1, § 67h Abs. 2, § 74 
Abs. 2, § 77 Abs. 2 und 3, § 78 Abs. 3 und 5, 
§ 78a, § 80a samt Überschrift und § 82a in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
5/2008 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

 (15) Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 
treten außer Kraft: 

1. § 14 Abs. 2 Z 3; 

2. das AVG-Übergangsrecht 1991, Anlage 2 zur 
Kundmachung BGBl. Nr. 51/1991; 
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3. § 2 Abs. 3 der Bundesverwaltungsabga-
benverordnung 1983, BGBl. Nr. 24. 

 (16) § 13 Abs. 5 letzter Satz tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 

 (17) § 10 Abs. 4 sowie § 36a Abs. 1 Z 4 
bis 6 und Abs. 3 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. 
Jänner 2010 in Kraft. 

 (18) § 44a Abs. 3 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/ 
2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 

 § 82a. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2010 bedürfen keiner Unterschrift, Beglaubi-
gung oder Amtssignatur: 

1. schriftliche Ausfertigungen von elektro-
nisch erstellten Erledigungen; 

2. schriftliche Ausfertigungen in Form von 
elektronischen Dokumenten. 
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I. TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DES 
VERWALTUNGSSTRAFRECHTS 

 

Allgemeine Voraussetzungen  
der Strafbarkeit 

 § 1. (1) Als Verwaltungsübertretung 
kann eine Tat (Handlung oder Unterlas-
sung) nur bestraft werden, wenn sie vor 
ihrer Begehung mit Strafe bedroht war. 

 (2) Die Strafe richtet sich nach dem 
zur Zeit der Tat geltenden Recht, es sei 
denn, daß das zur Zeit der Fällung des 
Bescheides in erster Instanz geltende 
Recht für den Täter günstiger wäre. 
 

 § 2. (1) Sofern die Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmen, sind 
nur die im Inland begangenen Verwal-
tungsübertretungen strafbar. 

 (2) Eine Übertretung ist im Inland be-
gangen, wenn der Täter im Inland gehan-
delt hat oder hätte handeln sollen oder 
wenn der zum Tatbestand gehörende Er-
folg im Inland eingetreten ist. 

 (3) Niemand darf wegen einer Verwal-
tungsübertretung an einen anderen Staat 
ausgeliefert werden, und eine von einer 
ausländischen Behörde wegen einer Ver-
waltungsübertretung verhängte Strafe 
darf im Inland nicht vollstreckt werden, es 
sei denn, dass in Staatsverträgen aus-
drücklich anderes bestimmt ist. 
 

Zurechnungsfähigkeit 

 § 3. (1) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit 
der Tat wegen Bewußtseinsstörung, we-
gen krankhafter Störung der Geistestätig-
keit oder wegen Geistesschwäche unfähig 
war, das Unerlaubte der Tat einzusehen 
oder dieser Einsicht gemäß zu handeln. 

 (2) War die Fähigkeit zur Zeit der Tat 
aus einem dieser Gründe in hohem Grad 
vermindert, so ist das als mildernder Um-
stand bei der Bemessung der Strafe zu 
berücksichtigen. Das gilt aber nicht für 
Bewußtseinsstörungen, die auf selbst ver-
schuldeter Trunkenheit beruhen. 
 

 § 4. (1) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit 
der Tat das 14. Lebensjahr noch nicht 
zurückgelegt hat. 

 (2) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 
14, aber noch nicht 18 Jahre alt (Jugendli-
cher), so wird sie ihm nicht zugerechnet, 
wenn er aus besonderen Gründen noch 
nicht reif genug war, das Unerlaubte der 
Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß 
zu handeln. 
 

Schuld 

 § 5. (1) Wenn eine Verwaltungsvor-
schrift über das Verschulden nicht anderes 
bestimmt, genügt zur Strafbarkeit fahrläs-
siges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zu-
widerhandeln gegen ein Verbot oder bei 
Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne 
weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbe-
stand einer Verwaltungsübertretung der Ein-
tritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht 
gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, 
daß ihn an der Verletzung der Verwal-
tungsvorschrift kein Verschulden trifft. 

 (2) Unkenntnis der Verwaltungsvor-
schrift, der der Täter zuwidergehandelt 
hat, entschuldigt nur dann, wenn sie er-
wiesenermaßen unverschuldet ist und der 
Täter das Unerlaubte seines Verhaltens 
ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift 
nicht einsehen konnte. 
 
 § 6. Eine Tat ist nicht strafbar, wenn 
sie durch Notstand entschuldigt oder, 
obgleich sie dem Tatbestand einer Verwal-

tungsübertretung entspricht, vom Gesetz 
geboten oder erlaubt ist. 
 

Anstiftung und Beihilfe 

 § 7. Wer vorsätzlich veranlaßt, daß ein 
anderer eine Verwaltungsübertretung be-
geht, oder wer vorsätzlich einem anderen 
die Begehung einer Verwaltungsübertre-
tung erleichtert, unterliegt der auf diese 
Übertretung gesetzten Strafe, und zwar 
auch dann, wenn der unmittelbare Täter 
selbst nicht strafbar ist. 
 

Versuch 

 § 8. (1) Sofern eine Verwaltungsvor-
schrift den Versuch einer Verwaltungs-
übertretung ausdrücklich für strafbar er-
klärt, unterliegt der Strafe, wer vorsätzlich 
eine zur wirklichen Ausübung führende 
Handlung unternimmt. 

 (2) Wegen Versuches wird nicht be-
straft, wer aus freien Stücken die Ausfüh-
rung aufgibt oder verhindert oder den 
Erfolg abwendet. 
 

Besondere Fälle  
der Verantwortlichkeit 

 § 9. (1) Für die Einhaltung der Verwal-
tungsvorschriften durch juristische Perso-
nen oder eingetragene Personengesell-
schaften ist, sofern die Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmen und 
soweit nicht verantwortliche Beauftragte 
(Abs. 2) bestellt sind, strafrechtlich ver-
antwortlich, wer zur Vertretung nach au-
ßen berufen ist. 

 (2) Die zur Vertretung nach außen 
Berufenen sind berechtigt und, soweit es 
sich zur Sicherstellung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit als erforderlich erweist, 
auf Verlangen der Behörde verpflichtet, aus 
ihrem Kreis eine oder mehrere Personen 
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als verantwortliche Beauftragte zu bestel-
len, denen für das ganze Unternehmen 
oder für bestimmte räumlich oder sachlich 
abgegrenzte Bereiche des Unternehmens 
die Verantwortung für die Einhaltung der 
Verwaltungsvorschriften obliegt. Für be-
stimmte räumlich oder sachlich abgegrenz-
te Bereiche des Unternehmens können 
aber auch andere Personen zu verantwort-
lichen Beauftragten bestellt werden. 

 (3) Eine natürliche Person, die Inhaber 
eines räumlich oder sachlich gegliederten 
Unternehmens ist, kann für bestimmte 
räumlich oder sachlich abgegrenzte Berei-
che ihres Unternehmens einen verant-
wortlichen Beauftragten bestellen. 

 (4) Verantwortlicher Beauftragter kann 
nur eine Person mit Hauptwohnsitz im 
Inland sein, die strafrechtlich verfolgt 
werden kann, ihrer Bestellung nachweis-
lich zugestimmt hat und der für den ihrer 
Verantwortung unterliegenden klar abzu-
grenzenden Bereich eine entsprechende 
Anordnungsbefugnis zugewiesen ist. Das 
Erfordernis des Hauptwohnsitzes im In-
land gilt nicht für Staatsangehörige von 
EWR-Vertragsstaaten, falls Zustellungen 
im Verwaltungsstrafverfahren durch Staats-
verträge mit dem Vertragsstaat des Wohn-
sitzes des verantwortlichen Beauftragten 
oder auf andere Weise sichergestellt sind. 

 (5) Verletzt der verantwortliche Beauf-
tragte auf Grund einer besonderen Wei-
sung des Auftraggebers eine Verwaltungs-
vorschrift, so ist er dann nicht verantwort-
lich, wenn er glaubhaft zu machen vermag, 
daß ihm die Einhaltung dieser Verwal-
tungsvorschrift unzumutbar war. 

 (6) Die zur Vertretung nach außen 
berufenen Personen im Sinne des Abs. 1 
sowie Personen im Sinne des Abs. 3 blei-
ben trotz Bestellung eines verantwortli-
chen Beauftragten – unbeschadet der 
Fälle des § 7 – strafrechtlich verantwort-
lich, wenn sie die Tat vorsätzlich nicht 
verhindert haben. 

 (7) Juristische Personen und eingetra-
gene Personengesellschaften sowie die in 
Abs. 3 genannten natürlichen Personen 
haften für die über die zur Vertretung 
nach außen Berufenen oder über einen 
verantwortlichen Beauftragten verhängten 
Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene 
Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten 
zur ungeteilten Hand. 
 

Strafen 

 § 10. (1) Strafart und Strafsatz richten 
sich nach den Verwaltungsvorschriften, 
soweit in diesem Bundesgesetz nicht an-
deres bestimmt ist. 

 (2) Soweit für Verwaltungsübertretun-
gen, insbesondere auch für die Übertre-
tung ortspolizeilicher Vorschriften, keine 
besondere Strafe festgesetzt ist, werden 
sie mit Geldstrafe bis zu 218 Euro oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
bestraft. 
 

Verhängung einer Freiheitsstrafe 

 § 11. Eine Freiheitsstrafe darf nur ver-
hängt werden, wenn dies notwendig ist, um 
den Täter von weiteren Verwaltungsüber-
tretungen gleicher Art abzuhalten. 
 

 § 12. (1) Die Mindestdauer der Frei-
heitsstrafe beträgt zwölf Stunden. Eine 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Wochen 
darf nur verhängt werden, wenn dies wegen 
besonderer Erschwerungsgründe geboten 
ist. Eine längere als eine sechswöchige 
Freiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 

 (2) Darf nach § 11 eine Freiheitsstrafe 
nicht verhängt werden, so ist die für die 
Tat neben der Freiheitsstrafe angedrohte 
Geldstrafe zu verhängen. Ist eine solche 
nicht vorgesehen, so ist eine Geldstrafe 
bis zu 2 180 Euro zu verhängen. 
 

Verhängung einer Geldstrafe 

 § 13. Abgesehen von Organstrafverfü-
gungen ist mindestens eine Geldstrafe von 
7 Euro zu verhängen. 
 

 § 14. (1) Geldstrafen dürfen nur inso-
weit zwangsweise eingebracht werden, als 
dadurch weder der notwendige Unterhalt 
des Bestraften und derjenigen, zu deren 
Unterhalt ihn das Gesetz verpflichtet, noch 
die Erfüllung der Pflicht, den Schaden 
gutzumachen, gefährdet wird. 

 (2) Mit dem Tod des Bestraften erlischt 
die Vollstreckbarkeit der Geldstrafe. 
 

Widmung von Geldstrafen 

 § 15. Geldstrafen sowie der Erlös verfalle-
ner Sachen fließen, sofern die Verwaltungs-
vorschriften nicht anderes bestimmen, 

1. dem Land für Zwecke der Sozialhilfe, be-
stehen aber Sozialhilfeverbände, dem So-
zialhilfeverband, in dessen Gebiet die Stra-
fe verhängt wurde, zu; 

2. dem Bund zu, sofern ein Bundesgesetz im 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirek-
tion vollzogen wurde. 

 

Ersatzfreiheitsstrafe 

 § 16. (1) Wird eine Geldstrafe ver-
hängt, so ist zugleich für den Fall ihrer 
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstra-
fe festzusetzen. 

 (2) Die Ersatzfreiheitsstrafe darf das 
Höchstmaß der für die Verwaltungsüber-
tretung angedrohten Freiheitsstrafe und, 
wenn keine Freiheitsstrafe angedroht und 
nicht anderes bestimmt ist, zwei Wochen 
nicht übersteigen. Eine Ersatzfreiheitsstra-
fe von mehr als sechs Wochen ist nicht 
zulässig. Sie ist ohne Bedachtnahme auf 
§ 12 nach den Regeln der Strafbemessung 
festzusetzen. 

Verfall 

 § 17. (1) Sofern die Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmen, dürfen 
nur Gegenstände für verfallen erklärt wer-
den, die im Eigentum des Täters oder 
eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom 
Verfügungsberechtigten überlassen worden 
sind, obwohl dieser hätte erkennen müssen, 
daß die Überlassung des Gegenstandes der 
Begehung einer mit Verfall bedrohten 
Verwaltungsübertretung dienen werde. 

 (2) Gegenstände, die nach Abs. 1 ver-
fallsbedroht sind, hinsichtlich deren aber 
eine an der strafbaren Handlung nicht als 
Täter oder Mitschuldiger beteiligte Person 
ein Pfandrecht oder Zurückbehaltungs-
recht nachweist, dürfen nur für verfallen 
erklärt werden, wenn die betreffende Per-
son fahrlässig dazu beigetragen hat, daß 
mit diesem Gegenstand die strafbare 
Handlung begangen wurde, oder bei Er-
werb ihres Rechtes von der Begehung der 
den Verfall begründenden strafbaren 
Handlung wußte oder hätte wissen müssen. 

 (3) Kann keine bestimmte Person ver-
folgt oder bestraft werden, so kann auf 
den Verfall selbständig erkannt werden, 
wenn im übrigen die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Die Zustellung solcher 
Bescheide kann auch durch öffentliche 
Bekanntmachung bewirkt werden. 
 

 § 18. Verfallene Gegenstände sind, 
sofern in den Verwaltungsvorschriften 
nicht anderes bestimmt ist oder die Gegen-
stände nicht wegen ihrer Beschaffenheit 
vernichtet werden müssen, nutzbringend 
zu verwerten. Nähere Vorschriften darüber 
können durch Verordnung getroffen werden. 
 

Strafbemessung 

 § 19. (1) Grundlage für die Bemes-
sung der Strafe ist stets das Ausmaß der 
mit der Tat verbundenen Schädigung oder 
Gefährdung derjenigen Interessen, deren 
Schutz die Strafdrohung dient, und der 
Umstand, inwieweit die Tat sonst nachtei-
lige Folgen nach sich gezogen hat. 

 (2) Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 
bis 46) sind überdies die nach dem Zweck 
der Strafdrohung in Betracht kommenden 
Erschwerungs- und Milderungsgründe, 
soweit sie nicht schon die Strafdrohung 
bestimmen, gegeneinander abzuwägen. 
Auf das Ausmaß des Verschuldens ist be-
sonders Bedacht zu nehmen. Unter Be-
rücksichtigung der Eigenart des Verwal-
tungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 
des Strafgesetzbuches sinngemäß anzu-
wenden. Die Einkommens-, Vermögens- 
und Familienverhältnisse des Beschuldig-
ten sind bei der Bemessung von Geldstra-
fen zu berücksichtigen. 
 

Anrechnung der Vorhaft 

 § 19a. (1) Die verwaltungsbehördliche 
und eine allfällige gerichtliche Verwah-
rungs- oder Untersuchungshaft sind auf 
die zu verhängende Strafe insoweit, als 
sie nicht bereits auf eine andere Strafe 
angerechnet worden sind, anzurechnen, 
wenn sie der Täter 
1. wegen der Tat, für die er bestraft wird, 
oder 

2. sonst nach der Begehung dieser Tat 
wegen des Verdachtes einer Verwal-
tungsübertretung 

erlitten hat. 

 (2) Werden Strafen verschiedener Art 
verhängt, so ist die Vorhaft zunächst auf 
die Freiheitsstrafe anzurechnen. 

 (3) Für die Anrechnung der Vorhaft auf 
in Geld bemessene Unrechtsfolgen ist die 
an deren Stelle tretende Ersatzfreiheits-
strafe maßgebend. 

 (4) Eine Anrechnung gemäß Abs. 1 ist 
nur vorzunehmen, wenn der Behörde die 
anzurechnende Haft bekannt ist oder der 
Beschuldigte eine Anrechnung vor Erlas-
sung des Straferkenntnisses beantragt. 
 

Außerordentliche Milderung  
der Strafe 

 § 20. Überwiegen die Milderungsgrün-
de die Erschwerungsgründe beträchtlich 
oder ist der Beschuldigte ein Jugendlicher, 
so kann die Mindeststrafe bis zur Hälfte 
unterschritten werden. 
 

Absehen von der Strafe 

 § 21. (1) Die Behörde kann ohne wei-
teres Verfahren von der Verhängung einer 
Strafe absehen, wenn das Verschulden 
des Beschuldigten geringfügig ist und die 
Folgen der Übertretung unbedeutend sind. 
Sie kann den Beschuldigten jedoch gleich-
zeitig unter Hinweis auf die Rechtswidrig-
keit seines Verhaltens mit Bescheid er-
mahnen, sofern dies erforderlich ist, um 
den Beschuldigten von weiteren strafba-
ren Handlungen gleicher Art abzuhalten. 

 (1a) Die Behörde kann von der Einlei-
tung und Durchführung eines Strafverfah-
rens absehen, wenn die Verfolgung aus-



Öffentliches Recht – Verwaltungsverfahrensrecht B3: Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG) 

 

HochschülerInnenschaft an der Universität Linz Stand: 01.10.2011 17 

sichtslos erscheint oder der hiefür erfor-
derliche Aufwand in einem Missverhältnis 
zum Grad und zur Bedeutung der in der 
Verwaltungsübertretung liegenden Verlet-
zung öffentlicher Interessen steht. 

 (1b) Unter den in Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen können die Verwal-
tungsbehörden von der Erstattung einer 
Anzeige absehen. 

 (2) Unter den in Abs. 1 angeführten 
Voraussetzungen können die Organe der 
öffentlichen Aufsicht von der Verhängung 
einer Organstrafverfügung oder von der 
Erstattung einer Anzeige absehen; sie 
können den Täter in solchen Fällen in 
geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit 
seines Verhaltens aufmerksam machen. 
 

Zusammentreffen von strafbaren 
Handlungen 

 § 22. (1) Hat jemand durch verschie-
dene selbständige Taten mehrere Verwal-
tungsübertretungen begangen oder fällt 
eine Tat unter mehrere einander nicht 
ausschließende Strafdrohungen, so sind 
die Strafen nebeneinander zu verhängen. 

 (2) Dasselbe gilt bei einem Zusam-
mentreffen von Verwaltungsübertretungen 
mit anderen von einer Verwaltungsbehör-
de oder einem Gericht zu ahndenden 
strafbaren Handlungen. 
 

 

II. TEIL 

VERWALTUNGSSTRAFVERFAHREN 

 

1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
 § 23. Wegen einer Verwaltungsüber-
tretung darf eine Strafe nur auf Grund 
eines nach diesem Bundesgesetz durchge-
führten Verfahrens verhängt werden. 
 

 § 24. Soweit sich aus diesem Bundes-
gesetz nicht anderes ergibt, gilt das AVG 
auch im Verwaltungsstrafverfahren. Die 
§§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 
zweiter Satz, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 
41, 42, 44a bis 44g, 51, 51d, 57, 63 
Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 
67h, 68 Abs. 2 und 3, 75, 76a zweiter 
Satz, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81 und 82 
AVG sind im Verwaltungsstrafverfahren 
nicht anzuwenden. 
 

 § 25. (1) Verwaltungsübertretungen 
sind mit Ausnahme des Falles des § 56 
von Amts wegen zu verfolgen. 

 (2) Die der Entlastung des Beschuldig-
ten dienlichen Umstände sind in gleicher 
Weise zu berücksichtigen wie die belas-
tenden. 
 

Zuständigkeit 

 § 26. (1) Den Bezirksverwaltungsbe-
hörden steht in erster Instanz die Unter-
suchung und Bestrafung aller Übertretun-
gen zu, deren Ahndung nicht anderen 
Verwaltungsbehörden zugewiesen ist. 

 (2) Den Bundespolizeidirektionen 
kommt die Strafbefugnis in erster Instanz 
im Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu. 
 

 § 27. (1) Örtlich zuständig ist die Be-
hörde, in deren Sprengel die Verwaltungs-
übertretung begangen worden ist, auch 
wenn der zum Tatbestand gehörende Er-
folg in einem anderen Sprengel eingetre-
ten ist. 

 (2) Ist danach die Zuständigkeit meh-
rerer Behörden begründet oder ist es un-
gewiß, in welchem Sprengel die Übertre-
tung begangen worden ist, so ist die Be-
hörde zuständig, die zuerst eine Verfol-
gungshandlung (§ 32 Abs. 2) vorgenom-
men hat. 

 (3) Die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes dürfen bei Gefahr im 
Verzug zur Vornahme unaufschiebbarer 
Amtshandlungen die Grenzen des Spren-
gels ihrer Behörde überschreiten, wenn 
die örtlich zuständige Behörde die not-
wendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig 
treffen kann und die Amtshandlungen 

1. zur Abwehr einer unmittelbar drohen-
den Gefahr für die Sicherheit von Men-
schen oder des Eigentums oder 

2. zur Aufklärung oder Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, die von Amts 
wegen zu verfolgen sind, oder 

3. zur Festnahme oder Verfolgung einer 
Person, die aus amtlichem Gewahrsam 
entwichen ist, 

erforderlich sind. Solche Amtshandlungen 
gelten als Amtshandlungen der sachlich 
zuständigen Behörde, in deren Sprengel 
sie vorgenommen worden sind. Das Organ 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes hat 
diese Behörde von solchen Amtshandlun-
gen unverzüglich zu benachrichtigen und 
festgenommene Personen sowie sicherge-
stellte Sachen unverzüglich den zuständi-
gen Organen zu übergeben. 

 (4) Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes gelten, wenn sie jemanden 
vorführen und dabei die Grenzen des 
Sprengels ihrer Behörde überschreiten, 
bei dieser Amtshandlung als Organe der 
sachlich und örtlich zuständigen Behörde. 
 

 § 28. Die Behörde, die zuerst von einer 
Verwaltungsübertretung Kenntnis erlangt, 
ist zur Verfolgung zuständig, solange nicht 
ein Umstand hervorgekommen ist, der 
nach § 27 Abs. 1 die Zuständigkeit einer 
anderen Behörde begründet. 
 

 § 29. (1) Die Zuständigkeit einer Be-
hörde für das Strafverfahren gegen einen 
Täter begründet auch ihre örtliche Zustän-
digkeit gegenüber allen Mitschuldigen. 

 (2) Das Strafverfahren gegen alle diese 
Personen ist womöglich gleichzeitig durchzu-
führen. Die Behörde kann jedoch aus 
Zweckmäßigkeitsgründen, insbesondere zur 
Beschleunigung des Verfahrens, von der 
gemeinsamen Durchführung absehen und das 
Verfahren gegen einzelne Mitbeschuldigte 
abgesondert zum Abschluß bringen. 
 

 § 29a. Wenn hiedurch das Verfahren 
wesentlich vereinfacht oder beschleunigt 
wird, kann die zuständige Behörde das 
Strafverfahren oder den Strafvollzug an 
die sachlich zuständige Behörde übertra-
gen, in deren Sprengel der Beschuldigte 
seinen Hauptwohnsitz oder Aufenthalt hat. 
Das Strafverfahren darf nur an eine Be-
hörde im selben Bundesland, der Straf-
vollzug nur an eine Bezirksverwaltungsbe-
hörde oder Bundespolizeidirektion über-
tragen werden. 
 

Zusammentreffen verschiedener 
strafbarer Handlungen 

 § 30. (1) Liegen einem Beschuldigten 
von verschiedenen Behörden zu ahndende 
Verwaltungsübertretungen oder eine Ver-
waltungsübertretung und eine andere von 
einer Verwaltungsbehörde oder einem 
Gericht zu ahndende strafbare Handlung 
zur Last, so sind die strafbaren Handlun-

gen unabhängig voneinander zu verfolgen, 
und zwar in der Regel auch dann, wenn 
die strafbaren Handlungen durch ein und 
dieselbe Tat begangen worden sind. 

 (2) Ist aber eine Tat von den Behörden 
nur zu ahnden, wenn sie nicht den Tatbe-
stand einer in die Zuständigkeit anderer 
Verwaltungsbehörden oder der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet, und 
ist es zweifelhaft, ob diese Voraussetzung 
erfüllt ist, so hat die Behörde das Straf-
verfahren auszusetzen, bis über diese 
Frage von der sonst in Betracht kommen-
den Verwaltungsbehörde oder vom Ge-
richt rechtskräftig entschieden ist. 

 (3) Hat die Behörde vor dieser Ent-
scheidung ein Straferkenntnis gefällt, so 
darf es vorläufig nicht vollzogen werden. 
Ergibt sich später, daß das Verwaltungs-
strafverfahren nicht hätte durchgeführt 
werden sollen, so hat die Behörde erster 
Instanz, wenn aber in der Sache ein unab-
hängiger Verwaltungssenat entschieden hat, 
dieser, das Straferkenntnis außer Kraft zu 
setzen und das Verfahren einzustellen. 

 (4) Die Gerichte und die sonst in Be-
tracht kommenden Verwaltungsbehörden 
haben eine entgegen Abs. 3 vollstreckte 
Verwaltungsstrafe auf die von ihnen we-
gen derselben Tat verhängte Strafe anzu-
rechnen. 

Verjährung 

 § 31. (1) Die Verfolgung einer Person 
ist unzulässig, wenn gegen sie binnen der 
Verjährungsfrist von der Behörde keine 
Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2 und 3) 
vorgenommen worden ist. 

 (2) Die Verjährungsfrist beträgt sechs 
Monate. Diese Frist ist von dem Zeitpunkt 
zu berechnen, an dem die strafbare Tätig-
keit abgeschlossen worden ist oder das 
strafbare Verhalten aufgehört hat; ist der 
zum Tatbestand gehörende Erfolg erst 
später eingetreten, so läuft die Frist erst 
von diesem Zeitpunkt. 

 (3) Sind seit dem in Abs. 2 bezeichneten 
Zeitpunkt drei Jahre vergangen, so darf ein 
Straferkenntnis nicht mehr gefällt werden. 
Eine Strafe darf nicht mehr vollstreckt 
werden, wenn seit ihrer rechtskräftigen 
Verhängung drei Jahre vergangen sind. Die 
Zeit eines Verfahrens vor dem Verfas-
sungsgerichtshof, vor dem Ver-
waltungsgerichtshof oder vor dem Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten sowie Zeiten, während deren die 
Strafvollstreckung unzulässig, ausgesetzt, 
aufgeschoben oder unterbrochen war, sind 
nicht einzurechnen. 
 

Beschuldigter 

 § 32. (1) Beschuldigter ist die im Ver-
dacht einer Verwaltungsübertretung ste-
hende Person von dem Zeitpunkt der ers-
ten von der Behörde gegen sie gerichteten 
Verfolgungshandlung bis zum Abschluß der 
Strafsache. Der Beschuldigte ist Partei im 
Sinne des AVG. 

 (2) Verfolgungshandlung ist jede von 
einer Behörde gegen eine bestimmte Per-
son als Beschuldigten gerichtete Amts-
handlung (Ladung, Vorführungsbefehl, 
Vernehmung, Ersuchen um Vernehmung, 
Auftrag zur Ausforschung, Strafverfügung 
u. dgl.), und zwar auch dann, wenn die 
Behörde zu dieser Amtshandlung nicht 
zuständig war, die Amtshandlung ihr Ziel 
nicht erreicht oder der Beschuldigte davon 
keine Kenntnis erlangt hat. 

 (3) Eine Verfolgungshandlung, die 
gegen einen zur Vertretung nach außen 
Berufenen (§ 9 Abs. 1) gerichtet ist, gilt 
auch als Verfolgungshandlung gegen die 
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anderen zur Vertretung nach außen Beru-
fenen und die verantwortlichen Beauftrag-
ten. Eine Verfolgungshandlung, die gegen 
den Unternehmer (§ 9 Abs. 3) gerichtet 
ist, gilt auch als Verfolgungshandlung 
gegen die verantwortlichen Beauftragten. 
 
 § 33. (1) Jeder Beschuldigte ist bei 
Beginn seiner ersten Vernehmung über 
den Vor- und Familiennamen, Tag und Ort 
der Geburt, die Staatsangehörigkeit, den 
Familienstand, die Beschäftigung und den 
Wohnort sowie über die Vermögens-, Ein-
kommens- und Familienverhältnisse zu 
befragen. Sind die Angaben darüber schon 
in den Akten enthalten, so sind sie dem 
Beschuldigten zur Anerkennung oder Rich-
tigstellung vorzuhalten. 

 (2) Der Beschuldigte kann zur Beant-
wortung der an ihn gestellten Fragen nicht 
gezwungen werden. 

 (3) Eine Mutwillensstrafe darf gegen 
ihn nicht verhängt werden. 
 

Ausforschung 

 § 34. Ist der Täter oder der Aufenthalt 
des Beschuldigten unbekannt, so hat die 
Behörde den Sachverhalt möglichst ins 
klare zu bringen und Nachforschungen 
nach dem Beschuldigten einzuleiten. Sol-
che Erhebungen sind abzubrechen, sobald 
die weitere Verfolgung aussichtslos er-
scheint oder der hiefür erforderliche Auf-
wand in einem Mißverhältnis zum Grad 
und zur Bedeutung der in der Verwal-
tungsübertretung liegenden Verletzung 
öffentlicher Interessen steht. 

 

2. ABSCHNITT 

SICHERUNG DES STRAFVERFAHRENS 
UND DES STRAFVOLLZUGES 

 
Festnahme 

 § 35. Die Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes dürfen außer den ge-
setzlich besonders geregelten Fällen Per-
sonen, die auf frischer Tat betreten wer-
den, zum Zweck ihrer Vorführung vor die 
Behörde festnehmen, wenn 

1. der Betretene dem anhaltenden Organ 
unbekannt ist, sich nicht ausweist und 
seine Identität auch sonst nicht sofort 
feststellbar ist oder 

2. begründeter Verdacht besteht, daß er 
sich der Strafverfolgung zu entziehen 
suchen werde, oder 

3. der Betretene trotz Abmahnung in der 
Fortsetzung der strafbaren Handlung 
verharrt oder sie zu wiederholen sucht. 

 
 § 36. (1) Jeder Festgenommene ist 
unverzüglich der nächsten sachlich zu-
ständigen Behörde zu übergeben oder 
aber, wenn der Grund der Festnahme 
schon vorher wegfällt, freizulassen. Er ist 
ehestens, womöglich bei seiner Festnah-
me, in einer ihm verständlichen Sprache 
über die Gründe seiner Festnahme und die 
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu 
unterrichten. Die Behörde hat den Ange-
haltenen unverzüglich zu vernehmen. Er 
darf keinesfalls länger als 24 Stunden 
angehalten werden. 

 (2) Bei der Festnahme und Anhaltung 
ist unter Achtung der Menschenwürde und 
mit möglichster Schonung der Person 
vorzugehen. Für die Anhaltung gilt § 53c 
Abs. 1 und 2 sinngemäß; das Erfordernis 
genügenden Tageslichtes kann jedoch 
entfallen, sofern ausreichende künstliche 
Beleuchtung vorhanden ist. 

 (3) Dem Festgenommenen ist ohne 
unnötigen Aufschub zu gestatten, eine in 
§ 36a Abs. 1 AVG genannte Person oder 
eine sonstige Person seines Vertrauens 
und einen Rechtsbeistand zu verständi-
gen; über dieses Recht ist der Festge-
nommene zu belehren. Bestehen gegen 
eine Verständigung durch den Festge-
nommenen selbst Bedenken, so hat die 
Behörde die Verständigung vorzunehmen. 

 (4) Der Angehaltene darf von in § 36a 
Abs. 1 AVG genannten Personen, von 
seinen Rechtsbeiständen sowie von den 
diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretern seines Heimatstaates besucht 
werden. Für den Brief- und Besuchsver-
kehr gilt § 53c Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 
 

Sicherheitsleistung 

 § 37. (1) Besteht begründeter Verdacht, 
daß sich der Beschuldigte der Strafverfolgung 
oder dem Vollzug der Strafe entziehen werde, 
so kann ihm die Behörde durch Bescheid 
auftragen, einen angemessenen Betrag als 
Sicherheit zu erlegen oder durch Pfandbestel-
lung oder taugliche Bürgen, die sich als Zah-
ler verpflichten, sicherzustellen. Ebenso kann 
die Behörde vorgehen, wenn auf Grund be-
stimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß die 
Strafverfolgung oder der Vollzug der Strafe 
aus Gründen, die in der Person des Beschul-
digten liegen, unmöglich oder wesentlich 
erschwert sein werde. 

 (2) Die Sicherheit darf 2 180 Euro nicht 
übersteigen und keinesfalls höher sein als das 
Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe. Für 
den Fall, daß die aufgetragene Sicherheits-
leistung nicht unverzüglich erfolgt, kann die 
Behörde als Sicherheit verwertbare Sachen 
beschlagnahmen, die dem Anschein nach 
dem Beschuldigten gehören; ihr Wert soll die 
Höhe des zulässigen Betrages der Sicherheit 
nicht übersteigen. 

 (3) Berufungen gegen Bescheide nach 
Abs. 1 und 2 haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

 (4) Die Sicherheit wird frei, wenn das 
Verfahren eingestellt wird oder die gegen den 
Beschuldigten verhängte Strafe vollzogen ist, 
oder nicht binnen sechs Monaten der Verfall 
ausgesprochen wurde. Die als Sicherheit be-
schlagnahmte Sache wird auch frei, wenn vom 
Beschuldigten die aufgetragene Sicherheit in 
Geld erlegt oder sonst sichergestellt wird oder 
ein Dritter Rechte an der Sache glaubhaft 
macht. 

 (5) Die Sicherheit kann für verfallen er-
klärt werden, sobald sich die Strafverfolgung 
des Beschuldigten oder der Vollzug der Strafe 
als unmöglich erweist. § 17 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

 (6) Für die Verwertung verfallener Sachen 
gilt § 18, wobei aus der verfallenen Sicherheit 
zunächst die allenfalls verhängte Geldstrafe 
und sodann die Kosten des Strafverfahrens 
sowie die Verwahrungs- und Verwertungskos-
ten zu decken sind. Nach Abzug dieser Posten 
verbleibende Restbeträge sind dem Beschul-
digten auszufolgen. Im Übrigen gelten für die 
Widmung der verfallenen Sicherheit dieselben 
Vorschriften wie für Geldstrafen. 
 
 § 37a. (1) Die Behörde kann besonders 
geschulte Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes ermächtigen, nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen eine vorläufige 
Sicherheit bis zum Betrag von 180 Euro fest-
zusetzen und einzuheben. Besondere Ermäch-
tigungen in anderen Verwaltungsvorschriften 
bleiben unberührt. § 50 Abs. 1 letzter Satz, 
Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 erster Satz sowie 
Abs. 8 sind sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Die Ermächtigung kann sich darauf 
beziehen, daß das Organ 

1. von der in § 35 Z 1 und 2 vorgesehenen 
Festnahme absieht, wenn der Betretene 
die vorläufige Sicherheit freiwillig erlegt, 

2. von Personen, die auf frischer Tat betreten 
werden und bei denen eine Strafverfol-
gung oder der Strafvollzug offenbar un-
möglich oder wesentlich erschwert sein 
wird, die vorläufige Sicherheit einhebt. 

 (3) Leistet der Betretene im Fall des 
Abs. 2 Z 2 den festgesetzten Betrag nicht, so 
kann das Organ verwertbare Sachen, die dem 
Anschein nach dem Betretenen gehören und 
deren Wert 180 Euro nicht übersteigen soll, 
als vorläufige Sicherheit beschlagnahmen. 
Hiebei ist mit möglichster Schonung der Per-
son vorzugehen. 

 (4) Über den als vorläufige Sicherheit 
eingehobenen Betrag oder die Beschlagnah-
me ist sofort eine Bescheinigung auszustel-
len. Die vorläufige Sicherheit ist der Behörde 
mit der Anzeige unverzüglich vorzulegen. 

 (5) Die vorläufige Sicherheit wird frei, 
wenn das Verfahren eingestellt wird oder die 
gegen den Beschuldigten verhängte Strafe 
vollzogen ist oder wenn nicht binnen sechs 
Monaten gemäß § 37 Abs. 5 der Verfall aus-
gesprochen wird. § 37 Abs. 4 letzter Satz gilt 
sinngemäß. 

Zeugen 

 § 38. Die Angehörigen (§ 36a AVG) 
des Beschuldigten, die mit seiner Obsorge 
betrauten Personen, sein Sachwalter und 
seine Pflegebefohlenen sind von der Aus-
sagepflicht befreit. 
 

Beschlagnahme von  
Verfallsgegenständen 

 § 39. (1) Liegt der Verdacht einer Verwal-
tungsübertretung vor, für die der Verfall von 
Gegenständen als Strafe vorgesehen ist, so 
kann die Behörde zur Sicherung des Verfalles 
die Beschlagnahme dieser Gegenstände an-
ordnen. 

 (2) Bei Gefahr im Verzug können auch die 
Organe der öffentlichen Aufsicht aus eigener 
Macht solche Gegenstände vorläufig in Be-
schlag nehmen. Sie haben darüber dem Be-
troffenen sofort eine Bescheinigung auszu-
stellen und der Behörde die Anzeige zu er-
statten. 

 (3) Die Behörde kann an Stelle der Be-
schlagnahme den Erlag eines Geldbetrages 
anordnen, der dem Wert der der Beschlag-
nahme unterliegenden Sache entspricht. 

 (4) Ist die Beschlagnahme anders nicht 
durchführbar, so können auch dem Verfall 
nicht unterliegende Behältnisse, in denen sich 
die mit Beschlag belegten Gegenstände be-
finden, vorläufig beschlagnahmt werden; sie 
sind jedoch tunlichst bald zurückzustellen. 

 (5) Unterliegen die beschlagnahmten 
Gegenstände raschem Verderben oder lassen 
sie sich nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
aufbewahren und ist ihre Aufbewahrung nicht 
zur Sicherung des Beweises erforderlich, so 
können sie öffentlich versteigert oder zu dem 
von der Behörde zu ermittelnden Preis veräu-
ßert werden. Der Erlös tritt an die Stelle der 
veräußerten Gegenstände. Die Veräußerung 
wegen unverhältnismäßiger Aufbewahrungs-
kosten unterbleibt, wenn rechtzeitig ein zur 
Deckung dieser Kosten ausreichender Betrag 
erlegt wird. 

 (6) Gegen den Bescheid, mit dem eine 
Beschlagnahme angeordnet wird, ist in sinn-
gemäßer Anwendung des § 51 Berufung, 
jedoch ohne aufschiebende Wirkung zulässig. 
 

3. ABSCHNITT 

ORDENTLICHES VERFAHREN 

 
 § 40. (1) Sieht die Behörde nicht 
schon auf Grund der Anzeige oder der 
darüber gepflogenen Erhebungen von der 
Verfolgung ab (§ 45), so hat sie dem Be-
schuldigten Gelegenheit zu geben, sich zu 
rechtfertigen. 

 (2) Die Behörde kann den Beschuldig-
ten zu diesem Zweck zur Vernehmung 
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laden oder ihn auffordern, nach seiner 
Wahl entweder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu seiner Vernehmung zu er-
scheinen oder sich bis zu diesem Zeit-
punkt schriftlich zu rechtfertigen. Dabei ist 
der Beschuldigte auf sein Recht hinzuwei-
sen, zur Vernehmung einen Rechtsbei-
stand seiner Wahl beizuziehen. 

 (3) Hält sich der Beschuldigte nicht in 
der Gemeinde auf, in der die Behörde 
ihren Sitz hat, so kann sie die Vernehmung 
des Beschuldigten durch die Gemeinde 
seines Aufenthaltsortes veranlassen. 
 
 § 41. (1) In der Ladung (§ 19 AVG) 
des Beschuldigten ist die Tat, die ihm zur 
Last gelegt wird, kurz und deutlich zu 
bezeichnen. 

 (2) Der Beschuldigte ist in der Ladung 
aufzufordern, die seiner Verteidigung 
dienlichen Beweismittel mitzubringen oder 
der Behörde so rechtzeitig anzuzeigen, 
daß sie zur Vernehmung noch herbeige-
schafft werden können. 

 (3) Die Ladung kann auch die Andro-
hung enthalten, daß das Strafverfahren, 
wenn der Beschuldigte der Ladung keine 
Folge leistet, ohne seine Anhörung durch-
geführt werden kann. Diese Rechtsfolge 
kann nur eintreten, wenn sie in der La-
dung angedroht und wenn die Ladung 
dem Beschuldigten zu eigenen Handen 
zugestellt worden ist. 
 
 § 42. (1) Die Aufforderung nach § 40 
Abs. 2 hat zu enthalten: 

1. die deutliche Bezeichnung der dem 
Beschuldigten zur Last gelegten Tat 
sowie die in Betracht kommende Ver-
waltungsvorschrift; 

2. die Aufforderung, sich entweder binnen 
der gesetzten Frist schriftlich oder zu 
dem zur Vernehmung bestimmten Zeit-
punkt mündlich zu rechtfertigen und 
die der Verteidigung dienlichen Tatsa-
chen und Beweismittel der Behörde be-
kanntzugeben, widrigenfalls die Behör-
de das Strafverfahren ohne seine Anhö-
rung durchführen werde. 

 (2) Diese Aufforderung ist zu eigenen 
Handen zuzustellen. 
 
 § 43. (1) Wird der Beschuldigte zur 
Vernehmung vor die erkennende Behörde 
geladen oder ihr vorgeführt, so ist das 
Strafverfahren in mündlicher Verhandlung 
durchzuführen und nach der Aufnahme 
der erforderlichen Beweise womöglich 
sogleich der Bescheid (Straferkenntnis 
oder Einstellung) zu verkünden. 

 (2) Kann der Bescheid nicht sofort auf 
Grund der mündlichen Verhandlung gefällt 
werden, so ist dem Beschuldigten, der an 
der Verhandlung teilgenommen hat, so-
fern er nicht darauf verzichtet hat, vor der 
Fällung des Straferkenntnisses Gelegen-
heit zu geben, sich zum Ergebnis der spä-
ter vorgenommenen Erhebungen, wenn 
sie im Straferkenntnis berücksichtigt wer-
den sollen, zu äußern. 

 (3) Der Beschuldigte kann zur mündli-
chen Verhandlung eine an der Sache nicht 
beteiligte Person seines Vertrauens bei-
ziehen. 
 
 § 44. (1) Die Niederschrift über den 
Gang der mündlichen Verhandlung hat zu 
enthalten: 
1. die Behörde; 
2. den Vor- und Familiennamen, Tag und 
Ort der Geburt, die Staatsangehörig-
keit, den Familienstand, die Beschäfti-
gung und den Wohnort des Beschuldig-
ten; 

3. die deutliche Bezeichnung der dem 
Beschuldigten zur Last gelegten Tat; 

4. die wesentlichen Aussagen der Zeugen 
und Sachverständigen und die sonsti-
gen Beweisergebnisse; 

5. die Rechtfertigung oder das Geständnis 
des Beschuldigten; 

6. den Spruch; 
7. die Begründung (§ 60 AVG); 
8. die Rechtsmittelbelehrung; 
9. das Datum des Bescheides; 
10. das Datum der Verkündung. 

 (2) Alle Angaben in der Niederschrift 
sind mit möglichster Kürze abzufassen. 
Sind die in Abs. 1 Z 2 bis 5 bezeichneten 
Angaben bereits schriftlich in den Akten 
niedergelegt, so genügt in der Nieder-
schrift ein kurzer Hinweis auf die bezügli-
chen Aktenstücke. 

 (3) Von der Aufnahme der in Abs. 1 
bezeichneten Niederschrift kann abgese-
hen werden, 

1. wenn der Beschuldigte einer nach § 41 
Abs. 3 erfolgten Ladung oder einer 
nach § 42 Abs. 1 Z 2 ergangenen Auf-
forderung zur Rechtfertigung nicht Fol-
ge leistet und das Verfahren ohne An-
hören des Beschuldigten durchgeführt 
wird. In diesem Fall ist ein Aktenver-
merk über die Tatsache der erfolgten 
Ladung oder Aufforderung zur Rechtfer-
tigung aufzunehmen; 

2. wenn der Beschuldigte vor der erken-
nenden oder ersuchten Behörde ein 
volles Geständnis ablegt und weitere 
Beweise nicht aufgenommen werden. 
In diesem Fall sind das Geständnis und 
der Verhandlungstag schriftlich festzu-
halten. 

 
 § 44a. Der Spruch hat, wenn er nicht 
auf Einstellung lautet, zu enthalten: 
1. die als erwiesen angenommene Tat; 
2. die Verwaltungsvorschrift, die durch die 
Tat verletzt worden ist; 

3. die verhängte Strafe und die angewen-
dete Gesetzesbestimmung; 

4. den etwaigen Ausspruch über privat-
rechtliche Ansprüche; 

5. im Fall eines Straferkenntnisses die 
Entscheidung über die Kosten. 

 
 § 45. (1) Die Behörde hat von der 
Einleitung oder Fortführung eines Straf-
verfahrens abzusehen und die Einstellung 
zu verfügen, wenn 
1. die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
Tat nicht erwiesen werden kann oder 
keine Verwaltungsübertretung bildet; 

2. der Beschuldigte die ihm zur Last ge-
legte Verwaltungsübertretung nicht be-
gangen hat oder Umstände vorliegen, 
die die Strafbarkeit aufheben oder aus-
schließen; 

3. Umstände vorliegen, die die Verfolgung 
ausschließen. 

 (2) Wird die Einstellung verfügt, so 
genügt ein Aktenvermerk mit Begrün-
dung, es sei denn, daß einer Partei Beru-
fung gegen die Einstellung zusteht oder 
die Erlassung eines Bescheides aus ande-
ren Gründen notwendig ist. Die Einstel-
lung ist, soweit sie nicht bescheidmäßig 
erfolgt, dem Beschuldigten mitzuteilen, 
wenn er nach dem Inhalt der Akten von 
dem gegen ihn gerichteten Verdacht wußte. 
 

 § 46. (1) Den Parteien, denen gegen 
den Bescheid Berufung zusteht, ist von 
Amts wegen eine Ausfertigung des Be-
scheides mitzuteilen, wenn ihnen der Be-
scheid nicht mündlich verkündet worden 

ist. Sonst ist eine schriftliche Ausfertigung 
nur auf Verlangen einer Partei zuzustellen. 

 (2) Die schriftliche Ausfertigung des 
Bescheides hat die Bezeichnung der Be-
hörde, Vor- und Familiennamen sowie 
Wohnort der Parteien, den Spruch, die Be-
gründung, die Rechtsmittelbelehrung und 
das Datum des Bescheides zu enthalten. 

 (3) Wird über einen Soldaten eine 
Strafe verhängt, so ist davon dem Diszip-
linarvorgesetzten Mitteilung zu machen. 
 

4. ABSCHNITT 

ABGEKÜRZTES VERFAHREN 

 

Strafverfügungen 

 § 47. (1) Wenn von einem Gericht, 
einer Verwaltungsbehörde, einem Organ 
der öffentlichen Aufsicht oder einer Mili-
tärwache auf Grund eigener dienstlicher 
Wahrnehmung oder eines vor ihnen abge-
legten Geständnisses eine Verwaltungs-
übertretung angezeigt oder wenn das straf-
bare Verhalten auf Grund automatischer 
Überwachung festgestellt wird, dann kann 
die Behörde ohne weiteres Verfahren durch 
Strafverfügung eine Geldstrafe bis zu 365 
Euro festsetzen. In der Strafverfügung 
kann auch auf den Verfall beschlagnahmter 
Sachen oder ihres Erlöses erkannt wer-
den, wenn der Wert der beschlagnahmten 
Sachen 120 Euro nicht übersteigt. 

 (2) Die Behörde kann durch Verord-
nung zur Verfahrensbeschleunigung ein-
zelne Tatbestände von Verwaltungsüber-
tretungen bestimmen, für die sie unter Ver-
wendung automationsunterstützter Daten-
verarbeitung durch Strafverfügung eine 
unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 in 
der Verordnung im Vorhinein festgesetzte 
Geldstrafe bis zu 300 Euro verhängen darf. 
 

 § 48. (1) In der Strafverfügung müs-
sen angegeben sein: 

1. die Behörde, die die Strafverfügung 
erläßt; 

2. der Vor- und Familienname sowie der 
Wohnort des Beschuldigten; 

3. die Tat, die als erwiesen angenommen 
ist, ferner die Zeit und der Ort ihrer 
Begehung; 

4. die Verwaltungsvorschrift, die durch die 
Tat verletzt worden ist; 

5. die verhängte Strafe und die angewen-
dete Gesetzesbestimmung; 

6. allenfalls der Ausspruch über die vom 
Beschuldigten zu ersetzenden Kosten 
(§ 64 Abs. 3); 

7. die Belehrung über den Einspruch (§ 49). 

 (2) Strafverfügungen sind zu eigenen 
Handen zuzustellen. 
 

 § 49. (1) Der Beschuldigte kann gegen 
die Strafverfügung binnen zwei Wochen 
nach deren Zustellung Einspruch erheben 
und dabei die seiner Verteidigung dienli-
chen Beweismittel vorbringen. Der Ein-
spruch kann auch mündlich erhoben wer-
den. Er ist bei der Behörde einzubringen, 
die die Strafverfügung erlassen hat. 

 (2) Wenn der Einspruch rechtzeitig 
eingebracht wird, dann ist das ordentliche 
Verfahren einzuleiten. Der Einspruch gilt 
als Rechtfertigung im Sinne des § 40. 
Wenn im Einspruch ausdrücklich nur das 
Ausmaß der verhängten Strafe oder die 
Entscheidung über die Kosten angefochten 
wird, dann hat die Behörde, die die Straf-
verfügung erlassen hat, darüber zu ent-
scheiden. In allen anderen Fällen tritt 
durch den Einspruch die gesamte Straf-
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verfügung außer Kraft. In dem auf Grund 
des Einspruches ergehenden Strafer-
kenntnis darf keine höhere Strafe ver-
hängt werden als in der Strafverfügung. 

 (3) Wenn ein Einspruch nicht oder 
nicht rechtzeitig erhoben wird, dann ist 
die Strafverfügung zu vollstrecken. 
 

Anonymverfügung 

 § 49a. (1) Die Behörde kann, soweit 
die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen, durch Verordnung zur Verfah-
rensbeschleunigung einzelne Tatbestände 
von Verwaltungsübertretungen bestimmen, 
für die sie durch Anonymverfügung eine 
unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im 
Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 
220 Euro vorschreiben darf. 

 (2) Hat die Behörde durch Verordnung 
gemäß Abs. 1 eine Geldstrafe im vorhinein 
festgesetzt, so kann sie von der Ausfor-
schung des unbekannten Täters (§ 34) 
vorerst Abstand nehmen und die Geldstrafe 
ohne Festsetzung einer Ersatzstrafe durch 
Anonymverfügung vorschreiben, wenn 

1. die Anzeige auf der dienstlichen Wahr-
nehmung eines Organs der öffentlichen 
Aufsicht oder auf automatischer Über-
wachung beruht und 

2. sowohl das Ausmaß der mit der Tat ver-
bundenen Schädigung oder Gefährdung 
derjenigen Interessen, deren Schutz die 
Strafdrohung dient, als auch die nach-
teiligen Folgen, welche die Tat sonst nach 
sich gezogen hat, keine Bedachtnahme 
auf die Person des Täters erfordern. 

 (3) In der Anonymverfügung müssen 
angegeben sein: 

1. die Behörde, die sie erläßt, und das 
Datum der Ausfertigung; 

2. die Tat, die als erwiesen angenommen 
ist, ferner die Zeit und der Ort ihrer 
Begehung; 

3. die Verwaltungsvorschrift, die durch die 
Tat verletzt worden ist; 

4. die verhängte Strafe und die angewen-
dete Gesetzesbestimmung; 

5. die Belehrung über die in Abs. 6 getrof-
fene Regelung. 

 (4) Der Anonymverfügung ist ein zur 
postalischen Einzahlung des Strafbetrages 
geeigneter Beleg beizugeben. Der Beleg 
hat eine Identifikationsnummer zu enthal-
ten, die automationsunterstützt gelesen 
werden kann. § 50 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

 (5) Die Anonymverfügung ist einer 
Person zuzustellen, von der die Behörde 
mit Grund annehmen kann, daß sie oder 
ein für sie gemäß § 9 verantwortliches 
Organ den Täter kennt oder leicht feststel-
len kann. 

 (6) Die Anonymverfügung ist keine 
Verfolgungshandlung. Gegen sie ist kein 
Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegens-
tandslos, wenn nicht binnen vier Wochen 
nach Ausfertigung die Einzahlung des 
Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 4) 
erfolgt. Ist die Anonymverfügung gegens-
tandslos geworden, so hat die Behörde 
gemäß § 34 vorzugehen. Als fristgerechte 
Einzahlung des Strafbetrages mittels Be-
leges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung 
des Strafbetrages auf das im Beleg ange-
gebene Konto, wenn der Überweisungsauf-
trag die automationsunterstützt lesbare, 
vollständige und richtige Identifikations-
nummer des Beleges enthält und der Straf-
betrag dem Konto des Überweisungsemp-
fängers fristgerecht gutgeschrieben wird. 

 (7) Wird der Strafbetrag mittels Bele-
ges (Abs. 4) fristgerecht eingezahlt, so 
hat die Behörde von der Ausforschung des 

unbekannten Täters endgültig Abstand zu 
nehmen und jede Verfolgungshandlung zu 
unterlassen. 

 (8) Die Anonymverfügung darf weder 
in amtlichen Auskünften erwähnt noch bei 
der Strafbemessung im Verwaltungsstraf-
verfahren berücksichtigt werden. Jede 
über Abs. 5 und 6 hinausgehende Ver-
knüpfung von Daten mit jenen einer Ano-
nymverfügung im automationsunterstütz-
ten Datenverkehr ist unzulässig. Die Da-
ten einer solchen Anonymverfügung sind 
spätestens sechs Monate nach dem Zeit-
punkt, in dem sie gegenstandslos gewor-
den oder die Einzahlung des Strafbetrages 
erfolgt ist, physisch zu löschen. 

 (9) Wird der Strafbetrag nach Ablauf 
der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht 
mittels Beleges (Abs. 4) bezahlt und weist 
der Beschuldigte die Zahlung im Zuge des 
Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist 
der Strafbetrag zurückzuzahlen oder an-
zurechnen. 
 

Organstrafverfügung 

 § 50. (1) Die Behörde kann besonders 
geschulte Organe der öffentlichen Aufsicht 
ermächtigen, wegen bestimmter von ih-
nen dienstlich wahrgenommener oder vor 
ihnen eingestandener Verwaltungsübertre-
tungen mit Organstrafverfügung Geldstra-
fen einzuheben. Sofern in den Verwal-
tungsvorschriften für bestimmte Verwal-
tungsübertretungen der durch eine Organ-
strafverfügung einzuhebende Höchstbe-
trag nicht bestimmt ist, hat die Behörde 
einen einheitlich im Vorhinein festzuset-
zenden Betrag bis zu 36 Euro zu bestim-
men. Wenn die ermächtigende Behörde 
nicht zugleich Dienstbehörde ist, kann die 
Ermächtigung nur mit Zustimmung der 
Dienstbehörde gegeben werden. 

 (2) Die Behörde kann die Organe 
(Abs. 1) ferner ermächtigen, dem Bean-
standeten einen zur postalischen Einzah-
lung des Strafbetrages geeigneten Beleg 
zu übergeben, oder, wenn keine bestimmte 
Person beanstandet wird, am Tatort zu 
hinterlassen. Der Beleg hat eine Identifi-
kationsnummer zu enthalten, die automa-
tionsunterstützt gelesen werden kann. 

 (3) Die Ermächtigung ist in einer dem 
Organ zu übergebenden Urkunde festzu-
halten. Das Organ ist verpflichtet, bei der 
Amtshandlung diese Urkunde auf Verlan-
gen des Beanstandeten vorzuweisen. 

 (4) Eine Organstrafverfügung hat die 
Tat, die Zeit und den Ort ihrer Begehung, 
den Strafbetrag und die Behörde, in deren 
Namen eingeschritten wurde, anzugeben. 
Falls ein Beleg gemäß Abs. 2 verwendet 
wird, hat das Organ zusätzlich jene Daten 
festzuhalten, die für eine allfällige Anzeigen-
erstattung an die Behörde erforderlich sind. 

 (5) Die Gestaltung der für die Organ-
strafverfügung zu verwendenden Druck-
sorten, die Art ihrer Ausstellung und die Ge-
barung mit diesen Drucksorten sowie mit 
den eingehobenen Strafbeträgen sind durch 
Verordnung der Bundesregierung zu regeln. 

 (6) Gegen die Organstrafverfügung ist 
kein Rechtsmittel zulässig. Verweigert der 
Beanstandete die Zahlung des Strafbetra-
ges oder die Entgegennahme des Beleges 
(Abs. 2), so ist die Organstrafverfügung 
gegenstandslos. Die Unterlassung der 
Einzahlung mittels Beleges (Abs. 2) bin-
nen einer Frist von zwei Wochen gilt als 
Verweigerung der Zahlung des Strafbetra-
ges; der Lauf der Frist beginnt mit Ablauf 
des Tages, an dem der Beleg am Tatort 
hinterlassen oder dem Beanstandeten 
übergeben wurde. Im Fall der Verweige-

rung der Zahlung des Strafbetrages oder 
der Entgegennahme des Beleges (Abs. 2) 
ist die Anzeige an die Behörde zu erstat-
ten. Als fristgerechte Einzahlung des 
Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt 
auch die Überweisung des Strafbetrages 
auf das im Beleg angegebene Konto, wenn 
der Überweisungsauftrag die automati-
onsunterstützt lesbare, vollständige und 
richtige Identifikationsnummer des Bele-
ges enthält und der Strafbetrag dem Kon-
to des Überweisungsempfängers fristge-
recht gutgeschrieben wird. 

 (7) Wird der Strafbetrag nach Ablauf 
der in Abs. 6 bezeichneten Frist oder nicht 
mittels Beleges (Abs. 2) bezahlt und weist 
der Beschuldigte die Zahlung im Zuge des 
Verwaltungsstrafverfahrens nach, so ist 
der Strafbetrag zurückzuzahlen oder an-
zurechnen. 

 (8) Die Behörde kann die Organe 
(Abs. 1) ermächtigen, dem Beanstandeten 
zu gestatten, den einzuhebenden Strafbe-
trag auch in bestimmten fremden Wäh-
rungen oder mit Scheck oder Kreditkarte 
zu entrichten. Wird der Strafbetrag mit 
Kreditkarte entrichtet, so ist der mit dem 
Kreditkartenunternehmen vereinbarte Ab-
schlag von demjenigen zu tragen, dem die 
Geldstrafe gewidmet ist. 

 

5. ABSCHNITT 

RECHTSSCHUTZ DURCH UNAB- 
HÄNGIGE VERWALTUNGSSENATE 

 
Berufung 

 § 51. (1) Im Verwaltungsstrafverfah-
ren steht den Parteien das Recht der Be-
rufung an den unabhängigen Verwal-
tungssenat jenes Landes zu, in dem die 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat, 
ihren Sitz hat. 

 (2) Ob und inwieweit Verwaltungsbe-
hörden Berufung erheben können, 
bestimmen die Verwaltungsvorschriften. 

 (3) Die Berufung kann auch mündlich 
eingebracht werden und bedarf in diesem 
Fall keines begründeten Berufungsantra-
ges. Die Behörde hat jedoch die Gründe 
des Beschuldigten für die Erhebung der 
Berufung in einer Niederschrift festzuhalten. 

 (4) Der Beschuldigte kann während 
einer Anhaltung einen Berufungsverzicht 
(§ 63 Abs. 4 AVG) nicht wirksam abgeben. 

 (5) Hat der Beschuldigte innerhalb der 
Berufungsfrist die Beigebung eines Vertei-
digers beantragt, so beginnt für ihn die 
Berufungsfrist mit dem Zeitpunkt zu lau-
fen, in dem der Bescheid über die Bestel-
lung des Rechtsanwalts zum Verteidiger 
und der anzufechtende Bescheid diesem 
zugestellt sind. Wird der rechtzeitig ge-
stellte Antrag auf Beigebung eines Vertei-
digers abgewiesen, so beginnt die Beru-
fungsfrist mit der Zustellung des abwei-
senden Bescheides an den Beschuldigten 
zu laufen. 

 (6) Auf Grund einer vom Beschuldigten 
oder auf Grund einer zu seinen Gunsten 
erhobenen Berufung darf in einer Beru-
fungsentscheidung oder Berufungsvorent-
scheidung keine höhere Strafe verhängt 
werden als im angefochtenen Bescheid. 

 (7) Sind in einem Verfahren seit dem 
Einlangen der Berufung gegen ein Strafer-
kenntnis 15 Monate vergangen, so tritt 
das Straferkenntnis von Gesetzes wegen 
außer Kraft; das Verfahren ist einzustel-
len. Die Zeit eines Verfahrens vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten ist in diese Frist nicht einzurechnen. 
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Verfahrenshilfeverteidiger 

 § 51a. (1) Ist der Beschuldigte außer-
stande, ohne Beeinträchtigung des für ihn 
und seine Familie, für deren Unterhalt er zu 
sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung 
notwendigen Unterhaltes die Kosten der Ver-
teidigung zu tragen, so hat der unabhängige 
Verwaltungssenat auf Antrag des Beschuldig-
ten zu beschließen, daß diesem ein Verteidiger 
beigegeben wird, dessen Kosten der Beschul-
digte nicht zu tragen hat, wenn und soweit 
dies im Interesse der Verwaltungsrechtspflege, 
vor allem im Interesse einer zweckentspre-
chenden Verteidigung, erforderlich ist. 

 (2) Der Antrag auf Beigebung eines Ver-
teidigers kann schriftlich oder mündlich ge-
stellt werden. Er ist ab Erlassung des Be-
scheides bis zur Vorlage der Berufung bei der 
Behörde, ab Vorlage der Berufung beim un-
abhängigen Verwaltungssenat einzubringen. 
Wird der Antrag innerhalb der Berufungsfrist 
beim unabhängigen Verwaltungssenat einge-
bracht, so gilt er als rechtzeitig gestellt. In 
dem Antrag ist die Strafsache bestimmt zu 
bezeichnen, für die die Beigebung eines Ver-
teidigers begehrt wird. 

 (3) Der unabhängige Verwaltungssenat 
hat über den Antrag durch Einzelmitglied zu 
entscheiden. Hat der unabhängige Verwal-
tungssenat die Beigebung eines Verteidigers 
beschlossen, so hat er den Ausschuß der nach 
dem Sitz des unabhängigen Verwaltungs-
senates zuständigen Rechtsanwaltskammer zu 
benachrichtigen, damit der Ausschuß einen 
Rechtsanwalt zum Verteidiger bestelle. Dabei 
hat der Ausschuß Wünschen des Beschuldigten 
zur Auswahl der Person des Verteidigers im 
Einvernehmen mit dem namhaft gemachten 
Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen. 

 (4) Die Bestellung eines Verteidigers er-
lischt mit dem Einschreiten eines Bevollmäch-
tigten. 

 (5) In Privatanklagesachen sind die Abs. 1 
bis 4 mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
Antrag auf Beigebung eines Verteidigers auch 
gestellt werden kann, wenn der Bescheid 
nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlas-
sen worden ist. Er kann frühestens gleichzei-
tig mit dem Devolutionsantrag gestellt wer-
den und ist beim unabhängigen Verwaltungs-
senat einzubringen. 
 

Besetzung 

 § 51c. Wenn in dem mit Berufung an-
gefochtenen Bescheid weder eine primäre 
Freiheitsstrafe noch eine 2 000 € über-
steigende Geldstrafe verhängt wurde, 
entscheiden die unabhängigen Verwal-
tungssenate in den Ländern durch Einzel-
mitglied. Ansonsten entscheiden sie, ab-
gesehen von den gesetzlich besonders 
geregelten Fällen, durch Kammern, die 
aus drei Mitgliedern bestehen. 
 

Parteien 

 § 51d. Partei des Berufungsverfahrens 
ist auch die Behörde, die den angefochte-
nen Bescheid erlassen hat, Partei des 
Verfahrens über den Devolutionsantrag 
auch die Unterbehörde. 
 

Öffentliche mündliche Verhandlung 
(Verhandlung) 

 § 51e. (1) Der unabhängige Verwal-
tungssenat hat eine öffentliche mündliche 
Verhandlung durchzuführen. 

 (2) Die Verhandlung entfällt, wenn 
1. der Antrag der Partei oder die Berufung 
zurückzuweisen ist oder bereits auf 
Grund der Aktenlage feststeht, daß der 
mit Berufung angefochtene Bescheid 
aufzuheben ist; 

2. der Devolutionsantrag zurückzuweisen 
oder abzuweisen ist. 

 (3) Der unabhängige Verwaltungssenat 
kann von einer Berufungsverhandlung 
absehen, wenn 
1. in der Berufung nur eine unrichtige 
rechtliche Beurteilung behauptet wird 
oder 

2. sich die Berufung nur gegen die Höhe 
der Strafe richtet oder 

3. im angefochtenen Bescheid eine 500 € 
nicht übersteigende Geldstrafe ver-
hängt wurde oder 

4. sich die Berufung gegen einen verfah-
rensrechtlichen Bescheid richtet 

und keine Partei die Durchführung einer 
Verhandlung beantragt hat. Der Beru-
fungswerber hat die Durchführung einer 
Verhandlung in der Berufung zu beantra-
gen. Etwaigen Berufungsgegnern ist Gele-
genheit zu geben, einen Antrag auf Durch-
führung einer Verhandlung zu stellen. Ein 
Antrag auf Durchführung einer Verhand-
lung kann nur mit Zustimmung der ande-
ren Parteien zurückgezogen werden. 

 (4) Der unabhängige Verwaltungssenat 
kann ungeachtet eines Parteiantrages von 
einer Verhandlung absehen, wenn er einen 
verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen 
hat, die Akten erkennen lassen, daß die 
mündliche Erörterung eine weitere Klärung 
der Sache nicht erwarten läßt, und dem 
nicht Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, BGBl. Nr. 210/1958, entgegensteht. 

 (5) Der unabhängige Verwaltungssenat 
kann von der Durchführung (Fortsetzung) 
einer Verhandlung absehen, wenn die Par-
teien ausdrücklich darauf verzichten. Ein 
solcher Verzicht kann bis zum Beginn der 
(fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden. 

 (6) Die Parteien sind so rechtzeitig zur 
Verhandlung zu laden, daß ihnen von der 
Zustellung der Ladung an mindestens zwei 
Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung 
stehen. 

 (7) Die gemeinsame Durchführung der 
Verhandlung in verschiedenen Verfahren 
ist zulässig, wenn dies auf Grund des sach-
lichen Zusammenhangs der den Verfahren 
zugrunde liegenden Verwaltungsübertre-
tungen zweckmäßig ist. Die Entscheidung 
über die gemeinsame Durchführung ist 
von den zuständigen Organen des unab-
hängigen Verwaltungssenats einvernehm-
lich zu treffen. Die die Verhandlung betref-
fenden Anordnungen und Entscheidungen 
sind im Falle der gemeinsamen Durchfüh-
rung einer Verhandlung in Verfahren, die 
einerseits in die Zuständigkeit einer 
Kammer fallen, andererseits in die Zu-
ständigkeit eines einzelnen Mitglieds, von 
der Kammer zu treffen, in Verfahren, die in 
die Zuständigkeit verschiedener Kammern 
oder verschiedener einzelner Mitglieder 
fallen, von dem in der Geschäftsordnung 
des unabhängigen Verwaltungssenats für 
diesen Fall bestimmten Organ. Die Leitung 
der Verhandlung obliegt dem nach landes-
rechtlichen Vorschriften zuständigen Organ. 
 
 § 51f. (1) Die Verhandlung beginnt 
mit dem Aufruf der Sache. Zeugen haben 
daraufhin das Verhandlungszimmer zu 
verlassen. 

 (2) Wenn eine Partei trotz ordnungs-
gemäßer Ladung nicht erschienen ist, 
dann hindert dies weder die Durchführung 
der Verhandlung noch die Fällung des 
Erkenntnisses. 

 (3) Zu Beginn der Verhandlung ist der 
Gegenstand der Verhandlung zu bezeich-
nen und der bisherige Gang des Verfah-
rens zusammenzufassen. Sodann ist den 
Parteien Gelegenheit zu geben, sich zu 
äußern. 

Beweisaufnahme 

 § 51g. (1) Der unabhängige Verwal-
tungssenat hat die zur Entscheidung der 
Sache erforderlichen Beweise aufzunehmen. 

 (2) Außer dem Verhandlungsleiter sind 
die Parteien und ihre Vertreter, insbesonde-
re der Beschuldigte, im Verfahren vor 
einer Kammer auch die übrigen Mitglieder 
berechtigt, an jede Person, die vernommen 
wird, Fragen zu stellen. Der Verhand-
lungsleiter erteilt ihnen hiezu das Wort. Er 
kann Fragen, die nicht der Aufklärung des 
Sachverhaltes dienen, zurückweisen. 

 (3) Niederschriften über die Verneh-
mung des Beschuldigten oder von Zeugen 
sowie die Gutachten der Sachverständigen 
dürfen nur verlesen werden, wenn  
1. die Vernommenen in der Zwischenzeit 
gestorben sind, ihr Aufenthalt unbe-
kannt ist oder ihr persönliches Erschei-
nen wegen ihres Alters, wegen Krank-
heit oder Behinderung oder wegen ent-
fernten Aufenthaltes oder aus anderen 
erheblichen Gründen nicht verlangt 
werden kann oder 

2. die in der mündlichen Verhandlung 
Vernommenen in wesentlichen Punkten 
von ihren früheren Aussagen abwei-
chen oder 

3. Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, 
oder Beschuldigte die Aussage verwei-
gern oder 

4. alle anwesenden Parteien zustimmen. 

 (4) Sonstige Beweismittel, wie Augen-
scheinsaufnahmen, Fotos oder Urkunden, 
müssen dem Beschuldigten vorgehalten 
werden. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, 
sich dazu zu äußern. 
 
 § 51h. (1) Das Verfahren ist möglichst 
in einer Verhandlung abzuschließen. Wenn 
sich die Einvernahme des von der Ver-
handlung ausgebliebenen Beschuldigten 
oder die Aufnahme weiterer Beweise als 
notwendig erweist, dann ist die Verhand-
lung zu vertagen. 

 (2) Wenn die Sache reif zur Entschei-
dung ist, dann ist die Beweisaufnahme zu 
schließen. 

 (3) Nach Schluß der Beweisaufnahme 
ist den Parteien Gelegenheit zu ihren 
Schlußausführungen zu geben. Dem Be-
schuldigten steht das Recht zu, sich als 
letzter zu äußern. Niederschriften im Ver-
fahren vor den unabhängigen Verwal-
tungssenaten bedürfen nicht der Unter-
schrift der Zeugen. 

 (4) Hierauf ist die Verhandlung zu 
schließen. Im Verfahren vor einer Kammer 
zieht sich diese zur Beratung und Ab-
stimmung zurück. Der Spruch des Be-
scheides und seine wesentliche Begrün-
dung sind nach Möglichkeit sofort zu be-
schließen und zu verkünden. 
 

Unmittelbarkeit des Verfahrens 

 § 51i. Wenn eine Verhandlung durch-
geführt wurde, dann ist bei der Fällung 
des Erkenntnisses nur auf das Rücksicht 
zu nehmen, was in dieser Verhandlung 
vorgekommen ist. Auf Aktenstücke ist nur 
insoweit Rücksicht zu nehmen, als sie bei 
der Verhandlung verlesen wurden, es sei 
denn, der Beschuldigte hätte darauf ver-
zichtet, oder als es sich um Beweiserhe-
bungen handelt, deren Erörterung infolge 
des Verzichts auf eine fortgesetzte Ver-
handlung gemäß § 51e Abs. 5 entfallen ist. 

 

6. ABSCHNITT 

SONSTIGE ABÄNDERUNG VON  
BESCHEIDEN 
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Wiederaufnahme des Verfahrens zum 
Nachteil des Beschuldigten 

 § 52. Die Wiederaufnahme eines durch 
Einstellung abgeschlossenen Strafverfah-
rens ist nur innerhalb der in § 31 Abs. 2 
bezeichneten Frist zulässig. 
 

Abänderung und Aufhebung  
von Amts wegen 

 § 52a. (1) Von Amts wegen können 
der Berufung nicht oder nicht mehr unter-
liegende Bescheide, durch die das Gesetz 
zum Nachteil des Bestraften offenkundig 
verletzt worden ist, sowohl von der Be-
hörde als auch in Ausübung des Aufsichts-
rechtes von der sachlich in Betracht kom-
menden Oberbehörde aufgehoben oder 
abgeändert werden. § 68 Abs. 7 AVG gilt 
sinngemäß. 

 (2) Die Folgen der Bestrafung sind wie-
dergutzumachen. Soweit dies nicht mög-
lich ist, ist gemäß dem Strafrechtlichen 
Entschädigungsgesetz 2005 (StEG 2005), 
BGBl. I Nr. 125/2004, zu entschädigen. 
 

Entscheidungspflicht 

 § 52b. § 73 AVG ist nur in Privatankla-
gesachen anzuwenden. Örtlich zuständig 
ist der unabhängige Verwaltungssenat des 
Landes, in dem die Unterbehörde ihren 
Sitz hat. 
 

III. TEIL 

STRAFVOLLSTRECKUNG 

 

Vollzug von Freiheitsstrafen 

 § 53. (1) Die Freiheitsstrafe ist im Haft-
raum der Behörde zu vollziehen, die in erster 
Instanz entschieden hat oder der der Straf-
vollzug gemäß § 29a übertragen worden ist. 
Können diese Behörden die Strafe nicht voll-
ziehen oder verlangt es der Bestrafte, so ist 
die dem ständigen Aufenthalt des Bestraften 
nächstgelegene Bezirksverwaltungsbehörde 
oder Bundespolizeidirektion um den Strafvoll-
zug zu ersuchen, wenn sie über einen Haft-
raum verfügt. Kann auch diese Behörde die 
Strafe nicht vollziehen, so ist der Leiter des 
gerichtlichen Gefangenenhauses, in dessen 
Sprengel der Bestrafte seinen ständigen Auf-
enthalt hat, um den Strafvollzug zu ersuchen. 
Dieser hat dem Ersuchen zu entsprechen, 
soweit dies ohne Beeinträchtigung anderer 
gesetzlicher Aufgaben möglich ist. 

 (2) Im unmittelbaren Anschluß an eine 
gerichtliche Freiheitsstrafe, oder wenn an-
dernfalls die Untersuchungshaft zu verhängen 
wäre, darf die von der Verwaltungsbehörde 
verhängte Freiheitsstrafe auch sonst in einem 
gerichtlichen Gefangenenhaus vollzogen wer-
den; mit Zustimmung des Bestraften ist der 
Anschlußvollzug auch in einer Strafvollzugs-
anstalt zulässig. 
 

Zuständige Behörde 

 § 53a. Alle Anordnungen und Entschei-
dungen im Zusammenhang mit dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe obliegen bis zum Strafan-
tritt der Behörde, die in erster Instanz ent-
schieden hat oder der der Strafvollzug gemäß 
§ 29a übertragen worden ist. Mit Strafantritt 
stehen diese Anordnungen und Entscheidun-
gen, soweit nicht das Vollzugsgericht zustän-
dig ist, der Verwaltungsbehörde zu, der ge-
mäß § 53 der Strafvollzug obliegt (Strafvoll-
zugsbehörde). 
 

Einleitung des Vollzuges von  
Freiheitsstrafen 

 § 53b. (1) Ein Bestrafter auf freiem Fuß, 
der die Strafe nicht sofort antritt, ist aufzu-
fordern, die Freiheitsstrafe binnen einer be-
stimmten angemessenen Frist anzutreten. 

 (2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung 
zum Strafantritt nicht nach, so ist er zwangs-

weise vorzuführen. Dies ist ohne vorherige 
Aufforderung sofort zu veranlassen, wenn die 
begründete Sorge besteht, daß er sich durch 
Flucht dem Vollzug der Freiheitsstrafe entzie-
hen werde. Solange eine solche Sorge nicht 
besteht, ist mit dem Vollzug bis zur Erledi-
gung einer vor dem Verfassungsgerichtshof 
oder dem Verwaltungsgerichtshof in der Sa-
che anhängigen Beschwerde zuzuwarten. 
§ 36 Abs. 1 zweiter Satz und § 36 Abs. 3 sind 
anzuwenden. 
 

Durchführung des Strafvollzuges 

 § 53c. (1) Häftlinge dürfen ihre eigene 
Kleidung tragen und sich, ohne dazu ver-
pflichtet zu sein, angemessen beschäftigen. 
Sie dürfen sich selbst verköstigen, wenn dies 
nach den verfügbaren Einrichtungen weder 
die Aufsicht und Ordnung beeinträchtigt noch 
unverhältnismäßigen Verwaltungsmehraufwand 
verursacht. Sie sind tunlichst von Häftlingen, 
die nach anderen Bestimmungen als nach 
diesem Bundesgesetz angehalten werden, 
männliche Häftlinge jedenfalls von weiblichen 
Häftlingen getrennt zu halten. 

 (2) Häftlinge sind in einfach und zweck-
mäßig eingerichteten Räumen mit ausrei-
chendem Luftraum und genügend Tageslicht 
unterzubringen. Die Hafträume sind gut zu 
lüften und in der kalten Jahreszeit entspre-
chend zu heizen. Bei Dunkelheit sind sie au-
ßerhalb der Zeit der Nachtruhe so zu be-
leuchten, daß die Häftlinge ohne Gefährdung 
des Augenlichtes lesen und arbeiten können. 
Es ist dafür zu sorgen, daß die Häftlinge Vor-
fälle, die das unverzügliche Einschreiten eines 
Aufsichtsorgans erforderlich machen könnten, 
diesem jederzeit zur Kenntnis bringen können. 

 (3) Ihr Briefverkehr darf nicht beschränkt, 
sondern nur durch Stichproben überwacht 
werden. Schriftstücke, die offenbar der Vor-
bereitung oder Weiterführung strafbarer 
Handlungen oder deren Verschleierung die-
nen, sind zurückzuhalten. Geld- oder Pa-
ketsendungen sind frei. Pakete sind in Ge-
genwart des Häftlings zu öffnen. Sachen, die 
die Sicherheit und Ordnung gefährden kön-
nen, sind ihm jedoch erst bei der Entlassung 
auszufolgen, sofern sie nicht wegen ihrer 
Beschaffenheit vernichtet werden müssen. 

 (4) Häftlinge dürfen innerhalb der Amts-
stunden Besuche empfangen, soweit dies 
unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Überwachung ohne Gefährdung der Sicher-
heit und Ordnung sowie ohne Beeinträchti-
gung des Dienstbetriebes möglich ist. 

 (5) Der Brief- und Besuchsverkehr von 
Häftlingen mit inländischen Behörden und 
Rechtsbeiständen sowie mit Organen, die 
durch für Österreich verbindliche internatio-
nale Übereinkommen zum Schutz der Men-
schenrechte eingerichtet sind, darf weder 
beschränkt noch inhaltlich überwacht werden. 
Das gleiche gilt für den Verkehr ausländischer 
Häftlinge mit diplomatischen und konsulari-
schen Vertretern ihres Heimatstaates. 

 (6) Die obersten Behörden haben für den 
Strafvollzug in den Hafträumen der Bezirks-
verwaltungsbehörden oder Bundes-
polizeidirektionen eine Hausordnung zu er-
lassen. Darin sind die Rechte und Pflichten der 
Häftlinge unter Bedachtnahme auf die Auf-
rechterhaltung der Ordnung sowie unter 
sinngemäßer Berücksichtigung der sich aus 
dem Strafvollzugsgesetz ergebenden Grund-
sätze des Strafvollzuges und der räumlichen 
und personellen Gegebenheiten zu regeln. 
Für diese Häftlinge gelten die §§ 76 ff. des 
Strafvollzugsgesetzes über die Unfallfürsorge 
sinngemäß. Über die gebührenden Leistungen 
entscheidet die oberste Behörde. 
 

Vollzug in gerichtlichen Gefangenen- 
häusern und Strafvollzugsanstalten 

 § 53d. (1) Soweit in diesem Bundesge-
setz nicht anderes bestimmt ist, sind auf den 
Vollzug von Freiheitsstrafen in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern oder Strafvollzugsanstal-
ten die Bestimmungen des Strafvollzugsge-
setzes über den Vollzug von Freiheitsstrafen, 

deren Strafzeit achtzehn Monate nicht über-
steigt, mit Ausnahme der §§ 31 Abs. 2, 32, 45 
Abs. 1, 54 Abs. 3, 115, 127, 128, 132 Abs. 4 
und 149 Abs. 1 und 4 sinngemäß anzuwen-
den, soweit dies nicht zu Anlaß und Dauer der 
von der Verwaltungsbehörde verhängten 
Freiheitsstrafe außer Verhältnis steht. Die 
Entscheidungen des Vollzugsgerichtes stehen 
dem Einzelrichter zu. 

 (2) Soweit Häftlinge eine Arbeitsvergü-
tung zu erhalten haben, ist ihnen diese nach 
Abzug des Vollzugskostenbeitrages (§ 32 
Abs. 2 erster Fall und Abs. 3 des Strafvoll-
zugsgesetzes) zur Gänze als Hausgeld gutzu-
schreiben. 

 (3) Wird eine Freiheitsstrafe nach § 53 
Abs. 2 in einer Strafvollzugsanstalt vollzogen, 
so bleiben die im Strafvollzug gewährten 
Vergünstigungen und Lockerungen auch für 
den Vollzug der durch eine Verwaltungsbe-
hörde verhängten Freiheitsstrafe aufrecht. 
 

Vollzug von Freiheitsstrafen an  
Jugendlichen 

 § 53e. (1) Jugendliche Häftlinge sind von 
Erwachsenen zu trennen. 

 (2) Auf den Strafvollzug an Jugendlichen 
in gerichtlichen Gefangenenhäusern oder 
Strafvollzugsanstalten sind die Bestimmun-
gen des Jugendgerichtsgesetzes 1988, BGBl. 
Nr. 599, über den Jugendstrafvollzug sinn-
gemäß anzuwenden. 
 

Unzulässigkeit des Vollzuges von  
Freiheitsstrafen 

 § 54. (1) An psychisch kranken oder 
körperlich schwer kranken Personen und an 
Jugendlichen unter 16 Jahren darf eine Frei-
heitsstrafe nicht vollzogen werden. 

 (2) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an 
einer Bestraften, die schwanger ist oder ent-
bunden hat, ist bis zum Ablauf der achten 
Woche nach der Entbindung und darüber 
hinaus so lange auszusetzen, als sich das 
Kind in ihrer Pflege befindet, höchstens aber 
bis zum Ablauf eines Jahres nach der Entbin-
dung. Die Freiheitsstrafe kann jedoch vollzo-
gen werden, wenn es die Bestrafte verlangt. 

 (3) Auf Verlangen des Standeskörpers ist 
der Vollzug einer Freiheitsstrafe an Soldaten, 
die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, 
und im Fall eines Einsatzes des Bundesheeres 
(§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146) oder der unmittelbaren Vorbereitung 
eines solchen Einsatzes auch an anderen 
Soldaten auszusetzen. Auf Verlangen des 
Bundesministers für Inneres ist auch der 
Vollzug einer Freiheitsstrafe an Personen, die 
Zivildienst leisten, auszusetzen. 
 

Aufschub und Unterbrechung  
des Strafvollzuges 

 § 54a. (1) Auf Antrag des Bestraften 
kann aus wichtigem Grund der Strafvollzug 
aufgeschoben werden, insbesondere wenn 
1. durch den sofortigen Vollzug der Freiheits-
strafe die Erwerbsmöglichkeit des Bestraf-
ten oder der notwendige Unterhalt der ihm 
gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtig-
ten Personen gefährdet würde oder 

2. dringende Familienangelegenheiten zu 
ordnen sind. 

 (2) Auf Antrag des Bestraften kann aus 
wichtigem Grund (Abs. 1) auch die Unterbre-
chung des Vollzuges der Freiheitsstrafe bewil-
ligt werden. Die Zeit der Unterbrechung des 
Strafvollzuges ist nicht in die Strafzeit einzu-
rechnen. 

 (3) Ein Aufschub oder eine Unterbrechung 
des Strafvollzuges ist dem Bestraften auf 
Antrag für die Dauer von mindestens sechs 
Monaten zu bewilligen, wenn er während der 
letzten sechs Monate schon ununterbrochen 
sechs Wochen wegen einer von einer Verwal-
tungsbehörde verhängten Strafe in Haft war. 
Besteht jedoch begründete Sorge, dass sich 
der Bestrafte dem Strafvollzug durch Flucht 
entziehen werde, so ist der Antrag auf Auf-
schub oder Unterbrechung des Strafvollzuges 
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abzuweisen, wenn die Umstände, die Anlass 
zur begründeten Sorge geben, bereits im 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag 
vorliegen. 

 (4) Der Aufschub oder die Unterbrechung 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe ist zu wider-
rufen, wenn begründete Sorge besteht, daß 
sich der Bestrafte dem Strafvollzug durch 
Flucht entziehen werde. 
 

Vollstreckung von Geldstrafen 

 § 54b. (1) Rechtskräftig verhängte Geld-
strafen oder sonstige in Geld bemessene 
Unrechtsfolgen sind zu vollstrecken. 

 (2) Soweit eine Geldstrafe uneinbringlich 
ist oder dies mit Grund anzunehmen ist, ist 
die dem ausstehenden Betrag entsprechende 
Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen. Der Voll-
zug der Ersatzfreiheitsstrafe hat zu unterblei-
ben, soweit die ausstehende Geldstrafe erlegt 
wird. Darauf ist in der Aufforderung zum 
Strafantritt hinzuweisen. 

 (3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaft-
lichen Gründen die unverzügliche Zahlung 
nicht zuzumuten ist, hat die Behörde auf 
Antrag einen angemessenen Aufschub oder 
Teilzahlung zu bewilligen. 
 
Kosten des Vollzuges von Freiheitsstrafen 

 § 54d. (1) Den Aufwand für den Vollzug 
von Freiheitsstrafen hat jene Gebietskörper-
schaft zu tragen, die Rechtsträger jener Ein-
richtung ist, in der die Freiheitsstrafen vollzo-
gen werden. 

 (2) Außer dem Fall des § 53d Abs. 2 ha-
ben Häftlinge für jeden Hafttag einen Beitrag 
zu den Kosten des Vollzuges in der im § 32 
Abs. 2 zweiter Fall des Strafvollzugsgesetzes 
vorgesehenen Höhe zu leisten. Eine solche 
Verpflichtung entfällt für jeden Tag, an dem 
der Häftling im Interesse einer Gebietskör-
perschaft nützliche Arbeit leistet, oder soweit 
ihn daran, dass er keine solche Arbeit leistet, 
weder ein vorsätzliches noch ein grob fahr-
lässiges Verschulden trifft. 

 (3) Der Kostenbeitrag ist nach Beendi-
gung des Vollzuges durch Bescheid, im Fall 
des Vollzuges in einem gerichtlichen Gefan-
genenhaus oder einer Strafvollzugsanstalt 
durch Bescheid des Vollzugsgerichtes vorzu-
schreiben, wenn er nicht ohne weiteres ge-
leistet wird oder offenkundig uneinbringlich 
ist. Der Kostenbeitrag ist nach den Bestim-
mungen des VVG über die Einbringung von 
Geldleistungen, im Fall der Vorschreibung 
durch das Vollzugsgericht nach den für die 
Einbringung gerichtlich festgesetzter Kosten-
beiträge geltenden Bestimmungen einzutreiben. 

 (4) Die Kostenbeiträge fließen der Ge-
bietskörperschaft zu, die gemäß Abs. 1 den 
Aufwand für den Strafvollzug zu tragen hatte. 
Dieser sind uneinbringliche Kostenbeiträge 
von jener Gebietskörperschaft zu refundieren, 
in deren Vollzugsbereich die Freiheitsstrafe 
verhängt wurde. 
 
 

IV. TEIL 

STRAFTILGUNG, BESONDERE  
VERFAHRENSVORSCHRIFTEN,  

VERFAHRENSKOSTEN 

 
Tilgung der Strafe 

 § 55. (1) Ein wegen einer Verwaltungs-
übertretung verhängtes Straferkenntnis 
zieht, sofern gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, keinerlei Straffolgen nach sich 
und gilt nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Fällung des Straferkenntnisses als getilgt. 

 (2) Getilgte Verwaltungsstrafen dürfen 
in amtlichen Leumundszeugnissen oder 
Auskünften für Zwecke eines Strafverfah-
rens nicht erwähnt und bei der Strafbe-
messung im Verwaltungsstrafverfahren 
nicht berücksichtigt werden. 
 

Privatanklagesachen 

 § 56. (1) Die Verwaltungsübertretung 
der Ehrenkränkung ist nur zu verfolgen 
und zu bestrafen, wenn der Verletzte bin-
nen sechs Wochen von dem Zeitpunkt an, 
in dem er von der Verwaltungsübertretung 
und der Person des Täters Kenntnis er-
langt hat, bei der zuständigen Behörde 
einen Strafantrag stellt (Privatankläger). 

 (2) Der Privatankläger ist Partei im 
Sinne des AVG. Er kann jederzeit von der 
Verfolgung zurücktreten. Leistet er einer 
Ladung ungerechtfertigt keine Folge oder 
kommt er einem sonstigen das Verfahren 
betreffenden Auftrag der Behörde inner-
halb der gesetzten Frist nicht nach, so 
wird angenommen, daß er von der Verfol-
gung zurückgetreten ist. In diesen Fällen 
ist das Verfahren einzustellen. 

 (3) Dem Privatankläger steht gegen 
die Einstellung das Recht der Berufung zu. 

 (4) Widerruft der Privatankläger den 
Strafantrag nach Fällung des Straferken-
ntnisses, so kann die Berufungsbehörde die 
verhängte Strafe in eine mildere Strafe um-
wandeln oder ganz nachsehen, auch wenn 
die Berufungsfrist bereits verstrichen ist. 

Entscheidung über  
privatrechtliche Ansprüche 

 § 57. (1) Soweit die Behörde nach einzel-
nen Verwaltungsvorschriften im Straferkenntnis 
auch über die aus einer Verwaltungsübertre-
tung abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche 
zu entscheiden hat, ist der Anspruchsberech-
tigte Partei im Sinne des AVG. 

 (2) Dem Anspruchsberechtigten steht gegen 
die im Straferkenntnis enthaltene Entscheidung 
über seine privatrechtlichen Ansprüche kein 
Rechtsmittel zu. Es steht ihm aber frei, diese 
Ansprüche, soweit sie ihm nicht im Verwal-
tungsstrafverfahren zuerkannt worden sind, 
im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen. 

 (3) Der Beschuldigte kann die Entschei-
dung über die privatrechtlichen Ansprüche 
nur mit der gegen das Straferkenntnis zuläs-
sigen Berufung anfechten. 
 

Sonderbestimmungen  
für Jugendliche 

 § 58. (1) Die Behörden sollen sich im 
Strafverfahren gegen Jugendliche nach Mög-
lichkeit der Mithilfe der öffentlichen Unter-
richts(Erziehungs)anstalten und Jugendämter 
sowie von Personen und Körperschaften be-
dienen, die in der Jugendfürsorge tätig sind 
und sich den Behörden zur Verfügung stellen. 
Die Mithilfe kann insbesondere in der Erhe-
bung der persönlichen Verhältnisse des Ju-
gendlichen, in der Fürsorge für seine Person 
und in dem Beistand bestehen, dessen er im 
Verfahren bedarf. 

 (2) Über Jugendliche, die zur Tatzeit das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
darf eine Freiheitsstrafe nicht verhängt wer-
den. Über andere Jugendliche darf eine Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängt 
werden, wenn dies aus besonderen Gründen 
geboten ist; der Vollzug einer Ersatzfreiheits-
strafe, die gleichfalls zwei Wochen nicht über-
steigen darf, wird dadurch nicht berührt. 
 
 § 59. (1) Die Behörde hat, wenn sie es im 
Interesse eines jugendlichen Beschuldigten 
für notwendig oder zweckmäßig hält, seinen 
bekannten gesetzlichen Vertreter von der 
Einleitung des Strafverfahrens und dem 
Straferkenntnis zu benachrichtigen. 

 (2) Der Befragung durch Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes oder der Ver-
nehmung durch die Behörde eines wegen des 
Verdachtes einer Verwaltungsübertretung 
festgenommenen Jugendlichen ist auf sein 
Verlangen ein gesetzlicher Vertreter, ein 
Erziehungsberechtigter oder ein Vertreter des 
Jugendwohlfahrtsträgers, der Jugendgerichts-
hilfe oder der Bewährungshilfe beizuziehen, 

sofern damit keine unangemessene Verlänge-
rung der Anhaltung verbunden wäre. 

 (3) Ein jugendlicher Beschuldigter kann zu 
mündlichen Verhandlungen zwei an der Sache 
nicht beteiligte Personen seines Vertrauens 
beiziehen. 

 (4) Jugendliche sind über ihr Recht gemäß 
Abs. 2 nach der Festnahme, über ihr Recht 
gemäß Abs. 3 in der Ladung zu belehren. 
 
 § 60. Der gesetzliche Vertreter eines ju-
gendlichen Beschuldigten hat das Recht, auch 
gegen den Willen des Beschuldigten zu dessen 
Gunsten Beweisanträge zu stellen und inner-
halb der dem Beschuldigten offenstehenden 
Frist Rechtsmittel einzulegen, Anträge auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen. 
 
 § 61. Einem jugendlichen Beschuldigten 
kann von Amts wegen ein Verteidiger bestellt 
werden, wenn sein gesetzlicher Vertreter an 
der strafbaren Handlung beteiligt ist oder 
wenn es wegen der geringeren geistigen Ent-
wicklung des Beschuldigten notwendig oder 
zweckmäßig ist und die Verteidigung durch 
den gesetzlichen Vertreter aus irgendeinem 
Grund nicht Platz greifen kann. Als Verteidi-
ger kann ein Beamter der Behörde oder eine 
andere geeignete Person bestellt werden. 

 § 62. Erlangt die Behörde von Umständen 
Kenntnis, die eine pflegschaftsbehördliche 
Maßnahme erfordern, so hat sie dem Pfleg-
schaftsgericht davon Mitteilung zu machen. 
 
 § 63. [entfallen] 
 

Kosten des Strafverfahrens 

 § 64. (1) In jedem Straferkenntnis 
und in jeder Entscheidung eines unabhän-
gigen Verwaltungssenates, mit der ein 
Straferkenntnis bestätigt wird, ist auszu-
sprechen, daß der Bestrafte einen Beitrag 
zu den Kosten des Strafverfahrens zu 
leisten hat. 

 (2) Dieser Beitrag ist für das Verfahren 
erster Instanz mit 10% der verhängten 
Strafe, für das Berufungsverfahren mit 
weiteren 20% der verhängten Strafe, min-
destens jedoch mit je 1,50 Euro zu bemes-
sen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung 
der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 
15 Euro anzurechnen. Der Kostenbeitrag 
fließt der Gebietskörperschaft zu, die den 
Aufwand der Behörde zu tragen hat. 

 (3) Sind im Zuge des Verwaltungs-
strafverfahrens Barauslagen erwachsen 
(§ 76 AVG), so ist dem Bestraften der 
Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen, so-
fern sie nicht durch Verschulden einer 
anderen Person verursacht sind; der hie-
nach zu ersetzende Betrag ist, wenn tun-
lich, im Erkenntnis (der Strafverfügung), 
sonst durch besonderen Bescheid ziffern-
mäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Ge-
bühren, die dem Dolmetscher zustehen, 
der dem Beschuldigten beigestellt wurde. 

 (4) Von der Eintreibung der Kostenbeiträ-
ge (Abs. 1 und § 54d) und der Barauslagen 
ist abzusehen, wenn mit Grund angenommen 
werden darf, daß sie erfolglos wäre. 

 (5) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 sind sinn-
gemäß anzuwenden. 

 (6) Wird einem Antrag des Bestraften auf 
Wiederaufnahme des Strafverfahrens nicht 
stattgegeben, so gelten hinsichtlich der Ver-
pflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten 
sinngemäß die vorhergehenden Bestimmungen. 
 

 § 65. Die Kosten des Berufungsverfah-
rens sind dem Berufungswerber nicht 
aufzuerlegen, wenn der Berufung auch 
nur teilweise Folge gegeben worden ist. 
 
 § 66. (1) Wird ein Strafverfahren ein-
gestellt oder eine verhängte Strafe infolge 
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Berufung oder Wiederaufnahme des Ver-
fahrens aufgehoben, so sind die Kosten 
des Verfahrens von der Behörde zu tra-
gen, falls sie aber schon gezahlt sind, 
zurückzuerstatten. 

 (2) Dem Privatankläger sind in solchen 
Fällen nur die durch sein Einschreiten tat-
sächlich verursachten Kosten aufzuerlegen. 
 

Verweisungen 

 § 66a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 

Inkrafttreten 

 § 66b. (1) § 50 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 867/1992 tritt mit 
1. Jänner 1993 in Kraft. 

 (2) § 51 Abs. 1 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 666/1993 tritt mit 1. 
Oktober 1993 in Kraft. 

 (3) Die §§ 53d Abs. 1 und 2 sowie 54d 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 799/1993 treten mit 1. Jänner 
1994 in Kraft. 

 (4) § 24, § 29a zweiter Satz, § 31 Abs. 3 
letzter Satz, § 44 Abs. 1 Z 2, § 48 Abs. 1 Z 2, 
§ 49 Abs. 2 letzter Satz, § 51 Abs. 1, 3, 6 
und 7, § 51e, § 51h Abs. 3 und 4, § 51i, die 
Überschriften vor der Überschrift zu § 52 und 
vor § 52a, § 53b Abs. 2 letzter Satz sowie die 
Überschriften vor § 66a und vor § 66b in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 620/ 
1995 treten mit 1. Juli 1995 in Kraft. 

 (5) § 51b in der Fassung vor dem Bun-
desgesetz BGBl. Nr. 620/1995 tritt mit Ablauf 
des 30. Juni 1995 außer Kraft. 

 (6) § 51 Abs. 1 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 620/1995 ist in Ver-
fahren weiter anzuwenden, in denen die 
mündliche Verhandlung bis zum 30. Juni 
1995 abgehalten wurde. 

 (7) § 49 Abs. 2 letzter Satz in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 620/1995 
ist für Bescheide anzuwenden, die nach dem 
30. Juni 1995 erlassen werden. § 51 Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
620/1995 ist in Fällen anzuwenden, in denen 
die Berufung nach dem 30. Juni 1995 einge-
bracht wird. 

 (8) § 54 Abs. 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 tritt mit 1. 
Jänner 1998 in Kraft. Die §§ 9 Abs. 1, 3, 4 
und 7, 24, 29a, 31 Abs. 1, 32 Abs. 3, 33 
Abs. 1 erster Satz, 49a Abs. 4 und 6, die 
Überschrift zu § 50, die §§ 50 Abs. 2, 6 und 
8, 51 Abs. 3, 5 und 7, 51a samt Überschrift, 
51c samt Überschrift, 51d samt Überschrift, 
51e, 51f Abs. 3, 51i, die Überschrift zu § 52a, 
die §§ 52a Abs. 1, 52b samt Überschrift, 56 
Abs. 3, 65 und 66a samt Überschrift in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
158/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 
Die Überschrift nach § 51a tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 1998 außer Kraft. 

 (9) § 15 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 26/2000 tritt mit 1. Jänner 
2000 in Kraft. § 54d in der Fassung desselben 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

 (10) § 9 Abs. 4, § 12 Abs. 2, § 13, § 37 
Abs. 2 und 6, § 37a Abs. 1, Abs. 2 Z 2, 
Abs. 3 und Abs. 5, § 47 Abs. 1 und 2, § 48 
Abs. 1 Z 2, § 49a Abs. 1, § 50 Abs. 1 und 6, 
§ 51 Abs. 1, § 51c, § 51e Abs. 3 Z 3, § 54a 
Abs. 3 und § 64 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2001 treten 

mit 1. Jänner 2002 in Kraft. Zugleich tritt 
§ 54c außer Kraft. 

 (11) § 21 Abs. 1a und 1b, § 24, § 51c 
und § 51e Abs. 3 Z 3 in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 
65/2002, treten mit 1. Jänner 2002, jedoch 
nicht vor dem der Kundmachung des genann-
ten Gesetzes folgenden Tag, in Kraft. 

 (12) Die §§ 4 Abs. 2, 47, 49a Abs. 1 und 
50 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 117/2002 treten mit 1. August 
2002 in Kraft. Zugleich tritt § 52b letzter Satz 
außer Kraft. 

 (13) § 2 Abs. 3, § 9 Abs. 1 und 7, § 15 
Z 2, § 26 Abs. 2, § 29a, § 51g Abs. 3 Z 1, 
§ 52a Abs. 2, § 53 Abs. 1, § 53c Abs. 6 und 
§ 54 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 3/2008 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. Das VStG-Über-
gangsrecht 1991, Anlage 2 zur Kundmachung 
BGBl. Nr. 52/1991, tritt mit diesem Zeitpunkt 
außer Kraft. 

 (14) § 10 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 5/2008 tritt mit 1. Jänner 
2008 in Kraft. 

 (15) § 26 Abs. 1, § 36 Abs. 3 erster Satz 
und Abs. 4 erster Satz, die Überschrift vor 
§ 38 und § 38 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. 
Jänner 2010 in Kraft. 

 (16) § 50 Abs. 3 in der Fassung des Bud-
getbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/ 
2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 

Vollziehung 

 § 67. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl 1991/53 (WV) idF 1995/472, BGBl I 1998/158, 1999/191, 2001/137, 2008/3. 

 

Allgemeine Grundsätze 

 § 1. (1) Vorbehaltlich des § 3 Abs. 3 
obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden 

1. die Vollstreckung der von ihnen selbst 
und von den ihnen übergeordneten Be-
hörden erlassenen Bescheide; 

2. soweit durch besondere Vorschriften 
nicht anderes bestimmt ist, 

 a) die Vollstreckung der von anderen 
Behörden des Bundes oder der Län-
der erlassenen Bescheide; 

 b) die Vollstreckung der von Gemein-
debehörden – ausgenommen die 
Behörden der Städte mit eigenem 
Statut – erlassenen Bescheide auf 
Ersuchen dieser Behörden; 

3. die Einbringung von Geldleistungen, für 
die durch besondere Vorschriften die 
Einbringung im Verwaltungsweg (politi-
sche Exekution) gewährt ist. 

 (2) Abs. 1 Z 1 und 2 gilt auch für die 
Bundespolizeidirektionen innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches. 

 (3) Die öffentlichen Abgaben und Beiträge 
und die ihnen gesetzlich gleichgehaltenen 
Geldleistungen werden, soweit durch beson-
dere Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
nach den für die Einhebung, Einbringung und 
Sicherung der öffentlichen Abgaben gelten-
den Vorschriften von den hiezu berufenen 
Organen eingebracht. 
 
 § 2. (1) Bei der Handhabung der in 
diesem Bundesgesetz geregelten Zwangs-
befugnisse haben die Vollstreckungsbe-
hörden an dem Grundsatz festzuhalten, 
daß jeweils das gelindeste noch zum Ziel 
führende Zwangsmittel anzuwenden ist. 

 (2) Geldleistungen dürfen nur insoweit 
zwangsweise eingebracht werden, als 
dadurch der notdürftige Unterhalt des 
Verpflichteten und der Personen, für die er 
nach dem Gesetz zu sorgen hat, nicht 
gefährdet wird. 
 

Eintreibung von Geldleistungen 

 § 3. (1) Die Verpflichtung zu einer 
Geldleistung ist in der Weise zu vollstre-
cken, daß die Vollstreckungsbehörde durch 
das zuständige Gericht nach den für das 
gerichtliche Exekutionsverfahren gelten-
den Vorschriften die Eintreibung veran-
laßt. In diesem Fall schreitet die Vollstre-
ckungsbehörde namens des Berechtigten 
als betreibenden Gläubigers ein. Die Voll-
streckungsbehörde kann die Eintreibung 
unter sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften über die Einbringung und Siche-
rung der öffentlichen Abgaben selbst vor-
nehmen, wenn dies im Interesse der Rasch-
heit und der Kostenersparnis gelegen ist. 

 (2) Bescheide und Rückstandsauswei-
se, die von der erkennenden oder verfü-
genden Stelle oder von der Vollstre-
ckungsbehörde mit der Bestätigung ver-
sehen sind, daß sie einem die Vollstreck-
barkeit hemmenden Rechtszug nicht un-
terliegen, sind Exekutionstitel im Sinne 
des § 1 EO. Einwendungen gegen den 
Anspruch im Sinne des § 35 EO sind bei 
der Stelle anzubringen, von der der Exe-
kutionstitel ausgegangen ist. 

 (3) Natürliche Personen, juristische 
Personen des Privatrechts sowie der Bund, 
die Länder und die Gemeinden können die 
Eintreibung einer Geldleistung unmittelbar 
beim zuständigen Gericht beantragen. 
Andere juristische Personen des öffentli-
chen Rechts können dies nur, soweit ih-
nen zur Eintreibung einer Geldleistung die 

Einbringung im Verwaltungsweg (politi-
sche Exekution) gewährt ist. 
 

Erzwingung anderer Leistungen und 
Unterlassungen 

 
a) Ersatzvornahme 

 § 4. (1) Wenn der zu einer Arbeits- 
oder Naturalleistung Verpflichtete dieser 
Pflicht gar nicht oder nicht vollständig 
oder nicht zur gehörigen Zeit nachge-
kommen ist, so kann die mangelnde Leis-
tung nach vorheriger Androhung auf Ge-
fahr und Kosten des Verpflichteten be-
werkstelligt werden. 

 (2) Die Vollstreckungsbehörde kann in 
einem solchen Fall dem Verpflichteten die 
Vorauszahlung der Kosten gegen nachträgli-
che Verrechnung auftragen. Der Auftrag zur 
Vorauszahlung ist vollstreckbar. 
 

b) Zwangsstrafen 

 § 5. (1) Die Verpflichtung zu einer 
Duldung oder Unterlassung oder zu einer 
Handlung, die sich wegen ihrer eigentüm-
lichen Beschaffenheit nicht durch einen 
Dritten bewerkstelligen läßt, wird dadurch 
vollstreckt, daß der Verpflichtete von der 
Vollstreckungsbehörde durch Geldstrafen 
oder durch Haft zur Erfüllung seiner Pflicht 
angehalten wird. 

 (2) Die Vollstreckung hat mit der Andro-
hung des für den Fall des Zuwiderhandelns 
oder der Säumnis zur Anwendung kommen-
den Nachteiles zu beginnen. Das angedrohte 
Zwangsmittel ist beim ersten Zuwiderhandeln 
oder nach fruchtlosem Ablauf der für die 
Vornahme der Handlung gesetzten Frist so-
fort zu vollziehen. Gleichzeitig ist für den Fall 
der Wiederholung oder des weiteren Verzuges 
ein stets schärferes Zwangsmittel anzudro-
hen. Ein angedrohtes Zwangsmittel ist nicht 
mehr zu vollziehen, sobald der Verpflichtung 
entsprochen ist. 

 (3) Die Zwangsmittel dürfen in jedem 
einzelnen Fall an Geld den Betrag von 726 
Euro, an Haft die Dauer von vier Wochen 
nicht übersteigen. 

 (4) Die Vollstreckung durch Geldstrafen 
als Zwangsmittel ist auch gegen juristische 
Personen mit Ausnahme der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und eingetragene 
Personengesellschaften zulässig. 
 
 § 6. (1) Die nach § 5 verhängten Geld-
strafen fließen der Gebietskörperschaft zu, 
die den Aufwand der Vollstreckungsbehörde 
zu tragen hat. 

 (2) Bei der Vollziehung der Haft sind die 
§§ 360 bis 362 und 365 EO sinngemäß anzu-
wenden. Wird die Haft durch die Gerichte 
vollzogen, so sind die damit verbundenen 
Kosten durch die Gerichte nach den für die 
Einbringung der Kosten des Vollzuges ge-
richtlicher Strafen bestehenden Vorschriften 
vom Verpflichteten einzutreiben. 
 

 c) Anwendung unmittelbaren Zwanges 

 § 7. Sofern die Gesetze nicht anderes 
bestimmen, kann der einem Bescheid 
entsprechende Zustand durch Anwendung 
unmittelbaren Zwanges hergestellt wer-
den, wenn dies auf andere Weise nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich ist. Im Fall 
der Festnahme ist der Festgenommene 
ehestens, womöglich bei seiner Festnah-
me, in einer ihm verständlichen Sprache 
über die Gründe seiner Festnahme zu 
unterrichten. Für diese Festnahme gilt 
weiters § 36 Abs. 2 und 3 VStG. 

Einstweilige Verfügungen 

 § 8. (1) Steht die Pflicht zu einer Leis-
tung fest oder ist sie wahrscheinlich, so 
kann die Vollstreckungsbehörde zur Siche-
rung der Leistung einstweilige Verfügun-
gen treffen, wenn die Gefahr besteht, daß 
sich der Verpflichtete durch Verfügungen 
über Gegenstände seines Vermögens, 
durch Vereinbarungen mit dritten Perso-
nen oder durch andere Maßnahmen der 
Leistung entziehen und deren Vollstre-
ckung vereiteln oder gefährden werde. 

 (2) Einstweilige Verfügungen sind nach 
diesem Bundesgesetz sofort vollstreckbar. 
 

Organe der Vollstreckung 

 § 9. (1) Die Vollstreckungsbehörde ist 
berechtigt, bei der Durchführung dieses 
Bundesgesetzes die Organe der öffentli-
chen Aufsicht heranzuziehen. Ist die Voll-
streckungsbehörde nicht selbst Dienstbe-
hörde dieser Organe, so hat sie mit ihr 
das Einvernehmen zu pflegen. 

 (2) Die Gemeinden sind zur Mitwirkung 
verpflichtet. 

 (3) Unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen kann die Vollstreckungsbehörde 
nötigenfalls auch die Mitwirkung des Bun-
desheeres in Anspruch nehmen. 
 

Verfahren 

 § 10. (1) Auf das Vollstreckungsver-
fahren sind, soweit sich aus diesem Bun-
desgesetz nicht anderes ergibt, der I. Teil, 
hinsichtlich der Rechtsmittelbelehrung die 
§§ 58 Abs. 1 und 61, § 61a und der IV. 
Teil mit Ausnahme der §§ 67a bis 67h des 
AVG sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Die Berufung gegen eine nach diesem 
Bundesgesetz erlassene Vollstreckungs-
verfügung kann nur ergriffen werden, 
wenn 

1. die Vollstreckung unzulässig ist oder 

2. die Vollstreckungsverfügung mit dem 
zu vollstreckenden Bescheid nicht über-
einstimmt oder 

3. die angeordneten oder angewendeten 
Zwangsmittel im Gesetz nicht zugelas-
sen sind oder mit § 2 im Widerspruch 
stehen. 

 (3) Die Berufung hat keine aufschie-
bende Wirkung. Sie geht 

1. in einer Angelegenheit der Sicherheits-
verwaltung an die Sicherheitsdirektion, 

2. in einer sonstigen Angelegenheit der 
Bundesverwaltung an den Landes-
hauptmann und 

3. in einer Angelegenheit der Landesver-
waltung an die Landesregierung. 

Die demnach zuständige Behörde ent-
scheidet endgültig. 
 

Kosten 

 § 11. (1) Die Kosten der Vollstreckung 
fallen dem Verpflichteten zur Last und 
sind gemäß § 3 einzutreiben. 

 (2) Im Fall der Uneinbringlichkeit sind sie 
von der Partei zu tragen, auf deren Antrag 
und in deren Interesse die Vollstreckungs-
handlungen vorgenommen wurden. Hierüber 
ist von der Vollstreckungsbehörde nach dem 
AVG zu entscheiden. Die Berufung geht an 
die nach § 10 Abs. 3 zuständige Behörde, die 
endgültig entscheidet. 

 (3) Wenn die Vollstreckungsbehörde im 
Fall einer Ersatzvornahme Leistungen er-
bringt, für die der Verpflichtete, würden sie 
durch einen von der Behörde beauftragten 
Dritten erbracht, Barauslagen zu ersetzen 
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hätte, so zählt zu den Kosten auch ein ange-
messener Beitrag zum Personal- und Sach-
aufwand der Vollstreckungsbehörde. Dieser 
darf 10% der bei der Vollstreckung im übrigen 
anfallenden Barauslagen nicht übersteigen. 

 (4) Soweit der Verpflichtete die Kosten 
der Vollstreckung für Maßnahmen nach § 4 
nicht vor der Durchführung der Ersatzvor-
nahme entrichtet hat (§ 4 Abs. 2) und die 
Durchführung der Ersatzvornahme unauf-
schiebbar ist, zählen zu den Kosten der Voll-
streckung auch angemessene Finanzierungs-
kosten, die ab dem Zeitpunkt entstanden 
sind, in dem die Behörde in Vorlage getreten 
ist. Diese Kosten sind jedenfalls angemessen, 
wenn sie jährlich den jeweils geltenden Basis-
zinssatz um nicht mehr als 2% übersteigen. 
Maßgebend ist der Zeitpunkt der Erlassung 

der Vollstreckungsverfügung durch die Be-
hörde erster Instanz. 
 

Schlußbestimmungen 

 § 12. Die den Verwaltungsbehörden in 
den Verwaltungsvorschriften eingeräumten 
besonderen Zwangsbefugnisse bleiben unbe-
rührt. 
 
 § 13. (1) § 7 zweiter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 472/1995 tritt 
mit 1. Juli 1995 in Kraft. 

 (2) § 5 Abs. 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 tritt mit 
1. Jänner 1999 in Kraft. 

 (3) § 3 Abs. 3 und § 5 Abs. 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/ 
2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (4) § 1 Abs. 2, § 5 Abs. 4, § 10 Abs. 1 
und Abs. 3 zweiter Satz, § 11 Abs. 4 und 
§ 15 samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 3/2008 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes in Kraft. 
 
 § 14. Mit der Vollziehung ist der Bundes-
kanzler betraut. 
 

Sprachliche Gleichbehandlung 

 § 15. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
natürliche Personen bezogene Bezeichnungen 
nur in männlicher Form angeführt sind, be-
ziehen sie sich auf Frauen und Männer in 
gleicher Weise. Bei der Anwendung der Be-
zeichnung auf bestimmte natürliche Personen 
ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu 
verwenden. 
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Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-
Gesetz – E-GovG),  BGBl I 2004/10 idF 2008/7, 2008/59 (Vfb), 2009/125, 2010/111. 
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1. ABSCHNITT 

Gegenstand und Ziele des Gesetzes 

 
 § 1. (1) Dieses Bundesgesetz dient der 
Förderung rechtserheblicher elektronischer 
Kommunikation. Der elektronische Ver-
kehr mit öffentlichen Stellen soll unter 
Berücksichtigung grundsätzlicher Wahl-
freiheit zwischen Kommunikationsarten für 
Anbringen an diese Stellen erleichtert 
werden. 

 (2) Gegen Gefahren, die mit einem 
verstärkten Einsatz der automationsunter-
stützten Datenverarbeitung zur Erreichung 
der in Abs. 1 genannten Ziele verbunden 
sind, sollen zur Verbesserung des Rechts-
schutzes besondere technische Mittel ge-
schaffen werden, die dort einzusetzen 
sind, wo nicht durch andere Vorkehrungen 
bereits ausreichender Schutz bewirkt wird. 

 (3) Bei der Umsetzung der Ziele dieses 
Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür zu 
treffen, dass behördliche Internetauftritte, 
die Informationen anbieten oder Verfah-
ren elektronisch unterstützen, so gestaltet 
sind, dass internationale Standards über 
die Web-Zugänglichkeit auch hinsichtlich 
des barrierefreien Zugangs für behinderte 
Menschen eingehalten werden. 

 

2. ABSCHNITT 

Identifikation und Authentifizierung 
im elektronischen Verkehr  

mit öffentlichen Stellen 

 
Begriffsbestimmungen 

 § 2. Im Sinne dieses Abschnitts bedeu-
tet 

1. „Identität”: die Bezeichnung der Näm-
lichkeit von Betroffenen (Z 7) durch 
Merkmale, die in besonderer Weise 
geeignet sind, ihre Unterscheidbarkeit 

von anderen zu ermöglichen; solche 
Merkmale sind insbesondere der Name, 
das Geburtsdatum und der Geburts-
ort, aber auch etwa die Firma oder 
(alpha)nummerische Bezeichnungen; 

2. „eindeutige Identität”: die Bezeich-
nung der Nämlichkeit eines Betroffe-
nen (Z 7) durch ein oder mehrere 
Merkmale, wodurch die unverwechsel-
bare Unterscheidung von allen ande-
ren bewirkt wird; 

3. [aufgehoben] 

4. „Identifikation”: den Vorgang, der 
zum Nachweis bzw. zur Feststellung 
der Identität erforderlich ist; 

5. „Authentizität”: die Echtheit einer 
Willenserklärung oder Handlung in 
dem Sinn, dass der vorgebliche Urhe-
ber auch ihr tatsächlicher Urheber ist; 

6. „Authentifizierung”: den Vorgang, der 
zum Nachweis bzw. zur Feststellung 
der Authentizität erforderlich ist; 

7. „Betroffener”: jede natürliche Person, 
juristische Person sowie sonstige Per-
sonenmehrheit oder Einrichtung, der 
bei ihrer Teilnahme am Rechts- oder 
Wirtschaftsverkehr eine eigene Identi-
tät zukommt; 

8. „Stammzahl“: eine einem Betroffenen 
zu dessen eindeutiger Identifikation 
zugeordnete Zahl, die auch für die Ab-
leitung von bereichsspezifischen Per-
sonenkennzeichen (bPK) gemäß §§ 9 
und 14 bestimmt ist. 

9. „Stammzahlenregister”: ein Register, 
das die für die eindeutige Identifikation 
von Betroffenen verwendeten Stamm-
zahlen enthält bzw. die technischen 
Komponenten zur Ableitung von 
Stammzahlen im Bedarfsfall besitzt; 

10. „Bürgerkarte“: eine logische Einheit, 
die unabhängig von ihrer technischen 

Umsetzung eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur (§ 2 Z 3a des Signatur-
gesetzes – SigG, BGBl. I Nr. 190/ 
1999) mit einer Personenbindung (§ 4 
Abs. 2) und den zugehörigen Sicher-
heitsdaten und -funktionen sowie al-
lenfalls mit Vollmachtsdaten verbindet. 

 
Identität und Authentizität 

 § 3. (1) Im elektronischen Verkehr mit 
Auftraggebern des öffentlichen Bereichs 
im Sinne des § 5 Abs. 2 des Datenschutz-
gesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, 
dürfen Zugriffsrechte auf personenbezo-
gene Daten (§ 4 Z 1 DSG 2000), an wel-
chen ein schutzwürdiges Geheimhaltungs-
interesse im Sinne des § 1 Abs. 1 DSG 
2000 besteht, nur eingeräumt werden, 
wenn die eindeutige Identität desjenigen, 
der zugreifen will, und die Authentizität 
seines Ersuchens nachgewiesen sind. Die-
ser Nachweis muss in elektronisch prüfba-
rer Form erbracht werden. 

 (2) Im Übrigen darf eine Identifikation 
von Betroffenen im elektronischen Ver-
kehr mit Auftraggebern des öffentlichen 
Bereichs nur insoweit verlangt werden, als 
dies aus einem überwiegenden berechtig-
ten Interesse des Auftraggebers geboten 
ist, insbesondere weil dies eine wesentliche 
Voraussetzung für die Wahrnehmung einer 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgabe ist. 

 

Die Funktion „Bürgerkarte” 

 § 4. (1) Die Bürgerkarte dient dem 
Nachweis der eindeutigen Identität eines 
Einschreiters und der Authentizität des 
elektronisch gestellten Anbringens in Ver-
fahren, für die ein Auftraggeber des öf-
fentlichen Bereichs eine für den Einsatz 
der Bürgerkarte taugliche technische Um-
gebung eingerichtet hat. 
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 (2) Die eindeutige Identifikation einer 
natürlichen Person, die rechtmäßige Inha-
berin einer Bürgerkarte ist, wird in ihrer 
Bürgerkarte durch die Personenbindung 
bewirkt: Von der Stammzahlenregisterbe-
hörde (§ 7) wird elektronisch signiert bes-
tätigt, dass der in der Bürgerkarte als 
Inhaberin bezeichneten natürlichen Person 
eine bestimmte Stammzahl zur eindeuti-
gen Identifikation zugeordnet ist. Hinsicht-
lich des Identitätsnachweises im Fall der 
Stellvertretung gilt § 5. 

 (3) Die Eintragung der Personenbin-
dung in der Bürgerkarte erfolgt durch die 
Stammzahlenregisterbehörde oder in ih-
rem Auftrag durch andere Behörden oder 
sonstige geeignete Stellen, die in der ge-
mäß Abs. 5 zu erlassenden Verordnung 
näher zu bezeichnen sind. Die Eignung ist 
nach dem Vorhandensein der notwendigen 
technischen Ausstattung und der zu ihrer 
Nutzung notwendigen Fachkenntnisse 
sowie der Verlässlichkeit im Hinblick auf 
die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu beurteilen. 

 (4) Die Authentizität eines mit Hilfe der 
Bürgerkarte gestellten Anbringens wird 
durch die in der Bürgerkarte enthaltene 
elektronische Signatur nachgewiesen. 

 (5) Die näheren Regelungen zu den 
Abs. 1 bis 4 sind, soweit erforderlich, 
durch Verordnung des Bundeskanzlers im 
Einvernehmen mit den allfällig sonst zu-
ständigen Bundesministern zu erlassen. 
Vor Erlassung der Verordnung sind die 
Länder und die Gemeinden, letztere ver-
treten durch den Gemeindebund und den 
Städtebund, anzuhören. 
 

Bürgerkarte und Stellvertretung 

 § 5. (1) Soll die Bürgerkarte für 
vertretungsweises Handeln verwendet 
werden, muss auf der Bürgerkarte des 
Vertreters ein Hinweis auf die Zulässigkeit 
der Vertretung eingetragen sein. Dies 
geschieht, indem die Stammzahlenregis-
terbehörde bei Nachweis eines aufrechten 
Vollmachtsverhältnisses bzw. Vorliegen 
gesetzlicher Stellvertretung auf Antrag 
des Vertreters die Stammzahl des Vertre-
tenen und das Bestehen eines Vollmachts-
verhältnisses mit allfälligen inhaltlichen 
und zeitlichen Beschränkungen auf der 
Bürgerkarte des Vertreters einträgt. Die 
Berechtigung zur Empfangnahme von 
Dokumenten gemäß § 35 Abs. 3 zweiter 
Satz des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. 
Nr. 200/1982, muss gesondert eingetra-
gen werden. § 4 Abs. 3 gilt für die not-
wendigen Eintragungen in die Bürgerkarte 
sinngemäß. 

 (2) In den Fällen berufsmäßiger Partei-
envertretung, in welchen ein besonderer 
Vollmachtsnachweis nicht erforderlich ist, 
ist eine Eintragung in die Bürgerkarte 
gemäß Abs. 1 nicht notwendig, wenn die 
generelle Befugnis zur Vertretung aus der 
nach den berufsrechtlichen Vorschriften 
erfolgenden Anmerkung der Berufsberech-
tigung im Signaturzertifikat seiner Bürger-
karte ersichtlich ist. Die Stammzahlenre-
gisterbehörde hat in diesem Fall auf An-
trag des berufsmäßigen Parteienvertreters 
die Stammzahl des Vertretenen direkt der 
bürgerkartentauglichen Anwendung, bei 
der die Verfahrenshandlung vorgenommen 
wird, bereitzustellen. Die generelle Befug-
nis umfasst nicht die Berechtigung gemäß 
§ 35 Abs. 3 zweiter Satz ZustG. 

 (3) Soweit diese Dienstleistung bei Be-
hörden eingerichtet ist, können unabhängig 
von ihrer sachlichen und örtlichen Zuständig-
keit hiezu eigens ermächtigte Organwalter für 
Betroffene auf deren Verlangen Verfahrens-

handlungen in bürgerkartentauglichen Ver-
fahren setzen. Der Auftrag des Betroffenen 
ist bei der Behörde in geeigneter Form zu 
dokumentieren. Die Verfahrenshandlung wird 
mit Hilfe der Bürgerkarte des Organwalters 
gesetzt. Die generelle Befugnis des Organ-
walters zur Vornahme der Verfahrenshand-
lung für Betroffene muss aus dem Signatur-
zertifikat seiner Bürgerkarte hervorgehen. Die 
Stammzahlenregisterbehörde hat in diesem 
Fall zur elektronischen Identifikation des 
Vertretenen auf Antrag des Organwalters die 
Stammzahl des Vertretenen direkt der bür-
gerkartentauglichen Anwendung, bei der die 
Verfahrenshandlung vorgenommen wird, 
bereitzustellen. Die generelle Befugnis um-
fasst nicht die Berechtigung gemäß § 35 
Abs. 3 zweiter Satz ZustG und die Zustel-
lungsvollmacht gemäß § 9 Abs. 1 ZustG. 

 (4) Wird die Bürgerkarte für vertretungs-
weises Handeln (Abs. 1 bis 3) verwendet, 
muss sichergestellt sein, dass 

1. auch die Stammzahl des Vertreters der 
bürgerkartentauglichen Anwendung zur 
Verfügung gestellt wird und 

2. die Stammzahlen durch die bürgerkarten-
taugliche Anwendung nur zur Errechnung 
von bPK verwendet werden. 

 

Stammzahl 

 § 6. (1) In der Bürgerkarte erfolgt die 
eindeutige Identifikation von Betroffenen 
durch ihre Stammzahl. 

 (2) Für natürliche Personen, die im 
Zentralen Melderegister eingetragen sind, 
wird die Stammzahl durch eine mit starker 
Verschlüsselung gesicherte Ableitung aus 
ihrer ZMR-Zahl (§ 16 Abs. 1 des Meldege-
setzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992) gebildet. 
Für alle anderen natürlichen Personen ist 
ihre Ordnungsnummer im Ergänzungsre-
gister (Abs. 4) für die Ableitung der 
Stammzahl heranzuziehen. Die Benützung 
der ZMR-Zahl zur Bildung der Stammzahl 
ist keine Verwendung von Daten des Zent-
ralen Melderegisters im Sinne des § 16a 
des Meldegesetzes 1991. 

 (3) Für Betroffene, die im Firmenbuch, 
im Vereinsregister oder im Ergänzungsre-
gister (Abs. 4) eingetragen sind, ist als 
Stammzahl die Firmenbuchnummer (§ 3 Z 1 
des Firmenbuchgesetzes, BGBl. Nr. 10/ 
1991) oder die Vereinsregisterzahl (§ 18 
Abs. 3 des Vereinsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 
66) oder die im Ergänzungsregister ver-
gebene Ordnungsnummer zu verwenden. 

 (4) Betroffene, die weder im Meldere-
gister eingetragen sind, noch im Firmen-
buch oder im Vereinsregister eingetragen 
sein müssen, sind auf ihren Antrag oder in 
den Fällen des § 10 Abs. 2 auf Antrag des 
Auftraggebers der Datenanwendung von 
der Stammzahlenregisterbehörde (§ 7) 
zum Nachweis ihrer eindeutigen Identität 
in das Ergänzungsregister einzutragen. 
Voraussetzung hiefür ist bei natürlichen 
Personen der Nachweis der Daten, die in 
der gemäß § 4 Abs. 5 zu erlassenden Ver-
ordnung des Bundeskanzlers festgelegt 
sind, bei anderen Betroffenen der Nach-
weis ihres rechtlichen Bestandes ein-
schließlich ihrer rechtsgültigen Bezeich-
nung. Im Zuge eines Verfahrens zur Aus-
stellung einer Bürgerkarte ist der Nach-
weis der Identitätsdaten im Sinne des § 1 
Abs. 5a des Meldegesetzes 1991 mit Aus-
nahme der Melderegisterzahl erforderlich. 
Das Ergänzungsregister wird getrennt 
nach natürlichen Personen und sonstigen 
Betroffenen geführt. In dem die sonstigen 
Betroffenen erfassenden Teil des Ergänzungs-
registers kann auch die Erteilung von Hand-
lungsvollmachten eingetragen werden. Bei 
welchen Stellen der Nachweis von Daten für 
die Eintragung in das Ergänzungsregister im 
Inland und im Ausland erbracht werden kann 

und welche Stellen zur Eintragung der Perso-
nenbindung in die Bürgerkarte ermächtigt 
sind, ist in der gemäß § 4 Abs. 5 zu erlassen-
den Verordnung des Bundeskanzlers zu re-
geln. In dieser Verordnung ist weiters zu 
regeln, inwieweit ein Kostenersatz für die 
Befassung der Stammzahlenregisterbehörde 
und der von ihm beauftragten Stellen für 
Zwecke des Identitätsnachweises im Zusam-
menhang mit der Eintragung im Ergänzungs-
register sowie für Zwecke der Eintragung von 
Hinweisen auf die Stellvertretung zu leisten 
ist; die Gebietskörperschaften sind vom Kos-
tenersatz jedenfalls auszunehmen. 

 (5) Betroffene, die weder im Meldere-
gister noch im Ergänzungsregister einge-
tragen sind, können sich im Zuge eines 
Verfahrens zur Ausstellung einer Bürger-
karte ohne Nachweis der Daten gemäß 
Abs. 4 in das Ergänzungsregister eintragen 
lassen, wenn sie den Antrag auf Eintra-
gung mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen, die mit einem 
gleichwertigen elektronischen Nachweis 
der eindeutigen Identität in ihrem Her-
kunftsstaat verbunden ist. Der Bundes-
kanzler legt mit Verordnung die näheren 
Voraussetzungen der Gleichwertigkeit fest. 
Die Stammzahlenregisterbehörde hat auf 
Antrag des Betroffenen seine Stammzahl 
direkt der bürgerkartentauglichen Anwen-
dung, bei der die Verfahrenshandlung 
vorgenommen wird, bereitzustellen. Die 
Stammzahl darf durch diese nur zur Er-
rechnung von bPK verwendet werden. 

 (6) Von der Stammzahlenregisterbehörde 
sind mathematische Verfahren zur Bildung 
der Stammzahl bei natürlichen Personen zu 
verwenden, die die Stammzahl stark ver-
schlüsseln. Diese Verfahren sind durch die 
Stammzahlenregisterbehörde festzulegen und 
mit Ausnahme der verwendeten krypto-
graphischen Schlüssel im Internet zu veröf-
fentlichen. 
 

Stammzahlenregisterbehörde 

 § 7. (1) Stammzahlenregisterbehörde 
ist die Datenschutzkommission, die diese 
Aufgabe im Wege des Datenverarbei-
tungsregisters wahrnimmt. 

 (2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann 
sich bei der Führung des Ergänzungsregisters 
sowie bei der Errechnung von Stammzahlen 
und bei der Durchführung der in den §§ 4, 9 
und 10 geregelten Verfahren des Bundesmi-
nisteriums für Inneres als Dienstleister, so-
weit natürliche Personen Betroffene sind, und 
des Bundesministeriums für Finanzen oder 
der Bundesanstalt Statistik Österreich hin-
sichtlich aller anderen Betroffenen bedienen. 
Die näheren Regelungen über die sich daraus 
ergebende Aufgabenverteilung zwischen der 
Datenschutzkommission als Registerbehörde 
und dem Bundesministerium für Inneres bzw. 
dem Bundesministerium für Finanzen oder 
der Bundesanstalt Statistik Österreich als 
Dienstleister werden durch Verordnung des 
Bundeskanzlers nach Anhörung der Daten-
schutzkommission im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres bzw. dem Bundes-
minister für Finanzen geregelt. Die Stamm-
zahlenregisterbehörde hat stichprobenartig 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 
der Dienstleister zu prüfen. 

 
Eindeutige Identifikation  

in Datenanwendungen 

 § 8. In den Datenanwendungen von 
Auftraggebern des öffentlichen Bereichs 
darf eine im Rahmen des Bürgerkarten-
konzepts erfolgende Identifikation von 
Betroffenen im Hinblick auf natürliche 
Personen nur in Form des bPK (§ 9) dar-
gestellt werden. Für Betroffene, die keine 
natürlichen Personen sind, darf zur ein-
deutigen Identifikation die Stammzahl 
gespeichert werden. 
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bPK 

 § 9. (1) Das bPK wird durch eine Ablei-
tung aus der Stammzahl der betroffenen 
natürlichen Person gebildet. Die Identifi-
kationsfunktion dieser Ableitung ist auf 
jenen staatlichen Tätigkeitsbereich be-
schränkt, dem die Datenanwendung zuzu-
rechnen ist, in der das bPK verwendet 
werden soll. Die Zurechnung einer Daten-
anwendung zu einem bestimmten staatli-
chen Tätigkeitsbereich ergibt sich – soweit 
sie nicht unter § 17 Abs. 2 Z 1 bis 3 oder 
Abs. 3 fällt – aus ihrer Registrierung im 
Datenverarbeitungsregister oder aus der 
Standard- und Musterverordnung gemäß 
§ 17 Abs. 2 Z 6 DSG 2000. 

 (2) Die Abgrenzung der staatlichen Tätig-
keitsbereiche ist für Zwecke der Bildung von 
bPK so vorzunehmen, dass zusammengehöri-
ge Lebenssachverhalte in ein- und demselben 
Bereich zusammengefasst werden und mit-
einander unvereinbare Datenverwendungen 
(§ 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000) innerhalb dessel-
ben Bereichs nicht vorgesehen sind. Die Be-
zeichnung und Abgrenzung dieser Bereiche 
wird durch Verordnung des Bundeskanzlers 
festgelegt; vor Erlassung oder Änderung 
dieser Verordnung sind die Länder und die 
Gemeinden, letztere vertreten durch den Ge-
meindebund und den Städtebund, anzuhören. 

 (3) Die zur Bildung des bPK eingesetzten 
mathematischen Verfahren (Hash-Verfahren 
über die Stammzahl und die Bereichsken-
nung) werden von der Stammzahlenregister-
behörde festgelegt und – mit Ausnahme der 
verwendeten kryptographischen Schlüssel – 
im Internet veröffentlicht. 
 

Erzeugung von bPK 

 § 10. (1) Durch Einsatz der Bürgerkar-
te werden bPK eines Betroffenen in elekt-
ronischen Verfahren erzeugt, für die der 
Auftraggeber des öffentlichen Bereichs 
eine bürgerkartentaugliche Umgebung 
eingerichtet hat. In Bereichen, in denen 
der Auftraggeber des öffentlichen Bereichs 
nicht zur Vollziehung berufen ist, dürfen 
bPK nur verschlüsselt (§ 13 Abs. 2) ge-
speichert werden. 

 (2) Die Erzeugung von bPK ohne Einsatz 
der Bürgerkarte ist nur der Stammzahlenre-
gisterbehörde erlaubt und nur zulässig, wenn 
eine eindeutige Identifikation mit Hilfe des 
bPK im Rahmen von Datenanwendungen von 
Auftraggebern des öffentlichen Bereichs not-
wendig ist, weil personenbezogene Daten in 
einer dem DSG 2000 entsprechenden Art und 
Weise verarbeitet oder übermittelt werden 
sollen. Solche Fälle sind insbesondere Amts-
hilfe, Datenermittlung im Auftrag des Betrof-
fenen oder das Einschreiten eines Vertreters 
gemäß § 5. Bei der Anforderung von bPK aus 
einem Bereich, in dem der Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs nicht zur Vollziehung 
berufen ist, dürfen bPK nur verschlüsselt 
(§ 13 Abs. 2) zur Verfügung gestellt werden. 

 (3) In der gemäß § 4 Abs. 5 zu erlassen-
den Verordnung ist auch der Kostenersatz für 
die nach Abs. 2 im Zusammenhang mit beruf-
licher Parteienvertretung erfolgte Bereitstel-
lung von bPK zu regeln. 
 

Offenlegung von bPK in Mitteilungen 

 § 11. In Mitteilungen an den Betroffe-
nen oder an Dritte sind bPK nicht anzufüh-
ren. Die Erleichterung der Zuordnung 
solcher Mitteilungen zu Aufzeichnungen 
beim Auftraggeber über denselben Ge-
genstand ist auf andere Weise, wie etwa 
durch Anführung einer Geschäftszahl, zu 
bewerkstelligen. 
 

Schutz der Stammzahl  
natürlicher Personen 

 § 12. (1) Soweit Stammzahlen keine 
öffentlichen Daten, wie etwa die Firmen-

buchnummer oder die ZVR-Zahl sind, 
unterliegt ihre Vertraulichkeit besonderem 
Schutz durch folgende Vorkehrungen im 
Bürgerkartenkonzept: 
1. Eine dauernde Speicherung der als 
Stammzahl natürlicher Personen verwen-
deten Ableitung aus der ZMR-Zahl darf nur 
in der Bürgerkarte erfolgen und zwar nur 
im Rahmen der Personenbindung oder zur 
Darstellung eines Vollmachtsverhältnisses. 

2. Im Stammzahlenregister werden Stamm-
zahlen natürlicher Personen nur im Be-
darfsfall erzeugt, aber nicht dauernd ge-
speichert. 

3. Die Verwendung der Stammzahl natürli-
cher Personen im Errechnungsvorgang für 
das bPK darf zu keiner Speicherung der 
Stammzahl außerhalb des Errechnungs-
vorgangs führen. 

4. Für die Errechnung eines bPK für die Ver-
wendung im privaten Bereich (§ 14) darf 
der Vorgang der Errechnung aus der 
Stammzahl nicht beim Auftraggeber des 
privaten Bereichs durchgeführt werden. 

 (2) Die Verwendung der Stammzahl zur 
Ermittlung eines bPK darf nur erfolgen: 

1. unter Mitwirkung des Betroffenen durch 
Einsatz seiner Bürgerkarte, wobei der Be-
troffene über das elektronische Auslösen 
der Bürgerkartenfunktionen jeweils ent-
sprechend unterrichtet sein muss, oder 

2. ohne Mitwirkung des Betroffenen durch die 
Stammzahlenregisterbehörde nach den 
näheren Bestimmungen der §§ 10 und 13 
Abs. 2. 

 
Weitere Garantien  

zum Schutz von bPK 

 § 13. (1) bPK sind durch nicht-
umkehrbare Ableitungen aus der Stamm-
zahl zu bilden. Dies gilt im Interesse der 
Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns 
nicht für bPK, die ausschließlich im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit einer Per-
son als Organwalter verwendet werden. 

 (2) Ist es zum Zweck der eindeutigen 
Identifikation eines Betroffenen gemäß § 10 
Abs. 2 zulässig, von der Stammzahlenregis-
terbehörde ein bPK anzufordern, ist dieses, 
sofern es sich um ein bPK aus einem Bereich 
handelt, in dem der Anfordernde nicht zur 
Vollziehung berufen ist, von der Stammzah-
lenregisterbehörde nur verschlüsselt zur 
Verfügung zu stellen. Die Verschlüsselung ist 
so zu gestalten, dass 

1. nur derjenige entschlüsseln kann, in dessen 
Datenanwendung das bPK in entschlüsselter 
Form zulässigerweise verwendet werden 
darf (Abs. 3), und 

2. durch Einbeziehung von zusätzlichen, dem 
Anfordernden nicht bekannten variablen 
Angaben in die Verschlüsselungsbasis das 
bPK auch in verschlüsselter Form keinen 
personenbezogenen Hinweis liefert. 

 (3) bPK dürfen unverschlüsselt in einer 
Datenanwendung nur dann gespeichert wer-
den, wenn zur Bildung des bPK die Kennung 
jenes Bereichs verwendet wurde, der die 
Datenanwendung in Übereinstimmung mit 
der gemäß § 9 Abs. 2 erlassenen Verordnung 
zuzurechnen ist. 

 

3. ABSCHNITT 

Verwendung der Bürgerkarten- 
funktion im privaten Bereich 

 
Erzeugung von bPK für die  

Verwendung im privaten Bereich 

 § 14. (1) Für die Identifikation von 
natürlichen Personen im elektronischen 
Verkehr mit einem Auftraggeber des pri-
vaten Bereichs (§ 5 Abs. 3 DSG 2000) 
kann durch Einsatz der Bürgerkarte ein 
bPK gebildet werden, wobei anstelle der 
Bereichskennung die Stammzahl des Auf-
traggebers des privaten Bereichs tritt. 

Voraussetzung hiefür ist, dass der Auf-
traggeber des privaten Bereichs eine für 
den Einsatz der Bürgerkarte taugliche 
technische Umgebung eingerichtet hat, in 
der seine Stammzahl als Bereichskennung 
im Errechnungsvorgang für das bPK zur 
Verfügung gestellt wird. 

 (2) Auftraggeber des privaten Bereichs 
dürfen nur solche bPK speichern und benüt-
zen, die mit Hilfe ihrer eigenen Stammzahl 
als Bereichskennung gebildet wurden. 

 

Garantien zum Schutz der Stammzahl 
und der bPK bei der Verwendung im 

privaten Bereich 

 § 15. (1) Die Erzeugung eines bPK für 
die Verwendung im privaten Bereich hat 
unter Mitwirkung des Betroffenen mit Hilfe 
der Bürgerkarte zu erfolgen, wobei der 
Betroffene über das elektronische Auslö-
sen dieser Funktion unterrichtet sein 
muss. Sie ist auch ohne Mitwirkung des 
Betroffenen und ohne Einsatz der Bürger-
karte zulässig, wenn eine eindeutige Iden-
tifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen 
von Datenanwendungen von Auftragge-
bern des privaten Bereichs notwendig ist, 
weil 

1. diese Auftraggeber aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften die Identität ihrer 
Kunden festzuhalten haben und 

2. personenbezogene Daten in einer dem 
DSG 2000 entsprechenden Art und 
Weise verarbeitet oder übermittelt 
werden sollen; 

in diesem Fall darf die Erzeugung des bPK 
nur durch die Stammzahlenregisterbehörde 
erfolgen. 

 (2) Die Stammzahl des Betroffenen darf 
einem Auftraggeber des privaten Bereichs 
von der Bürgerkartenfunktion in keiner Phase 
des Errechnungsvorgangs für das bPK zur 
Verfügung gestellt werden. Die elektronische 
Überprüfbarkeit der Richtigkeit der vom Be-
troffenen verwendeten Personenbindung ist 
durch die Möglichkeit einer Anfrage an das 
zentrale Melderegister nach § 16 Abs. 1 des 
Meldegesetzes 1991 gegeben. 

 

4. ABSCHNITT 

Elektronischer Datennachweis  

 
für Daten über selbständige wirt-

schaftliche Tätigkeiten 

 § 16. (1) Der elektronische Nachweis 
über die Art einer selbständigen Erwerbs-
tätigkeit und über das Vorliegen der hiefür 
notwendigen Berufsberechtigungen kann 
durch Inanspruchnahme des Dokumenta-
tionsregisters nach § 114 Abs. 2 BAO 
geführt werden. 

 (2) Soweit der Nachweis der in Abs. 1 
bezeichneten Daten in Verfahren vor ei-
nem Auftraggeber des öffentlichen Be-
reichs notwendig ist, kann er vom Betrof-
fenen selbst durch Vorlage der vom Do-
kumentationsregister elektronisch signier-
ten Auskunft erbracht oder auf Ersuchen 
des Betroffenen durch den Auftraggeber 
im Wege der elektronischen Einsicht in 
das Register beschafft werden. Die amts-
wegige Beschaffung des Nachweises ist 
bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen für diese Datenermittlung zulässig. 
 

für Daten aus öffentlichen Registern 

 § 17. (1) Soweit die Richtigkeit der im 
Zentralen Melderegister gespeicherten 
Daten zum Personenstand und zur Staats-
zugehörigkeit von den Meldebehörden 
durch Einsicht in die entsprechenden Do-
kumente (Standarddokumente) geprüft 
wurde, haben sie dies dem Zentralen Melde-
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register mitzuteilen, worauf die erfolgte 
Prüfung im Zentralen Melderegister in 
geeigneter Weise elektronisch lesbar an-
zumerken ist. Diese Anmerkung kann vom 
Betroffenen auch außerhalb eines Melde-
vorgangs verlangt werden, wenn er der 
Meldebehörde die Richtigkeit eines Melde-
datums durch Vorlage der entsprechenden 
Dokumente nachweist. 

 (2) Ist von Behörden die Richtigkeit 
von Daten, die in einem öffentlichen elekt-
ronischen Register enthalten sind, in ei-
nem Verfahren als Vorfrage zu beurteilen, 
haben sie, wenn die Zustimmung des 
Betroffenen zur Datenermittlung oder eine 
gesetzliche Ermächtigung zur amtswegigen 
Datenermittlung vorliegt, die Datenermitt-
lung im Wege des Datenfernverkehrs, 
sofern dies erforderlich ist, selbst durch-
zuführen. Die Behörde hat den Betroffe-
nen auf die Möglichkeit der Zustimmung 
zur Datenermittlung hinzuweisen. Die 
Datenermittlung ersetzt die Vorlage eines 
Nachweises der Daten durch die Partei 
oder den Beteiligten. Elektronische Anfra-
gen an das Zentrale Melderegister sind im 
Wege des § 16a Abs. 4 des Meldegesetzes 
1991 zu behandeln. 

 (3) Die Betroffenen können von der 
elektronischen Verfügbarkeit geprüfter 
Meldedaten Gebrauch machen, indem sie 

1. in Verfahren, in welchen die Vorlage 
von Standarddokumenten im Sinne des 
Abs. 1 erforderlich ist, der Beschaffung 
der benötigten Daten aus dem Zentra-
len Melderegister zustimmen, oder 

2. eine mit Amtssignatur (§ 19) elektro-
nisch signierte Meldebestätigung des 
Zentralen Melderegisters anfordern, in 
der die Tatsache der geprüften Richtig-
keit bei den einzelnen Meldedaten an-
gemerkt ist. 

 
für sonstige Daten 

 § 18. Inwieweit Behörden oder mit 
öffentlichem Glauben versehene Personen 
bereit sind, elektronische Nachweise über 
von ihnen in ihrem Zuständigkeits- bzw. 
Geschäftsbereich gespeicherte Informati-
onen auszustellen, ist von ihnen im Inter-
net zu veröffentlichen. Nachweise, die 
personenbezogene Daten enthalten, dürfen 
nur dem Betroffenen selbst ausgestellt 
werden bzw. Dritten nur im Auftrag des 
Betroffenen, es sei denn dass eine gesetz-
liche Ermächtigung zur amtswegigen Da-
tenermittlung vorliegt. 

 

5. ABSCHNITT 

Besonderheiten  
elektronischer Aktenführung 

 
Amtssignatur 

 § 19. (1) Die Amtssignatur ist eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur im 
Sinne des Signaturgesetzes, deren Beson-
derheit durch ein entsprechendes Attribut 
im Signaturzertifikat ausgewiesen wird. 

 (2) Die Amtssignatur dient der erleich-
terten Erkennbarkeit der Herkunft eines 
Dokuments von einem Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs. Sie darf daher aus-
schließlich von diesen unter den näheren 
Bedingungen des Abs. 3 bei der elektroni-
schen Unterzeichnung und bei der Ausfer-
tigung der von ihnen erzeugten Dokumente 
verwendet werden. 

 (3) Die Amtssignatur ist im Dokument 
durch eine Bildmarke, die der Auftragge-
ber des öffentlichen Bereichs im Internet 
als die seine gesichert veröffentlicht hat, 
sowie durch einen Hinweis im Dokument, 
dass dieses amtssigniert wurde, darzustel-

len. Die Informationen zur Prüfung der 
elektronischen Signatur sind vom Auftrag-
geber des öffentlichen Bereichs bereitzu-
stellen. 
 

Beweiskraft von Ausdrucken 

 § 20. Ein auf Papier ausgedrucktes 
elektronisches Dokument einer Behörde 
hat die Beweiskraft einer öffentlichen Ur-
kunde (§ 292 der Zivilprozessordnung – 
ZPO, RGBl. Nr. 113/1895), wenn das 
elektronische Dokument mit einer Amts-
signatur versehen wurde. Die Amtssigna-
tur muss durch Rückführung des Doku-
ments aus der ausgedruckten in die elekt-
ronische Form prüfbar oder das Dokument 
muss durch andere Vorkehrungen der 
Behörde verifizierbar sein. Das Dokument 
hat einen Hinweis auf die Fundstelle im 
Internet, wo das Verfahren der Rückfüh-
rung des Ausdrucks in das elektronische 
Dokument und die anwendbaren Prüfme-
chanismen enthalten sind, oder einen 
Hinweis auf das Verfahren der Verifizie-
rung zu enthalten. 
 

Vorlage elektronischer Akten 

 § 21. (1) Soweit von einer Behörde 
Akten an eine andere Behörde vorgelegt 
werden müssen, und diese Akten elektro-
nisch erzeugt und elektronisch genehmigt 
wurden, bezieht sich die Vorlagepflicht auf 
dieses elektronische Original. Dies gilt 
insbesondere für Akten aus einem durch-
gehend elektronisch geführten Aktenbear-
beitungs- und -verwaltungssystem. Die 
Vorlage muss in einem Standardformat 
erfolgen. 

 (2) Als Standardformate gelten jene 
elektronischen Formate, die die Lesbarkeit 
eines Dokuments auch für Dritte während 
der voraussichtlichen Aufbewahrungsdau-
er nach dem Stand der Technik jeweils 
bestmöglich gewährleisten. 

 (3) Hat die Behörde, der der elektroni-
sche Akt vorzulegen ist, einen elektroni-
schen Zustelldienst mit der Entgegennah-
me von Sendungen für die Behörde be-
traut, kann die Aktenvorlage, insbesonde-
re wenn sie nachweisbar sein soll, auch 
über diesen Zustelldienst erfolgen. Die 
Bestimmungen des Abschnitts III des 
Zustellgesetzes gelten diesfalls sinngemäß 
mit der Maßgabe, dass die Vorlage mit 
dem auf die elektronische Absendung der 
Verständigung von der Bereitstellung fol-
genden Tag bewirkt wird. 

 

6. ABSCHNITT 

Strafbestimmungen 

 
Unzulässige Verwendung von Stamm-

zahlen, bPK oder Amtssignaturen 

 § 22. (1) Sofern die Tat nicht den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsüber-
tretung, die von der Bezirksverwaltungs-
behörde mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro 
zu ahnden ist, wer 

1. sich die Stammzahl einer natürlichen 
Person oder deren bPK entgegen den 
Bestimmungen des 2. oder 3. Ab-
schnitts verschafft, um sie für die 
rechtswidrige Ermittlung personenbe-
zogener Daten des Betroffenen einzu-
setzen, oder 

2. ein bPK eines anderen Auftraggebers 
des privaten Bereichs unbefugt spei-
chert oder benützt oder 

3. anderen Auftraggebern des privaten 
Bereichs die mit der eigenen Stamm-
zahl gebildeten bPK in einer nach § 8 
DSG 2000 unzulässigen Weise zur Ver-
fügung stellt oder 

4. als Auftraggeber des privaten Bereichs 
ein bPK dazu benützt, um Dritten Daten 
über einen gemeldeten Wohnsitz des 
Betroffenen zu verschaffen oder 

5. eine Amtssignatur entgegen § 19 Abs. 2 
verwendet oder ihre Verwendung vor-
täuscht. 

 (2) Die Strafe des Verfalls von Gegens-
tänden (§§ 10, 17 und 18 VStG 1991), die 
mit einer Verwaltungsübertretung gemäß 
Abs. 1 in Zusammenhang stehen, kann 
ausgesprochen werden. 

 (3) Örtlich zuständig für Entscheidun-
gen nach Abs. 1 und 2 ist jene Behörde, in 
deren Sprengel die Tat begangen worden 
ist. 

 

7. ABSCHNITT 

Übergangs- und  
Schlussbestimmungen 

 
Sprachliche Gleichbehandlung 

 § 23. Soweit in diesem Artikel auf natürli-
che Personen bezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie 
sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
 

In-Kraft-Treten 

 § 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
Ausnahme seines 4. Abschnitts mit 1. März 
2004 in Kraft. Der 4. Abschnitt tritt mit 1. 
Jänner 2005 in Kraft. 

 (2) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 3, § 2 
Z 8 und 10, § 3 Abs. 1, § 5, § 6 Abs. 2 bis 6, 
§ 7 Abs. 2, § 8, die Paragrafenüberschrift vor 
§ 9, § 9 Abs. 1 und 2, die Paragrafenüber-
schrift vor § 10, § 10 Abs. 1 bis 3, die Para-
grafenüberschrift vor § 11, § 11, § 12 Abs. 1 
Z 4 und Abs. 2, die Paragrafenüberschrift vor 
§ 13, § 13 Abs. 1 bis 3, die Paragrafenüber-
schrift vor § 14, § 14 Abs. 1 und 2, die Para-
grafenüberschrift vor § 15, § 15 Abs. 1 und 
2, § 19 Abs. 1 bis 3, § 20, die Paragrafen-
überschrift vor § 22, § 22 Abs. 1 Z 1 bis 4 
und § 25 Abs. 1 bis 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2008 treten mit 
1. Jänner 2008 in Kraft; gleichzeitig tritt § 2 
Z 3 außer Kraft. 

 (3) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift 
zu § 17 und § 17 Abs. 2 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/ 
2010, tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. § 17 
Abs. 2 in der Fassung des genannten Bundes-
gesetzes ist von Behörden bei Vorliegen der 
technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen bei der Behörde und dem Auftrag-
geber des betreffenden Registers, spätestens 
jedoch ab dem 31. Dezember 2012, anzu-
wenden. 
 

Übergangsbestimmungen 

 § 25. (1) Im Rahmen der Bürgerkar-
tenfunktion dürfen bis zum 31. Dezember 
2007 gleichgestellt mit qualifizierten Sig-
naturen auch Verwaltungssignaturen ver-
wendet werden. Verwaltungssignaturen 
sind Signaturen, die im zulässigen Bereich 
ihrer Verwendung hinreichende Sicherheit 
bieten, auch wenn sie nicht notwendiger-
weise allen Bedingungen der Erzeugung 
und Speicherung von Signaturerstellungs-
daten der qualifizierten Signatur genügen 
und nicht notwendigerweise auf einem 
qualifizierten Zertifikat beruhen. Die si-
cherheitstechnischen und organisationsre-
levanten Voraussetzungen für das Vorlie-
gen einer Verwaltungssignatur im Sinne 
dieses Bundesgesetzes werden durch Ver-
ordnung des Bundeskanzlers festgelegt. 
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 (2) In jenen Fällen, in welchen in einfa-
chen Gesetzen die Verwendung einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur im Verkehr 
mit Behörden im Rahmen der Hoheitsverwal-
tung ausdrücklich verlangt wird, gilt diese 
Voraussetzung bis zum Ende der in Abs. 1 
genannten Übergangsfrist auch bei Verwen-
dung einer Verwaltungssignatur als erfüllt. 

 (3) Die aufgrund des Abs. 1 ausgestell-
ten Verwaltungssignaturen dürfen bis zum 
Ablauf des dazugehörigen Zertifikats, 
längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2012 im Rahmen der Bürgerkartenfunktion 
und gemäß Abs. 2 gleichgestellt mit quali-
fizierten Signaturen verwendet werden. 
 

Erlassung und In-Kraft-Treten  
von Verordnungen 

 § 26. Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 

dürfen bereits von dem Tag an erlassen wer-
den, der der Kundmachung der durchzufüh-
renden Gesetzesbestimmungen folgt; sie 
dürfen jedoch nicht vor den durchzuführen-
den Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 
 

Verweisungen 

 § 27. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 

Vollziehung 

 § 28. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 4 Abs. 5 der Bundes-
kanzler im Einvernehmen mit den allfällig 
sonst zuständigen Bundesministern, 

2. hinsichtlich des § 7 Abs. 2 der Bundes-
kanzler im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für Inneres bzw. dem Bun-
desminister für Finanzen, je nach dem, ob 
es sich um Dienstleistungen betreffend 
Stammzahlen natürlicher Personen oder 
um Dienstleistungen betreffend Stamm-
zahlen nicht-natürlicher Personen handelt, 

3. hinsichtlich des § 9 Abs. 2 der Bundes-
kanzler, 

4. hinsichtlich des § 15 Abs. 2 letzter Satz 
und des § 17 der Bundesminister für Inneres, 

5. hinsichtlich des § 16 der Bundesminister 
für Finanzen, 

6. im übrigen, soweit sie nicht der Bundesre-
gierung oder den Landesregierungen ob-
liegt, jeder Bundesminister im Rahmen 
seines Wirkungsbereiches. 
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Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente (Zustellgesetz – ZustG), BGBl 1982/200 idF 1990/357, BGBl I 
1998/158, 2001/137, 2002/65, 2004/10, 2008/5, 2010/111. 

 

1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 
Anwendungsbereich 

 § 1. Dieses Bundesgesetz regelt die 
Zustellung der von Gerichten und Verwal-
tungsbehörden in Vollziehung der Gesetze 
zu übermittelnden Dokumente sowie die 
durch sie vorzunehmende Zustellung von 
Dokumenten ausländischer Behörden. 

 
Begriffsbestimmungen 

 § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes 
bedeuten die Begriffe: 

1. „Empfänger“: die von der Behörde in 
der Zustellverfügung (§ 5) namentlich 
bezeichnete Person, in deren Verfü-
gungsgewalt das zuzustellende Doku-
ment gelangen soll; 

2. „Dokument“: eine Aufzeichnung, unab-
hängig von ihrer technischen Form, 
insbesondere eine behördliche schriftli-
che Erledigung; 

3. „Zustelladresse“: eine Abgabestelle (Z 4) 
oder elektronische Zustelladresse (Z 5); 

4. „Abgabestelle“: die Wohnung oder 
sonstige Unterkunft, die Betriebsstätte, 
der Sitz, der Geschäftsraum, die Kanz-
lei oder auch der Arbeitsplatz des Emp-
fängers, im Falle einer Zustellung an-
lässlich einer Amtshandlung auch deren 
Ort, oder ein vom Empfänger der Be-
hörde für die Zustellung in einem lau-
fenden Verfahren angegebener Ort; 

5. „elektronische Zustelladresse“: eine 
vom Empfänger der Behörde für die 
Zustellung in einem anhängigen oder 
gleichzeitig anhängig gemachten Ver-
fahren angegebene elektronische Ad-
resse; 

6. „Post“: die Österreichische Post AG (§ 2 
Z 2 des Postgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 
18/1998); 

7. „Zustelldienst“: die Post oder ein ande-
rer Universaldienstbetreiber gemäß § 5 
Abs. 1 bis 3 des Postgesetzes 1997 im 
Anwendungsbereich des 2. Abschnitts 
sowie ein elektronischer Zustelldienst 
im Anwendungsbereich des 3. Ab-
schnitts; 

8. „Ermittlungs- und Zustelldienst“: der 
elektronische Zustelldienst, der die 
Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 zu 
erbringen hat; 

9. „Kunde“: Person, gegenüber der sich 
ein elektronischer Zustelldienst zur Zu-
stellung behördlicher Dokumente ver-
pflichtet hat. 

 
Durchführung der Zustellung 

 § 3. Soweit die für das Verfahren gelten-
den Vorschriften nicht eine andere Form 
der Zustellung vorsehen, hat die Zustel-
lung durch einen Zustelldienst, durch Be-
dienstete der Behörde oder, wenn dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit 
und Raschheit gelegen ist, durch Organe 
der Gemeinden zu erfolgen. 
 

Stellung des Zustellers 

 § 4. Wer mit der Zustellung betraut ist 
(Zusteller), handelt hinsichtlich der Wah-
rung der Gesetzmäßigkeit der Zustellung 
als Organ der Behörde, deren Dokument 
zugestellt werden soll. 

Zustellverfügung 

 § 5. Die Zustellung ist von der Behörde 
zu verfügen, deren Dokument zugestellt 
werden soll. Die Zustellverfügung hat den 
Empfänger möglichst eindeutig zu be-
zeichnen und die für die Zustellung erfor-
derlichen sonstigen Angaben zu enthalten. 
 

Mehrmalige Zustellung 

 § 6. Ist ein Dokument zugestellt, so löst 
die neuerliche Zustellung des gleichen Doku-
ments keine Rechtswirkungen aus. 

 
Heilung von Zustellmängeln 

 § 7. Unterlaufen im Verfahren der Zu-
stellung Mängel, so gilt die Zustellung als 
in dem Zeitpunkt dennoch bewirkt, in dem 
das Dokument dem Empfänger tatsächlich 
zugekommen ist. 
 

Änderung der Abgabestelle 

 § 8. (1) Eine Partei, die während eines 
Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, 
ihre bisherige Abgabestelle ändert, hat 
dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. 

 (2) Wird diese Mitteilung unterlassen, 
so ist, soweit die Verfahrensvorschriften 
nicht anderes vorsehen, die Zustellung 
durch Hinterlegung ohne vorausgehenden 
Zustellversuch vorzunehmen, falls eine 
Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten 
festgestellt werden kann. 

 
 § 9. (1) Soweit in den Verfahrensvor-
schriften nicht anderes bestimmt ist, kön-
nen die Parteien und Beteiligten andere 
natürliche oder juristische Personen oder 
eingetragene Personengesellschaften ge-
genüber der Behörde zur Empfangnahme 
von Dokumenten bevollmächtigen (Zustel-
lungsvollmacht). 

 (2) Einer natürlichen Person, die keinen 
Hauptwohnsitz im Inland hat, kann eine Zu-
stellungsvollmacht nicht wirksam erteilt wer-
den. Gleiches gilt für eine juristische Person 
oder eingetragene Personengesellschaft, 
wenn diese keinen zur Empfangnahme von 
Dokumenten befugten Vertreter mit Haupt-
wohnsitz im Inland hat. Das Erfordernis des 
Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für 
Staatsangehörige von EWR-Vertragsstaaten, 
falls Zustellungen durch Staatsverträge mit 
dem Vertragsstaat des Wohnsitzes des Zu-
stellungsbevollmächtigten oder auf andere 
Weise sichergestellt sind. 

 (3) Ist ein Zustellungsbevollmächtigter 
bestellt, so hat die Behörde, soweit ge-
setzlich nicht anderes bestimmt ist, diesen 
als Empfänger zu bezeichnen. Geschieht 
dies nicht, so gilt die Zustellung als in 
dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das  
Dokument dem Zustellungsbevollmächtig-
ten tatsächlich zugekommen ist. 

 (4) Haben mehrere Parteien oder Beteiligte 
einen gemeinsamen Zustellungsbevollmäch-
tigten, so gilt mit der Zustellung einer einzi-
gen Ausfertigung des Dokumentes an ihn die 
Zustellung an alle Parteien oder Beteiligte als 
bewirkt. Hat eine Partei oder hat ein Beteilig-
ter mehrere Zustellungsbevollmächtigte, so 
gilt die Zustellung als bewirkt, sobald sie an 
einen von ihnen vorgenommen worden ist. 

 (5) Wird ein Anbringen von mehreren 
Parteien oder Beteiligten gemeinsam einge-
bracht und kein Zustellungsbevollmächtigter 
namhaft gemacht, so gilt die an erster Stelle 
genannte Person als gemeinsamer Zustel-
lungsbevollmächtigter. 

 (6) § 8 ist auf den Zustellungsbevoll-
mächtigten sinngemäß anzuwenden. 

Namhaftmachung  
eines Zustellungsbevollmächtigten 

 § 10. (1) Parteien und Beteiligten, die 
über keine inländische Abgabestelle verfügen, 
kann von der Behörde aufgetragen werden, 
innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen für bestimmte oder für alle bei dieser 
Behörde anhängigen oder anhängig zu ma-
chenden Verfahren einen Zustellungsbevoll-
mächtigten namhaft zu machen. Kommt die 
Partei bzw. der Beteiligte diesem Auftrag 
nicht fristgerecht nach, so ist die Zustellung 
ohne Zustellversuch durch Hinterlegung bei 
der Behörde vorzunehmen; auf diese Rechts-
folge ist im Auftrag hinzuweisen. 

 (2) Eine Zustellung durch Hinterlegung 
bei der Behörde ist nicht mehr zulässig, so-
bald die Partei bzw. der Beteiligte 

1. einen Zustellungsbevollmächtigten nam-
haft gemacht hat oder 

2. über eine inländische Abgabestelle verfügt 
und diese der Behörde bekanntgegeben 
hat. 

 
Besondere Fälle der Zustellung 

 § 11. (1) Zustellungen im Ausland sind 
nach den bestehenden internationalen Ver-
einbarungen oder allenfalls auf dem Weg, den 
die Gesetze oder sonstigen Rechtsvorschrif-
ten des Staates, in dem zugestellt werden 
soll, oder die internationale Übung zulassen, 
erforderlichenfalls unter Mitwirkung der öster-
reichischen Vertretungsbehörden, vorzuneh-
men. 

 (2) Zur Vornahme von Zustellungen an 
Ausländer oder internationale Organisationen, 
denen völkerrechtliche Privilegien und Immu-
nitäten zustehen, ist unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des 
Bundesministeriums für Auswärtige Angele-
genheiten in Anspruch zu nehmen. 

 (3) Zustellungen an Personen, die nach 
den Vorschriften des Bundesverfassungsge-
setzes über Kooperation und Solidarität bei 
der Entsendung von Einheiten und Einzelper-
sonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 
38/1997, in das Ausland entsendet wurden, 
sind im Wege des zuständigen Bundesminis-
ters, sofern aber diese Personen anlässlich 
ihrer Entsendung zu einer Einheit oder zu 
mehreren Einheiten zusammengefasst wur-
den, im Wege des Vorgesetzten der Einheit 
vorzunehmen. 
 

Zustellung ausländischer Dokumente  
im Inland 

 § 12. (1) Zustellungen von Dokumenten 
ausländischer Behörden im Inland sind nach 
den bestehenden internationalen Vereinba-
rungen, mangels solcher nach diesem Bun-
desgesetz vorzunehmen. Einem Ersuchen um 
Einhaltung einer bestimmten davon abwei-
chenden Vorgangsweise kann jedoch ent-
sprochen werden, wenn eine solche Zustel-
lung mit den Grundwertungen der österrei-
chischen Rechtsordnung vereinbar ist. 

 (2) Die Zustellung eines ausländischen, 
fremdsprachigen Dokuments, dem keine, im 
gerichtlichen Verfahren keine beglaubigte, 
deutschsprachige Übersetzung angeschlossen 
ist, ist nur zulässig, wenn der Empfänger zu 
dessen Annahme bereit ist; dies ist anzu-
nehmen, wenn er nicht binnen drei Tagen 
gegenüber der Behörde, die das Dokument 
zugestellt hat, erklärt, daß er zur Annahme 
nicht bereit ist; diese Frist beginnt mit der 
Zustellung zu laufen und kann nicht verlän-
gert werden. 

 (3) Ist die Erklärung gemäß Abs. 2 ver-
spätet oder unzulässig, so ist sie zurückzu-
weisen; sonst hat die Behörde zu beurkun-
den, daß die Zustellung des fremdsprachigen 
Dokuments mangels Annahmebereitschaft des 
Empfängers als nicht bewirkt anzusehen ist. 
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 (4) Für die Zustellung von Dokumenten 
ausländischer Behörden in Verwaltungssa-
chen gelten, falls in Staatsverträgen nicht 
anderes bestimmt ist, außerdem die folgen-
den Bestimmungen: 

1. Dokumente werden nur zugestellt, wenn 
gewährleistet ist, dass auch der ersuchen-
de Staat einem gleichartigen österreichi-
schen Ersuchen entsprechen würde. Das 
Vorliegen von Gegenseitigkeit kann durch 
Staatsverträge, die nicht unter Art. 50 
B-VG fallen, festgestellt werden. 

2. Im Übrigen sind das Europäische Überein-
kommen über die Zustellung von Schrift-
stücken in Verwaltungssachen im Ausland, 
BGBl. Nr. 67/1983, und die von der Repu-
blik Österreich gemäß diesem Abkommen 
abgegebenen Erklärungen sinngemäß an-
zuwenden. 

 

2. ABSCHNITT 

PHYSISCHE ZUSTELLUNG 

 
Zustellung an den Empfänger 

 § 13. (1) Das Dokument ist dem Emp-
fänger an der Abgabestelle zuzustellen. Ist 
aber auf Grund einer Anordnung einer 
Verwaltungsbehörde oder eines Gerichtes 
an eine andere Person als den Empfänger 
zuzustellen, so tritt diese an die Stelle des 
Empfängers. 

 (2) Bei Zustellungen durch Organe 
eines Zustelldienstes oder der Gemeinde 
darf auch an eine gegenüber dem Zustell-
dienst oder der Gemeinde zur Empfang-
nahme solcher Dokumente bevollmächtig-
te Person zugestellt werden, soweit dies 
nicht durch einen Vermerk auf dem Do-
kument ausgeschlossen ist. 

 (3) Ist der Empfänger keine natürliche 
Person, so ist das Dokument einem zur 
Empfangnahme befugten Vertreter zuzu-
stellen. 

 (4) Ist der Empfänger eine zur berufs-
mäßigen Parteienvertretung befugte Per-
son, so ist das Dokument in deren Kanzlei 
zuzustellen und darf an jeden dort anwe-
senden Angestellten des Parteienvertre-
ters zugestellt werden; durch Organe 
eines Zustelldienstes darf an bestimmte 
Angestellte nicht oder nur an bestimmte 
Angestellte zugestellt werden, wenn der 
Parteienvertreter dies schriftlich beim 
Zustelldienst verlangt hat. Die Behörde 
hat Angestellte des Parteienvertreters 
wegen ihres Interesses an der Sache oder 
auf Grund einer zuvor der Behörde schrift-
lich abgegebenen Erklärung des Parteien-
vertreters durch einen Vermerk auf dem 
Dokument und dem Zustellnachweis von 
der Zustellung auszuschließen; an sie darf 
nicht zugestellt werden. 
 
 § 14. Untersteht der Empfänger einer 
Anstaltsordnung und dürfen ihm auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen Dokumente nur 
durch den Leiter der Anstalt oder durch eine 
von diesem bestimmte Person oder durch den 
Untersuchungsrichter ausgehändigt werden, 
so ist das Dokument dem Leiter der Anstalt 
oder der von ihm bestimmten Person vom 
Zusteller zur Vornahme der Zustellung zu 
übergeben. 
 
 § 15. (1) Zustellungen an Soldaten, die 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, sind 
durch das unmittelbar vorgesetzte Komman-
do vorzunehmen. 

 (2) Bei sonstigen Zustellungen in Kaser-
nen oder auf anderen militärisch genutzten 
Liegenschaften ist das für deren Verwaltung 
zuständige Kommando vorher davon in 
Kenntnis zu setzen. Auf Verlangen des Kom-
mandos ist ein von ihm zu bestimmender 
Soldat oder Bediensteter der Heeresverwal-
tung dem Zusteller beizugeben. 

Ersatzzustellung 

 § 16. (1) Kann das Dokument nicht 
dem Empfänger zugestellt werden und ist 
an der Abgabestelle ein Ersatzempfänger 
anwesend, so darf an diesen zugestellt 
werden (Ersatzzustellung), sofern der 
Zusteller Grund zur Annahme hat, daß 
sich der Empfänger oder ein Vertreter im 
Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der 
Abgabestelle aufhält. 

 (2) Ersatzempfänger kann jede er-
wachsene Person sein, die an derselben 
Abgabestelle wie der Empfänger wohnt 
oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber des 
Empfängers ist und die – außer wenn sie 
mit dem Empfänger im gemeinsamen 
Haushalt lebt – zur Annahme bereit ist. 

 (3) Durch Organe eines Zustelldienstes 
darf an bestimmte Ersatzempfänger nicht 
oder nur an bestimmte Ersatzempfänger 
zugestellt werden, wenn der Empfänger 
dies schriftlich beim Zustelldienst verlangt 
hat. 

 (4) Die Behörde hat Personen wegen 
ihres Interesses an der Sache oder auf 
Grund einer schriftlichen Erklärung des 
Empfängers durch einen Vermerk auf dem 
Dokument und dem Zustellnachweis von 
der Ersatzzustellung auszuschließen; an 
sie darf nicht zugestellt werden. 

 (5) Eine Ersatzzustellung gilt als nicht 
bewirkt, wenn sich ergibt, daß der Emp-
fänger oder dessen Vertreter im Sinne des 
§ 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der 
Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zu-
stellvorgang Kenntnis erlangen konnte, 
doch wird die Zustellung mit dem der 
Rückkehr an die Abgabestelle folgenden 
Tag wirksam. 

 
Hinterlegung 

 § 17. (1) Kann das Dokument an der 
Abgabestelle nicht zugestellt werden und 
hat der Zusteller Grund zur Annahme, daß 
sich der Empfänger oder ein Vertreter im 
Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der 
Abgabestelle aufhält, so ist das Dokument 
im Falle der Zustellung durch den Zustell-
dienst bei seiner zuständigen Geschäfts-
stelle, in allen anderen Fällen aber beim 
zuständigen Gemeindeamt oder bei der 
Behörde, wenn sie sich in derselben Ge-
meinde befindet, zu hinterlegen. 

 (2) Von der Hinterlegung ist der Emp-
fänger schriftlich zu verständigen. Die 
Verständigung ist in die für die Abgabe-
stelle bestimmte Abgabeeinrichtung 
(Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefein-
wurf) einzulegen, an der Abgabestelle 
zurückzulassen oder, wenn dies nicht 
möglich ist, an der Eingangstüre (Woh-
nungs-, Haus-, Gartentüre) anzubringen. 
Sie hat den Ort der Hinterlegung zu be-
zeichnen, den Beginn und die Dauer der 
Abholfrist anzugeben sowie auf die Wir-
kung der Hinterlegung hinzuweisen. 

 (3) Das hinterlegte Dokument ist min-
destens zwei Wochen zur Abholung bereit-
zuhalten. Der Lauf dieser Frist beginnt mit 
dem Tag, an dem das Dokument erstmals 
zur Abholung bereitgehalten wird. Hinter-
legte Dokumente gelten mit dem ersten 
Tag dieser Frist als zugestellt. Sie gelten 
nicht als zugestellt, wenn sich ergibt, daß 
der Empfänger oder dessen Vertreter im 
Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit 
von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom 
Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, 
doch wird die Zustellung an dem der 
Rückkehr an die Abgabestelle folgenden 
Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an 
dem das hinterlegte Dokument behoben 
werden könnte. 

 (4) Die im Wege der Hinterlegung vor-
genommene Zustellung ist auch dann 
gültig, wenn die im Abs. 2 genannte Ver-
ständigung beschädigt oder entfernt wurde. 

 
 § 18. (1) Hält sich der Empfänger 
nicht regelmäßig (§ 17 Abs. 1) an der 
Abgabestelle auf, so ist das Dokument an 
eine andere inländische Abgabestelle 
nachzusenden, wenn es 

1. durch Organe eines Zustelldienstes 
zugestellt werden soll und nach den für 
die Beförderung von Postsendungen 
geltenden Vorschriften die Nachsen-
dung vorgesehen ist; 

2. durch Organe der Behörde oder einer 
Gemeinde zugestellt werden soll, die 
neue Abgabestelle ohne Schwierigkeit 
festgestellt werden kann und im örtli-
chen Wirkungsbereich der Behörde 
oder der Gemeinde liegt. 

 (2) Dokumente, deren Nachsendung 
durch einen auf ihnen angebrachten Vermerk 
ausgeschlossen ist, sind nicht nachzusenden. 
 

Zurückstellung an die Behörde 

 § 19. (1) Dokumente, die weder zuge-
stellt werden können noch nachzusenden sind 
oder die zwar durch Hinterlegung zugestellt, 
aber nicht abgeholt worden sind, sind der 
Behörde zurückzustellen. 

 (2) Auf dem Dokument ist der Grund der 
Zurückstellung zu vermerken. 

 
Verweigerung der Annahme 

 § 20. (1) Verweigert der Empfänger 
oder ein im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Empfänger lebender Ersatzempfän-
ger die Annahme ohne Vorliegen eines 
gesetzlichen Grundes, so ist das Doku-
ment an der Abgabestelle zurückzulassen 
oder, wenn dies nicht möglich ist, nach 
§ 17 ohne die dort vorgesehene schriftli-
che Verständigung zu hinterlegen. 

 (2) Zurückgelassene Dokumente gel-
ten damit als zugestellt. 

 (3) Wird dem Zusteller der Zugang zur 
Abgabestelle verwehrt, verleugnet der 
Empfänger seine Anwesenheit, oder läßt 
er sich verleugnen, so gilt dies als Verwei-
gerung der Annahme. 
 

Zustellung zu eigenen Handen 

 § 21. Dem Empfänger zu eigenen  
Handen zuzustellende Dokumente dürfen 
nicht an einen Ersatzempfänger zugestellt 
werden. 
 

Zustellnachweis 

 § 22. (1) Die Zustellung ist vom Zu-
steller auf dem Zustellnachweis (Zustell-
schein, Rückschein) zu beurkunden. 

 (2) Der Übernehmer des Dokuments hat 
die Übernahme auf dem Zustellnachweis 
durch seine Unterschrift unter Beifügung des 
Datums und, wenn er nicht der Empfänger 
ist, seines Naheverhältnisses zu diesem zu 
bestätigen. Verweigert er die Bestätigung, so 
hat der Zusteller die Tatsache der Verweige-
rung, das Datum und gegebenenfalls das 
Naheverhältnis des Übernehmers zum Emp-
fänger auf dem Zustellnachweis zu vermer-
ken. Der Zustellnachweis ist der Behörde 
unverzüglich zu übersenden. 

 (3) An die Stelle der Übersendung des 
Zustellnachweises kann die elektronische 
Übermittlung einer Kopie des Zustellnachwei-
ses oder der sich daraus ergebenden Daten 
treten, wenn die Behörde dies nicht durch 
einen entsprechenden Vermerk auf dem Zu-
stellnachweis ausgeschlossen hat. Das Origi-
nal des Zustellnachweises ist mindestens fünf 
Jahre nach Übermittlung aufzubewahren und 
der Behörde auf deren Verlangen unverzüg-
lich zu übersenden. 
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 (4) Liegen die technischen Voraussetzun-
gen dafür vor, so kann die Beurkundung der 
Zustellung auch elektronisch erfolgen. In 
diesem Fall hat der Übernehmer auf einer 
technischen Vorrichtung zu unterschreiben; 
an die Stelle der Unterschriftsleistung kann 
auch die Identifikation und Authentifizierung 
mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E-Govern-
ment-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/ 
2004) treten. Die die Beurkundung der Zu-
stellung betreffenden Daten sind der Behörde 
unverzüglich zu übermitteln. 

 
Hinterlegung ohne Zustellversuch 

 § 23. (1) Hat die Behörde auf Grund 
einer gesetzlichen Vorschrift angeordnet, 
daß ein Dokument ohne vorhergehenden 
Zustellversuch zu hinterlegen ist, so ist 
dieses sofort bei der zuständigen Ge-
schäftsstelle des Zustelldienstes, beim 
Gemeindeamt oder bei der Behörde selbst 
zur Abholung bereitzuhalten. 

 (2) Die Hinterlegung ist von der zu-
ständigen Geschäftsstelle des Zustell-
dienstes oder vom Gemeindeamt auf dem 
Zustellnachweis, von der Behörde auch 
auf andere Weise zu beurkunden. 

 (3) Soweit dies zweckmäßig ist, ist der 
Empfänger durch eine an die angegebene 
inländische Abgabestelle zuzustellende 
schriftliche Verständigung oder durch 
mündliche Mitteilung an Personen, von 
denen der Zusteller annehmen kann, daß 
sie mit dem Empfänger in Verbindung 
treten können, von der Hinterlegung zu 
unterrichten. 

 (4) Das so hinterlegte Dokument gilt 
mit dem ersten Tag der Hinterlegung als 
zugestellt. 
 

Unmittelbare Ausfolgung 

 § 24. Dem Empfänger können 

1. versandbereite Dokumente unmittelbar bei 
der Behörde, 

2. Dokumente, die die Behörde an eine ande-
re Dienststelle übermittelt hat, unmittelbar 
bei dieser  

ausgefolgt werden. Die Ausfolgung ist von 
der Behörde bzw. von der Dienststelle zu 
beurkunden; § 22 Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

 
Zustellung am Ort des Antreffens 

 § 24a. Dem Empfänger kann an jedem 
Ort zugestellt werden, an dem er ange-
troffen wird, wenn er 

1. zur Annahme bereit ist oder 

2. über keine inländische Abgabestelle 
verfügt. 

 
Zustellung durch öffentliche  

Bekanntmachung 

 § 25. (1) Zustellungen an Personen, 
deren Abgabestelle unbekannt ist, oder an 
eine Mehrheit von Personen, die der Be-
hörde nicht bekannt sind, können, wenn 
es sich nicht um ein Strafverfahren han-
delt, kein Zustellungsbevollmächtigter 
bestellt ist und nicht gemäß § 8 vorzuge-
hen ist, durch Anschlag an der Amtstafel, 
daß ein zuzustellendes Dokument bei der 
Behörde liegt, vorgenommen werden. 
Findet sich der Empfänger zur Empfang-
nahme des Dokuments (§ 24) nicht ein, 
so gilt, wenn gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, die Zustellung als bewirkt, 
wenn seit dem Anschlag an der Amtstafel 
der Behörde zwei Wochen verstrichen 
sind. 

 (2) Die Behörde kann die öffentliche Be-
kanntmachung in anderer geeigneter Weise 
ergänzen. 

 

Zustellung ohne Zustellnachweis 

 § 26. (1) Wurde die Zustellung ohne 
Zustellnachweis angeordnet, wird das 
Dokument zugestellt, indem es in die für 
die Abgabestelle bestimmte Abgabeein-
richtung (§ 17 Abs. 2) eingelegt oder an 
der Abgabestelle zurückgelassen wird. 

 (2) Die Zustellung gilt als am dritten 
Werktag nach der Übergabe an das Zu-
stellorgan bewirkt. Im Zweifel hat die 
Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt 
der Zustellung von Amts wegen festzu-
stellen. Die Zustellung wird nicht bewirkt, 
wenn sich ergibt, dass der Empfänger 
wegen Abwesenheit von der Abgabestelle 
nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang 
Kenntnis erlangen konnte, doch wird die 
Zustellung mit dem der Rückkehr an die 
Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

 
Ausstattung der Dokumente;  

Zustellformulare; Zustellnachweise 

 § 27. Soweit dies erforderlich ist, hat die 
Bundesregierung durch Verordnung nähere 
Bestimmungen über 

1. die Ausstattung der zuzustellenden Doku-
mente, 

2. die bei der Zustellung zu verwendenden 
Formulare und 

3. die für die elektronische Übermittlung 
gemäß § 22 Abs. 3 sowie für die Speiche-
rung und Übermittlung der die Beurkun-
dung der Zustellung betreffenden Daten 
erforderlichen technischen Voraussetzungen  

zu erlassen. 

 
 

3. ABSCHNITT 

ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNG 

 
Anwendungsbereich 

 § 28. (1) Soweit die für das Verfahren 
geltenden Vorschriften nicht anderes 
bestimmen, ist eine elektronische Zustel-
lung nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts vorzunehmen. 

 (2) Die elektronische Zustellung der 
Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff 
des Gerichtsorganisationsgesetzes – GOG, 
RGBl. Nr. 217/1896. 
 

Leistungen der Zustelldienste 

 § 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den 
näheren Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes die Zustellung behördlicher Dokumente 
an seine Kunden vorzunehmen (Zustellleis-
tung). Die Zustellleistung umfasst folgende, 
nach dem jeweiligen Stand der Technik zu 
erbringende Leistungen: 

1. die unverzügliche Weiterleitung 

 a) der Daten gemäß § 33 Abs. 1, 
 b) einer vom Kunden bekanntgegebenen 

Änderung dieser Daten (§ 33 Abs. 2 
erster Satz) sowie 

 c) von Mitteilungen gemäß § 33 Abs. 2 
zweiter Satz  

 an den Ermittlungs- und Zustelldienst; 

2. die Schaffung der technischen Vorausset-
zungen für die Entgegennahme der zuzu-
stellenden Dokumente (§ 34 Abs. 1); 

3. das Betreiben einer technischen Einrich-
tung für die sichere elektronische Bereit-
haltung der zuzustellenden Dokumente; 

4. die Verständigung des Empfängers, dass 
auf der technischen Einrichtung ein Doku-
ment für ihn zur Abholung bereitliegt 
(§ 35 Abs. 1 und 2); 

5. die gegebenenfalls verschlüsselte (§ 33 
Abs. 1 Z 7) Speicherung der zuzustellen-
den Dokumente; 

6. die Bereitstellung eines Verfahrens zur 
identifizierten und authentifizierten Abho-
lung der bereitgehaltenen Dokumente; 

7. die Protokollierung von Daten im Sinn 
des § 35 Abs. 3 vierter Satz und die 
Übermittlung dieser Daten an die Behörde; 

8. die unverzügliche Verständigung der 
Behörde, wenn ein Dokument nicht ab-
geholt wird; 

9. die Beratung des Empfängers, wenn bei 
der Abholung von Dokumenten techni-
sche Probleme auftreten; 

10. die Erstellung von Ausdrucken oder Ko-
pien des zuzustellenden Dokuments auf 
Papier oder Kopien dieses Dokuments auf 
Datenträgern sowie die Übermittlung die-
ser Ausdrucke und Datenträger an den 
Empfänger auf dessen Verlangen; 

11. sofern der Zustelldienst diese Leistung 
anbietet, die Weiterleitung eines zuzu-
stellenden Dokuments zur elektronischen 
Übermittlung nach den §§ 89a ff GOG auf 
Verlangen des Empfängers sowie die Mit-
teilung an die Behörde, wann das zuzu-
stellende Dokument in den elektroni-
schen Verfügungsbereich des Empfän-
gers (§ 89d GOG) gelangt ist. 

Die Behörde hat für die Erbringung der Leis-
tungen gemäß Z 1 bis 9 ein Entgelt zu ent-
richten, dessen Höhe dem Entgelt entspricht, 
das dem Zuschlagsempfänger gemäß § 32 
Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen 
zusteht. Das Entgelt für die Erbringung der 
Leistung gemäß Z 10 ist vom Empfänger zu 
entrichten. 

 (2) Einer der Zustelldienste hat außerdem 
folgende Leistungen zu erbringen: 

1. die Speicherung der gemäß Abs. 1 Z 1 
weitergeleiteten Daten, 

2. die Leistungen gemäß § 34 Abs. 1 erster 
und zweiter Satz (Ermittlungsleistung) und 

3. die Weiterleitung des von den Behörden 
für eine Zustellung entrichteten Entgelts 
an jene Zustelldienste, die die Zustellleis-
tung erbracht haben, sowie die Verrech-
nung der weitergegebenen Entgelte mit 
den Behörden (Verrechnungsleistung).  

Die Behörde hat für die Erbringung der Ver-
rechnungsleistung ein Entgelt zu entrichten. 

 (3) Zustelldienste können weitere Leis-
tungen, wie insbesondere die nachweisliche 
Zusendung von Dokumenten im Auftrag von 
Privaten, entgeltlich anbieten. Für die nach-
weisliche Zusendung von Dokumenten im 
Auftrag von Privaten hat der Ermittlungs- und 
Zustelldienst die Ermittlungsleistung (Abs. 2 
Z 2) zu denselben Bedingungen wie bei der 
Zustellung behördlicher Dokumente zu 
erbringen. 

 (4) Zustelldienste sind hinsichtlich der von 
ihnen für die Besorgung ihrer Aufgaben ver-
wendeten Daten Auftraggeber im Sinne des 
§ 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. 
I Nr. 165/1999. Sie dürfen die ihnen zur 
Kenntnis gelangten Daten über ihre Kunden – 
soweit keine besonderen vertraglichen Ver-
einbarungen mit diesen bestehen – aus-
schließlich für den Zweck der Zustellung ver-
wenden. Der Abschluss eines Vertrags über 
die Zustellleistung sowie der Inhalt eines 
solchen Vertrags dürfen nicht von der Zu-
stimmung zur Weitergabe von Daten an Drit-
te abhängig gemacht werden; eine Weiterga-
be von Daten über Herkunft und Inhalt zuzu-
stellender Dokumente an Dritte darf nicht 
vereinbart werden. 

 (5) Auf natürliche Personen, die an der 
Erbringung der Leistungen gemäß Abs. 1 und 
2 mitwirken, ist in Hinblick auf Daten über 
Herkunft und Inhalt zuzustellender behördli-
cher Dokumente § 46 Abs. 1 bis 4 des Beam-
ten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 
333, sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der 
abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht 
des § 48a der Bundesabgabenordnung, BGBl. 
Nr. 194/1961, gelten diese Personen als 
Beamte im Sinne des § 74 Z 4 des Strafge-
setzbuches, BGBl. Nr. 60/1974. 

 (6) Zustelldienste können in ihren allge-
meinen Geschäftsbedingungen vorsehen, 
dass sie Zustellungen nur an bestimmte Per-
sonengruppen anbieten; Angehörige der 
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betreffenden Personengruppe dürfen vom 
Abschluss eines Vertrags über die Zustellleis-
tung gemäß Abs. 1 nicht ausgeschlossen 
werden. Einschränkungen in Hinblick auf die 
Herkunft der zuzustellenden behördlichen 
Dokumente dürfen nicht vorgesehen werden. 

 (7) Die Zustellleistung (Abs. 1) ist so zu 
erbringen, dass für behinderte Menschen ein 
barrierefreier Zugang zu dieser Leistung nach 
dem jeweiligen Stand der Technik gewährleis-
tet ist. 

Zulassung als Zustelldienst 

 § 30. (1) Die Erbringung der Zustellleis-
tung (§ 29 Abs. 1) bedarf einer Zulassung, 
deren Erteilung beim Bundeskanzler zu bean-
tragen ist. Voraussetzungen für die Erteilung 
der Zulassung sind die für die ordnungsge-
mäße Erbringung der Zustellleistung erforder-
liche technische und organisatorische Leis-
tungsfähigkeit sowie die rechtliche, insbeson-
dere datenschutzrechtliche Verlässlichkeit des 
Zustelldienstes. Mit dem Antrag auf Zulas-
sung sind allgemeine Geschäftsbedingungen 
vorzulegen, die den gesetzlichen Anforderun-
gen zu entsprechen haben und der ordnungs-
gemäßen Erbringung der Zustellleistung nicht 
entgegenstehen dürfen. 

 (2) Der Zulassungsbescheid ist schriftlich 
zu erlassen; wenn es für die Gewährleistung 
der Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit 
erforderlich ist, sind darin Auflagen zu ertei-
len und Bedingungen vorzuschreiben. 

 (3) Der Bundeskanzler hat eine Liste der 
zugelassenen Zustelldienste einschließlich der 
in den Zulassungsbescheiden erteilten Auflagen 
und vorgeschriebenen Bedingungen (Abs. 2) 
und der gemäß § 31 Abs. 2 zweiter Satz 
erteilten Auflagen im Internet zu veröffentli-
chen. 

 (4) Wenn eine Zulassungsvoraussetzung 
wegfällt oder ihr ursprünglicher Mangel nach-
träglich hervorkommt, hat der Bundeskanzler 
die Behebung des Mangels innerhalb einer 
angemessenen Frist anzuordnen. Ist die Be-
hebung des Mangels nicht möglich oder er-
folgt sie nicht innerhalb der gesetzten Frist, 
ist die Zulassung durch Bescheid zu widerrufen. 
 

Aufsicht 

 § 31. (1) Die Zustelldienste unterliegen 
der Aufsicht durch den Bundeskanzler. Sie 
sind verpflichtet, dem Bundeskanzler jede 
Änderung der die Voraussetzung der Zulas-
sung gemäß § 30 bildenden Umstände unver-
züglich bekanntzugeben. 

 (2) Der Bundeskanzler hat die Aufsicht 
über die Zustelldienste dahin auszuüben, 
dass diese die Gesetze und Verordnungen 
nicht verletzen, insbesondere ihren Aufga-
benbereich nicht überschreiten und die ihnen 
gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllen. Zu 
diesem Zweck ist der Bundeskanzler berech-
tigt, Auskünfte einzuholen und gegebenen-
falls Auflagen vorzuschreiben, wenn die ord-
nungsgemäße Erbringung der Leistungen 
sonst nicht gewährleistet ist. Die Zustell-
dienste haben dem Bundeskanzler die gefor-
derten Auskünfte unverzüglich, spätestens 
jedoch binnen zwei Wochen zu erteilen. 

 
Bestimmung des Ermittlungs- und  

Zustelldienstes 

 § 32. (1) Zur Bestimmung des Ermitt-
lungs- und Zustelldienstes hat der Bundes-
kanzler die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 
bis 9 und Abs. 2 in einem gemeinsamen Ver-
gabeverfahren im Sinne des Bundesvergabe-
gesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. 
Der Zuschlag darf nur einem zugelassenen 
Zustelldienst erteilt werden. Der Bundeskanzler 
hat den Zuschlagsempfänger und die Höhe 
des diesem für die Erbringung der Leistungen 
gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 zustehenden 
Entgelts im Internet zu veröffentlichen. 

 (2) In Zeiträumen, in denen die Leistun-
gen gemäß § 29 Abs. 2 nicht von einem Er-
mittlungs- und Zustelldienst erbracht werden, 
sind sie durch einen beim Bundeskanzleramt 
eingerichteten Übergangszustelldienst zu 

erbringen. Der Übergangszustelldienst kann 
auch Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 erbrin-
gen und nachweisliche Zusendungen im Auf-
trag von Privaten gemäß § 29 Abs. 3 vor-
nehmen; er unterliegt nicht der Aufsicht ge-
mäß § 31. Die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 
Z 1 bis 9 und Abs. 2 sind unentgeltlich zu 
erbringen. 

An- und Abmeldung 

 § 33. (1) Die Anmeldung bei einem Zu-
stelldienst kann nur unter Verwendung der 
Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) erfolgen. 
Sofern es sich beim Kunden nicht um eine 
natürliche Person handelt, kann an die Stelle 
der Anmeldung mit der Bürgerkarte auch die 
Übermittlung der Daten aus dem elektroni-
schen Rechtsverkehr (§§ 89a ff GOG) treten, 
die zu seinem Anschriftcode gespeichert und 
zum Nachweis der eindeutigen Identität ge-
eignet sind. Jeder Zustelldienst hat im Inter-
net ein elektronisches Verfahren für die An-
meldung bereitzustellen. Bei der Anmeldung 
sind folgende Daten zu speichern: 

1. Name bzw. Bezeichnung des Kunden, 

2. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum, 

3. die zur eindeutigen Identifikation des 
Kunden im Bereich „Zustellwesen“ erfor-
derlichen Daten: 

 a) bei natürlichen Personen das bereichs-
spezifische Personenkennzeichen (§ 9 
E-GovG), 

 b) sonst die Stammzahl (§ 6 E-GovG), 

4. eine elektronische Adresse, an die die 
Verständigungen gemäß § 35 Abs. 1 und 2 
erster Satz übermittelt werden können, 

5. gegebenenfalls eine inländische Abgabe-
stelle, an die die Verständigungen gemäß 
§ 35 Abs. 2 übermittelt werden können, 

6. Angaben des Kunden darüber, welche 
Formate die zuzustellenden Dokumente 
aufweisen müssen, damit er zu ihrer An-
nahme bereit ist, und 

7. Angaben des Kunden, die für eine allfällige 
inhaltliche Verschlüsselung der zuzustel-
lenden Dokumente erforderlich sind.  

Wurde als weitere Leistung im Sinne des § 29 
Abs. 3 vereinbart, dass die Verständigungen 
gemäß § 35 an mehrere elektronische Adres-
sen oder mehrere Abgabestellen zu übermit-
teln sind, sind alle Adressen zu speichern. 

 (2) Der Kunde hat Änderungen der in Abs. 
1 genannten Daten dem Zustelldienst unver-
züglich bekanntzugeben. Darüber hinaus 
kann er dem Zustelldienst mitteilen, dass die 
Zustellung innerhalb bestimmter Zeiträume 
ausgeschlossen sein soll. 

 (3) Die Abmeldung von einem Zustell-
dienst kann unter Verwendung der Bürger-
karte (§ 2 Z 10 E-GovG) oder durch eine vom 
Kunden unterschriebene schriftliche Erklärung 
erfolgen. Sie wird mit ihrem Einlangen beim 
Zustelldienst wirksam. 
 

Ermittlung des Zustelldienstes und 
Übermittlung des zuzustellenden 

Dokuments an diesen 

 § 34. (1) Soll die Zustellung durch einen 
Zustelldienst erfolgen, so hat die Behörde 
den Ermittlungs- und Zustelldienst zu beauf-
tragen, zu ermitteln, ob der Empfänger 

1. bei einem Zustelldienst angemeldet ist und 

2. die Zustellung nicht gemäß § 33 Abs. 2 
zweiter Satz ausgeschlossen hat.  

Liegen diese Voraussetzungen vor, so sind 
die Informationen gemäß § 33 Abs. 1 Z 6 und 
7 sowie die Internetadresse des Zustelldiens-
tes, bei dem der Empfänger angemeldet ist, 
der Behörde zu übermitteln; andernfalls ist 
der Behörde mitzuteilen, dass diese Voraus-
setzungen nicht vorliegen. Steht der Behörde 
ein vom Empfänger akzeptiertes Format zur 
Verfügung, so hat sie das zuzustellende Do-
kument in diesem Format sowie gegebenen-
falls in verschlüsselter Form dem Zustell-
dienst zu übermitteln. 

 (2) Eine Abfrage zur Ermittlung der in 
Abs. 1 angeführten Daten darf nur auf Grund 

eines Auftrags einer Behörde nach Abs. 1 
oder zum Zweck der nachweislichen Zusen-
dung von Dokumenten im Auftrag von Priva-
ten (§ 29 Abs. 3) vorgenommen werden. Als 
Suchkriterien dürfen nur die Daten gemäß 
§ 33 Abs. 1 Z 1 bis 5 verwendet werden. 

 (3) Bei der Auswahl zwischen mehreren in 
Betracht kommenden Zustelldiensten ist 
jenen der Vorzug zu geben, gegenüber denen 
der Empfänger Angaben über die inhaltliche 
Verschlüsselung (§ 33 Abs. 1 Z 7) gemacht 
hat. 
 

Zustellung mit Zustellnachweis durch 
einen Zustelldienst 

 § 35. (1) Der Zustelldienst hat den 
Empfänger unverzüglich davon zu ver-
ständigen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereitliegt. Diese elektronische 
Verständigung ist an die dem Zustelldienst 
bekanntgegebene elektronische Adresse 
des Empfängers zu versenden. Hat der 
Empfänger dem Zustelldienst mehrere 
solcher Adressen bekanntgegeben, so ist 
die elektronische Verständigung an alle 
Adressen zu versenden; für die Berech-
nung der Frist gemäß Abs. 2 erster Satz 
ist der Zeitpunkt der frühesten Versen-
dung maßgeblich. Die elektronische Ver-
ständigung hat jedenfalls folgende Anga-
ben zu enthalten: 

1. das Datum der Versendung, 

2. die Internetadresse, unter der das zu-
zustellende Dokument zur Abholung 
bereitliegt, 

3. das Ende der Abholfrist, 

4. einen Hinweis auf das Erfordernis einer 
Signierung bei der Abholung und 

5. einen Hinweis auf den Zeitpunkt, mit 
dem die Zustellung wirksam wird.  

Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundes-
regierung durch Verordnung nähere Bestim-
mungen über die Verständigungsformulare zu 
erlassen. 

 (2) Wird das Dokument nicht innerhalb 
von 48 Stunden abgeholt, so hat eine 
zweite elektronische Verständigung zu 
erfolgen; Abs. 1 dritter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. Wird das Dokument nicht 
innerhalb von weiteren 24 Stunden abge-
holt und hat der Empfänger dem Zustell-
dienst eine Abgabestelle bekanntgegeben, 
so ist spätestens am nächsten Werktag 
außer Samstag eine Verständigung an die 
dem Zustelldienst bekanntgegebene Ab-
gabestelle zu versenden, es sei denn, das 
Dokument wurde vorher abgeholt; Abs. 1 
dritter Satz erster Halbsatz ist sinngemäß 
anzuwenden. 

 (3) Der Zustelldienst hat sicherzustellen, 
dass zur Abholung bereitgehaltene Dokumente 
nur von Personen abgeholt werden können, 
die zur Abholung berechtigt sind und ihre 
Identität und die Authentizität der Kommuni-
kation mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) 
nachgewiesen haben. Zur Abholung berech-
tigt sind der Empfänger und, soweit dies von 
der Behörde nicht ausgeschlossen worden ist, 
eine zur Empfangnahme bevollmächtigte 
Person. Identifikation und Authentifizierung 
können auf Grund einer besonderen Verein-
barung des Empfängers mit dem Zustell-
dienst auch durch eine an die Verwendung 
sicherer Technik gebundene automatisiert 
ausgelöste Signatur erfolgen. Der Zustell-
dienst hat alle Daten über die Verständigun-
gen gemäß Abs. 1 und 2 und die Abholung 
des Dokuments zu protokollieren und der 
Behörde unverzüglich zu übermitteln; die 
Gesamtheit dieser Daten bildet den Zustell-
nachweis. 

 (4) Der Zustelldienst hat das Doku-
ment zwei Wochen zur Abholung bereitzu-
halten. Wird das Dokument innerhalb 
dieser Frist nicht abgeholt, ist es zu lö-
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schen; andernfalls ist es nach Ablauf der 
Abholfrist (Abs. 1 Z 3) zwei weitere Wo-
chen bereitzuhalten und danach, wenn 
zwischen Empfänger und Zustelldienst 
nicht anderes vereinbart wurde, zu löschen. 

 (5) Ein zur Abholung bereitgehaltenes 
Dokument gilt spätestens mit seiner Ab-
holung als zugestellt. 

 (6) Hat der Empfänger dem Zustell-
dienst keine Abgabestelle bekanntgege-
ben, so gilt die Zustellung als am ersten 
Werktag nach der Versendung der zweiten 
elektronischen Verständigung bewirkt. Sie 
gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, 
dass die erste elektronische Verständi-
gung im Zeitpunkt der Versendung der 
zweiten nicht beim Empfänger eingelangt 
war, doch wird sie mit dem dem Einlangen 
einer der beiden elektronischen Verständi-
gungen folgenden Tag innerhalb der Ab-
holfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam. 

 (7) Hat der Empfänger dem Zustell-
dienst eine Abgabestelle bekanntgegeben, 
so gilt die Zustellung als am dritten Werk-
tag nach der Versendung der Verständi-
gung an die Abgabestelle bewirkt. Sie gilt 
als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass 
der Empfänger von den elektronischen 
Verständigungen keine Kenntnis hatte und 
wegen Abwesenheit von der Abgabestelle 
vom Vorgang der Zustellung der Verstän-
digung an der Abgabestelle nicht rechtzei-
tig Kenntnis erlangen konnte, doch wird 
sie mit dem der Rückkehr an die Abgabe-
stelle folgenden Tag innerhalb der Abhol-
frist (Abs. 1 Z 3) wirksam. 

 (8) Wurde dieselbe elektronische Verstän-
digung an mehrere elektronische Adressen 
oder dieselbe Verständigung an mehrere 
Abgabestellen versendet, so sind die Zeit-
punkte der frühesten Versendung bzw. des 
frühesten Einlangens maßgeblich. Bei Zwei-
feln, ob oder wann eine elektronische Ver-
ständigung beim Empfänger eingelangt oder 
eine Verständigung zugestellt worden ist, hat 
die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt 
des Einlangens bzw. der Zustellung von Amts 
wegen festzustellen. 

 (9) Leitet der Zustelldienst ein zuzustel-
lendes Dokument zur elektronischen Über-
mittlung nach den §§ 89a ff GOG weiter, ist 
die Zustellung nach diesen Bestimmungen 
vorzunehmen. 
 

Zustellung ohne Zustellnachweis 
durch einen Zustelldienst 

 § 36. Für die Zustellung ohne Zustell-
nachweis durch einen Zustelldienst gilt 
§ 35 mit Ausnahme des Abs. 2 zweiter 
Satz, des Abs. 7 und, soweit er sich auf 
die an einer Abgabestelle zuzustellende 
Verständigung bezieht, des Abs. 8; dies 
mit folgenden Maßgaben: 

1. Die gemäß Abs. 3 letzter Satz übermit-
telten Daten gelten nicht als Zustell-
nachweis. 

2. Abs. 6 ist auch dann anzuwenden, 
wenn der Empfänger dem Zustelldienst 
eine Abgabestelle bekanntgegeben hat. 

 

Zustellung an einer elektronischen 
Zustelladresse oder über das  

elektronische Kommunikationssystem 
der Behörde 

 § 37. (1) Zustellungen ohne Zustell-
nachweis können auch an einer elektroni-
schen Zustelladresse oder über das elekt-
ronische Kommunikationssystem der Be-
hörde erfolgen. Bei der Zustellung an 
einer elektronischen Zustelladresse gilt 
das Dokument mit dem Zeitpunkt des 
Einlangens beim Empfänger als zugestellt. 
Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann 
das Dokument beim Empfänger eingelangt 
ist, hat die Behörde Tatsache und Zeit-
punkt des Einlangens von Amts wegen 
festzustellen. Bei der Zustellung über das 
elektronische Kommunikationssystem der 
Behörde gilt die Zustellung als am dritten 
Werktag nach dem erstmaligen Bereithal-
ten des Dokuments als bewirkt. 

 (2) Bevor eine Zustellung über das elekt-
ronische Kommunikationssystem erfolgt, hat 
die Behörde einen Auftrag gemäß § 34 Abs. 1 
zu erteilen. Die Zustellung über das elektro-
nische Kommunikationssystem ist unzulässig, 
wenn sich ergibt, dass die Voraussetzungen 
für die Zustellung durch einen Zustelldienst 
vorliegen. 
 

Unmittelbare elektronische  
Ausfolgung 

 § 37a. Versandbereite Dokumente 
können dem Empfänger unmittelbar elekt-
ronisch ausgefolgt werden, wenn dieser 
bei der Antragstellung seine Identität und 
die Authentizität der Kommunikation 
nachgewiesen hat und die Ausfolgung in 
einem so engen zeitlichen Zusammenhang 
mit der Antragstellung steht, dass sie von 
diesem Nachweis umfasst ist. Wenn mit 
Zustellnachweis zuzustellen ist, sind die 
Identität und die Authentizität der Kom-
munikation mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 
E-GovG) nachzuweisen. 

 
 

4. ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
Verweisungen 

 § 38. (1) Verweisungen in den Verfah-
rensvorschriften auf Bestimmungen, die An-
gelegenheiten des Zustellwesens regeln, 
gelten als Verweisungen auf die entsprechen-
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 

Vollziehung 

 § 39. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist hinsichtlich der §§ 30 bis 32 der 
Bundeskanzler, hinsichtlich der übrigen Be-
stimmungen die Bundesregierung betraut. 
 

Inkrafttreten 

 § 40. (1) § 15 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 tritt mit 
1. Jänner 1998 in Kraft. Die §§ 1 Abs. 2, 2a 
samt Überschrift, 7 samt Überschrift, die Über-
schrift vor § 8a, die §§ 8a, 9, 10, 24 samt 
Überschrift, 26 Abs. 2 und 26a in der Fassung  
 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 158/1998 
treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 1 Abs. 3, 
§ 1a und die Überschrift zu § 10 treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft. 

 (2) § 1 Abs. 2 letzter Satz, § 2a Abs. 2, 
§ 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 4 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2001 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 (3) § 1 Abs. 2 letzter Satz und § 17a samt 
Überschrift in der Fassung des Verwaltungs-
reformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, 
treten mit 1. Jänner 2002, jedoch nicht vor 
dem der Kundmachung des genannten Ge-
setzes folgenden Tag, in Kraft. 

 (4) Der Titel, §§ 1 bis 7 und 9 samt Über-
schriften, die Überschrift des Abschnitts II 
und die §§ 26 und 27 samt Überschriften, 
Abschnitt III, die Bezeichnungen des nun-
mehrigen Abschnitt IV und der nunmehrigen 
§§ 38, 39 und 40 sowie § 40 Abs. 4 und 5 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
10/2004 treten mit 1. März 2004 in Kraft. 
Zugleich treten § 8a, § 13 Abs. 5 und 6, 
§ 17a und § 26a, in der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Fassung, außer Kraft. 

 (5) Die Bezeichnung des 1. Abschnitts, 
§ 2 Z 2, Z 4, 5, 6 und 8 (Z 3 bis 6 neu) und Z 7 
bis 9, die §§ 3 bis 5 samt Überschriften, § 7, 
§ 9 Abs. 1 bis 3 und 6, § 10 samt Überschrift, 
§ 12 samt Überschrift, die Bezeichnung und 
die Überschrift des 2. Abschnitts, § 13, § 14, 
§ 16 Abs. 1, 3 und 4, § 17, § 18, § 19, § 20 
Abs. 1 und 2, § 21 samt Überschrift, § 22 Abs. 2 
bis 4, § 23 Abs. 1, 2 und 4, § 24 samt Über-
schrift, § 24a samt Überschrift, § 25 Abs. 1, 
§ 26 Abs. 1, § 27 samt Überschrift, der 3. 
Abschnitt, die Bezeichnung des 4. Abschnitts, 
§ 39, § 40 Abs. 5 und § 41 samt Überschrift 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 5/2008 treten mit 1. Jänner 2008 in 
Kraft; gleichzeitig treten § 2 Z 3 und 7, die 
Überschriften nach § 8 (zum früheren § 8a) 
und nach § 17 (zum früheren § 17a) außer 
Kraft. § 37 samt Überschrift in der Fassung 
des Art. 4 Z 48 des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 5/2008 tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft. 
Die Zustelldiensteverordnung – ZustDV, 
BGBl. II Nr. 233/2005, gilt in ihrer am 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung weiter. 

 (6) Das Vergabeverfahren gemäß § 32 
Abs. 1 ist spätestens neun Monate, nachdem 
zumindest drei elektronische Zustelldienste 
zugelassen worden sind, einzuleiten. Bis zur 
Erteilung des Zuschlags nach § 32 Abs. 1 
beträgt das den zugelassenen elektronischen 
Zustelldiensten zu entrichtende Entgelt für 
die Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 Z 1 bis 9 
die Hälfte des in den allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den reservierten Postdienst 
(§ 9 Abs. 1 des Postgesetzes 1997) vorgese-
henen Standardtarifs für Briefsendungen; 
erfolgt die Versendung einer Verständigung 
an die Abgabestelle, erhöht sich das zu ent-
richtende Entgelt um den Betrag dieses Tarifs. 

 (7) § 22 Abs. 3, § 27 Z 3, § 28 Abs. 2, 
§ 29 Abs. 1 Z 10 und 11, § 33 Abs. 1 und 
§ 35 Abs. 9 in der Fassung des Budgetbe-
gleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
 

Sprachliche Gleichbehandlung 

 § 41. Soweit sich die in diesem Bundesge-
setz verwendeten Bezeichnungen auf natürli-
che Personen beziehen, gilt die gewählte 
Form für beide Geschlechter. Bei der Anwen-
dung dieser Bezeichnungen auf bestimmte 
natürliche Personen ist die jeweils ge-
schlechtsspezifische Form zu verwenden. 
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A 
Abänderung, Bescheide (AVG)   B2/64a, 68 
Abgabeeinrichtung (ZustG)   B6/17, 26 
Abgaben  
 – (AVG)   B2/78, 78a 
 – öffentliche (EGVG)   B1/1 
 – öffentliche (VVG)   B4/1, 3 
Abgabenbehörde (EGVG)   B1/1 
Abgabestelle (ZustG)   B6/2, 8, 10, 13, 16-18, 20, 23, 24a-26, 

33, 35-36, 40 
 – Änderung   B6/8 
Abholfrist (ZustG)   B6/17, 35 
Abholung (ZustG)   B6/17, 23, 35 
Abmahnung (VStG)   B3/35 
Absehen (VStG) 
 – vom Strafverfahren   B3/21, 45 
 – von der Strafe   B3/21 
Adresse, elektronische (ZustG)   B6/2, 33, 35 
Agrarbehörde (EGVG)   B1/1 
Akt, elektronischer (E-GovG)   B5/21 
Akteneinsicht (AVG)   B2/17, 44b 
Aktenvermerk (AVG)   B2/16 
allgemeiner Vertretungskörper (Wahl, EGVG)   B1/1 
ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ 1991 (AVG)   

B2 
Amtshandlung (AVG)   B2/14, 18, 76 ff 
Amtssachverständige (AVG)   B2/52 f, 55 
Amtssignatur 
 – (AVG)   B2/18, 82a 
 – (E-GovG)   B5/17, 19, 20, 22 
Amtsstunden (AVG)   B2/13, 42, 44e, 44f 
Amtstafel (ZustG)   B6/25 
Amtsverschwiegenheit (AVG)   B2/48 
Amtswegigkeit  
 – (AVG)   B2/39 
 – (VStG)   B3/25 
Anbringen (AVG)   B2/13 
 – elektronisch gestelltes (E-GovG)   B5/4 
Angehörige (AVG)   B2/7, 36a, 49  
Anhaltung (VStG)   B3/36, 51, 59 
Anmeldung (Zustelldienst, ZustG)   B6/33 
Annahme (ZustG)   B6/12, 16-17, 20, 24a, 33 
 – Bereitschaft   B6/12, 16, 24a, 33 
 – Verweigerung   B6/20 
Anonymverfügung (VStG)   B3/49a 
Anrechnung (VStG) 
 – Strafen   B3/30 
 – Vorhaft   B3/19a 
Anschlag 
 – der Amtsstunden (AVG)   B2/13  
 – mündliche Verhandlung (AVG)   B2/41 f 
Ansprüche, privatrechtliche (VStG)   B3/44a, 57 
Anstandsverletzung (AVG)   B2/34 
Anstiftung (VStG)   B3/7 
Antrag (AVG) 
 – Einbringung   B2/13 
 – Entscheidungspflicht   B2/73 
 – Großverfahren   B2/44a 
 – mutwilliger   B2/35, 68 
Arbeitsinspektorat (EGVG)   B1/1 
Arbeitsmarktservice (EGVG)   B1/1 
Aufenthalt 
 – Ladung (AVG)   B2/19 
 – unbekannter (AVG)   B2/11 
 – Zuständigkeit (AVG)   B2/3  
Aufhebung, Bescheide (AVG)   B2/68 
aufschiebende Wirkung 
 – (AVG)   B2/57, 64, 71 
 – (VStG)   B3/37, 39 
Aufsicht (Zustelldienste, ZustG)   B6/31-32 
Aufsichtsbeschwerde (AVG)   B2/68 
Auftraggeber (E-GovG)   B5/3 f, 6, 8, 10-12, 14-16, 19, 22  
 – des öffentlichen Bereichs   B5/3 f, 8, 10, 16, 19 
 – des privaten Bereichs   B5/8, 12, 14 f, 22 
Augenschein (AVG)   B2/40, 54 
Ausdruck (elektronisches Dokument, E-GovG)   B5/20 
Ausfertigung (AVG)   B2/18, 82a 
Ausfolgung (ZustG)  
 – unmittelbare   B6/24 

 – unmittelbare elektronische   B6/37a 
Ausforschung, des Beschuldigten (VStG)   B3/32, 34, 49a 
Auskunft, Verwaltungsstrafen (VStG)   B3/49a, 55 
Auskunftserteilung  (EGVG)   B1/3 
Aussagepflicht, Befreiung (VStG)   B3/38  
Aussageverweigerung  
 – (AVG)   B2/49 
 – (VStG)   B3/51g 
Aussetzung des Strafverfahrens (VStG)   B3/30 
Aussetzung des Verfahrens (AVG)   B2/38 
Authentifizierung (E-GovG)   B5/2 
Authentizität  
 – (AVG)   B2/13, 14, 16, 18 
 – (E-GovG)   B5/2-4 
AVG (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991)   B2 
AVG (Anwendung im Verwaltungsstrafverfahren, VStG)   B3/24 

B 
Barauslagen  
 – (AVG)   B2/76 f 
 – (VStG)   B3/64 
Barrierefreier Zugang (Internet, E-GovG)   B5/1 
Bauoberbehörde (EGVG)   B1/1 
Beamte (AVG)   B2/34 
Beauftragter, verantwortlicher (VStG)   B3/9 
Befangenheit (AVG)   B2/7, 53 
Beförderungsmittel (EGVG)   B1/3 
Beglaubigung durch die Kanzlei (AVG)   B2/18 
Begründung  
 – (AVG)   B2/58, 60, 63, 66 f 
 – Straferkenntnis (VStG)   B3/44, 46, 51h 
Behebung  
 – Bescheide  (AVG)   B2/68 
 – Mängel schriftlicher Anbringen  (AVG)   B2/13 
 – Vollmachtsmängel  (AVG)   B2/10 
Behinderung  (EGVG)   B1/3 
Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Län-

dern (EGVG)   B1/1 
Beihilfe (VStG)   B3/7 
Bekanntmachung 
 – Amtsstunden (AVG)   B2/13 
 – mündliche Verhandlung (AVG)   B2/41, 42 
 – öffentliche (ZustG)   B6/25 
Bekenntnis, religiöses (EGVG)   B1/3 
Benachteiligung, ungerechtfertigte (EGVG)   B1/3 
Bereich (E-GovG) 
 – öffentlicher   B5/3 f, 8, 10, 16, 19 
 – privater   B5/8, 12, 14 f, 22 
Bereichskennung (E-GovG)   B5/9, 14 
berufsmäßige Parteienvertreter  
 – (AVG)   B2/10, 34, 49 
 – (E-GovG)   B5/5, 10 
 – (EGVG)   B1/3 
Berufung (AVG)   B2/53a, 53b, 63 ff, 70, 72 
Berufung (VStG)   B3/37, 39, 45, 46, 51, 51a, 51e, 52a, 56 f 
 – aufschiebende Wirkung   B3/37, 39 
 – Beschlagnahme   B3/37, 39 
 – Einstellung des Strafverfahrens   B3/45, 56 
 – Privatankläger   B3/56 
 – privatrechtliche Ansprüche   B3/57 
 – Sicherheitsleistung   B3/37 
Berufungsantrag, begründeter (VStG)   B3/51 
Berufungsfrist  
 – (AVG)   B2/63 
 – (VStG)   B3/51, 51a, 56 
Berufungsverfahren (VStG)   B3/51 ff 
Berufungsverzicht (VStG)   B3/51 
Berufungsvorentscheidung  
 – (AVG)   B2/64a 
 – (VStG)   B3/51 
Bescheid (AVG)   B3/18, 56-62, 67g, 68 
 – amtswegige Aufhebung und Abänderung   B2/68  
 – Ausfertigung   B2/18 
 – Begründung   B2/58, 60 
 – Berichtigung   B2/62 
 – Erlassung   B2/56 f 
 – Inhalt und Form   B2/58-62 
 – letztinstanzliche   B2/61a 
 – mündlicher   B2/44, 62 
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 – Nichtigerklärung   B2/68 
 – schriftlicher   B2/18, 22, 44, 62, 67g, 69 
Bescheid (VStG)   B3/43 ff 
 – Abänderung   B3/52a 
 – amtswegige Aufhebung   B3/52a 
 – Spruch   B3/44, 44a, 56, 51h 
Bescheid (VVG)   B4/1, 3, 7, 10 
Bescheinigung (Beschlagnahme, VStG)   B3/37a 
Beschlagnahme (VStG)   B3/37, 37a, 39 
Beschuldigter (VStG)   B3/32 ff 
 – Ausforschung   B3/34 
 – Jugendlicher   B3/4, 20, 53e, 54, 58-62 
 – Ladung   B3/40, 41 
 – Rechtfertigung   B3/40, 42, 44, 49 
 – Vernehmung   B3/40 ff  
Beschwerde 
 – Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- 

und Zwangsgewalt (AVG)   B2/67c, 79a 
 – VfGH, VwGH (AVG)   B2/61a 
Beteiligte (AVG)   B2/8 
 – blinde und sehbehinderte   B2/17a 
 – Gebühren   B2/51a-51d, 76a, 78a 
 – Vernehmung   B2/51 
Betreten auf frischer Tat (VStG)   B3/35, 37a 
Betriebsgeheimnis (AVG)   B2/40, 49 
Beurkundung (AVG)   B2/10, 62 
Bevollmächtigter  
 – (AVG)   B2/10-12 
 – zur Empfangnahme von Dokumenten (ZustG)   B6/13 
 – Zustellungsbevollmächtigter (ZustG)   B6/9, 10, 25, 35 
Beweisaufnahme  
 – (VStG)   B3/43, 44, 51g, 51h 
 – mittelbare (AVG)   B2/55 
Beweise  
 – (AVG)   B2/45 ff, 69 
 – (VStG)   B3/39, 43, 44, 51g-51i 
Beweisergebnis (VStG)   B3/44 
Beweiskraft, Urkunden (AVG) B2/47 
Beweiskraft, von Ausdrucken (E-GovG)   B5/20 
Beweismittel (VStG)   B3/41, 42, 49, 51g 
Beweiswürdigung (AVG)   B2/45, 60 
Bewusstseinsstörung (VStG)   B3/3  
Bezirksschulrat (EGVG)   B1/1 
Bezirksverwaltungsbehörde 
 – (AVG)   B2/2 
 – (E-GovG)   B5/22 
 – (EGVG)   B1/3 
 – (VStG)   B3/26, 29a, 53, 53c 
 – (VVG)   B4/1 
Bindungswirkung (AVG)   B2/38, 68 
Blinde und hochgradig sehbehinderte Beteiligte (AVG)   B2/17a  
bPK (bereichsspezifisches Personenkennzeichen, E-GovG)   

B5/2, 5 f, 8-15, 22 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (EGVG)   B1/1 
Bundesamt für Sozial- und Behindertenwesen (EGVG)   B1/1 
Bundesasylamt (EGVG)   B1/1 
Bundesdenkmalamt (EGVG)   B1/1 
Bundeseinigungsamt (EGVG)   B1/1 
Bundesminister (EGVG)   B1/1 
Bundespolizei (EGVG)   B1/3 
Bundespolizeibehörde (AVG)   B2/2 
Bundespolizeidirektion  
 – (EGVG)   B1/1, 3 
 – (VStG)   B3/15, 26, 29a, 53, 53c 
 – (VVG)   B4/1 
Bundespräsident (Wahl, EGVG)   B1/1 
Bundesvergabeamt (EGVG)   B1/1 
Bundesverwaltungsabgaben (AVG)   B2/78, 78a 
Bürgerkarte  
 – (E-GovG)   B5/2, 4-6, 8, 10, 12,14 f 
 – (ZustG)   B6/22, 33, 35, 37a 
Bürgerkartenfunktion (E-GovG)   B5/12,14 f, 25 
Bürgermeister (Wahl, EGVG)   B1/1 

C 
Computerbescheid (AVG)   B2/18 

D 
Daten (E-GovG) B5/2-3, 6, 8-10, 12 f, 15-18, 22, 25 
 – aus öffentlichen Registern   B5/17 
 – personenbezogene   B5/3, 10, 15, 18, 22 
 – selbständige wirtschaftliche Tätigkeiten   B5/16 

 – Sicherheit   B5/2 
 – Staatszugehörigkeit   B5/17 
 – Vollmacht   B5/2 
 – Personenstand   B5/17 
Datennachweis, elektronischer (E-GovG)   B5/16-18 
Datenschutzgesetz 2000 (E-GovG)   B5/3, 9, 10, 14-15, 22 
Datenschutzkommission  
 – (E-GovG)   B5/7 
 – (EGVG)   B1/1 
Datenverarbeitung, automationsunterstützte  
 – (AVG)   B2/62 
 – (E-GovG)   B5/1 
Datenverarbeitungsregister (E-GovG)   B5/7, 9 
Devolutionsantrag  
 – (AVG)   B2/73 
 – (VStG)   B3/51a, 51d 
Dienstverhältnis (EGVG)   B1/1 
Disziplinarrecht (EGVG)   B1/1 
Dokument (Zustellung, ZustG)   B6/1 ff 
 – Ausstattung   B6/27 
 – fremdsprachiges   B6/12 
 – versandbereites   B6/24 
Dolmetscher (AVG)   B2/39a, 53b, 76, 78a 
Dolmetschergebühren (AVG)   B2/76, 78a 

E 
Echtheit (E-GovG)   B5/2 
Edikt (AVG)   B2/44a  
E-GOVERNMENT-GESETZ (E-GovG)   B5 
E-Government-Gesetz (ZustG)   B6/22, 33, 35, 37a 
E-GovG (E-Government-Gesetz)   B5 
EGVG (Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgeset-

zen 2008)   B1 
Ehegatte (AVG)   B2/7, 36a, 49 
Eichämter (EGVG)   B1/1 
Einbringung (AVG)   B2/13, 63 
EINFÜHRUNGSGESETZ ZU DEN VERWALTUNGSVERFAHRENS-

GESETZEN 2008 (EGVG)   B1 
eingetragene Partner (AVG)   B2/36a 
Einigungskommission (EGVG)   B1/1 
Einkommensverhältnisse (VStG)   B3/19, 33 
Einspruch (VStG)   B3/48, 49 
Einstellung, Strafverfahren (VStG)   B3/30, 43, 45, 52, 66 
Einstweilige Verfügungen (VVG)   B4/8 
Elektronisches Kommunikationssystem der Behörde (ZustG)   

B6/37 
Empfänger (ZustG)   B6/2, 5, 7, 9, 12-26, 29, 32, 34-37a 
Entscheidungspflicht  
 – (AVG)   B2/73 
 – (VStG)   B3/52b 
Entschlagungsrecht, Zeugen (AVG)   B2/49 
Ergänzungsregister (E-GovG)   B5/6 
Erledigungen der Behörde (AVG)   B2/16, 18 
Ermahnung, Beschuldigter (VStG)   B3/21 
Ermittlungsdienst (ZustG)   B6/2 
Ermittlungsverfahren (AVG)   B2/37 ff, 64a, 66 
Ersatzfreiheitsstrafe (VStG)   B3/16, 19a, 54b, 58 
Ersatzvornahme (VVG)   B4/4, 11 
Ersatzzustellung (ZustG)   B6/16 
Europäisches Parlament (Wahl, EGVG)   B1/1 
Exekution (VVG)   B4/1, 3 
Exekutionstitel (VVG)   B4/3 
Fahrlässigkeit (VStG)   B3/5 
Fälschung, Urkunde (AVG)   B2/69 
Familienmitglieder (AVG)   B2/10 
Familienverhältnisse (Strafbemessung, VStG)   B3/19, 33 
Festnahme  
 – (VStG)   B3/27, 35, 36, 37a, 59 
 – (VVG)   B4/7 
Finanzamt (EGVG)   B1/1 
Finanzmarktaufsichtsbehörde ( EGVG)   B1/1 
Firmenbuch (E-GovG)   B5/6 
Firmenbuchnummer (E-GovG)   B5/6, 12 
Fluchtverdacht (VStG)   B3/35, 37, 53b, 54a 
Freiheitsstrafe (VStG)   B3/10-12, 16, 19a, 51c 
 – Besetzung des UVS   B3/51c 
 – Ersatzfreiheitsstrafe   B3/16, 19a, 54b, 58 
 – Jugendliche   B3/58 
 – Vollzug   B3/53-54d 
Frist (AVG)   B2/13, 32 f, 44e, 59, 61, 61a, 63, 69, 71, 73 
 – Berechnung (AVG)   B2/32 f 
 – Berufung (AVG)   B2/63 
 – Beschwerden (AVG)   B2/61a 
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 – Einsicht   B2/44e 
 – Einwendung gegen Niederschrift   B2/14 
 – Einwendungen   B2/44a 
 – Entscheidung (AVG)   B2/73 
 – Leistung (AVG)   B2/59 
 – Mängelbehebung   B2/13 
 – Rechtsmittel   B2/13, 61 
 – Wiederaufnahme   B2/69 
 – Wiedereinsetzung   B2/71 
Frist (VStG) 
 – Anonymverfügung   B3/49a 
 – Berufung   B3/51, 51a, 56 
 – Entscheidung   B3/51a 
 – Organstrafverfügung   B3/50 
 – Verjährung   B3/31 
 – Wiederaufnahme   B3/52 
Frist (ZustG)   B6/10, 12, 17, 30, 35 

G 
Gebühren (AVG)   B2/51a-51d, 53a, 53b, 61a, 75-77, 78a, 79a 
 – Beteiligte   B2/51a-51d, 76a, 78a 
 – Dolmetscher   B2/53b, 76, 78a 
 – Sachverständige   B2/53a, 76, 78a 
 – Zeugen   B2/51a-51d, 76a, 78a 
Gedankengut, nationalsozialistisches (EGVG)   B1/3 
Gefahr im Verzug  
 – (AVG)   B2/3, 13, 57, 64 
 – (VStG)   B3/27, 39 
Gefangenenhaus (VStG)   B3/53, 53d, 53e, 54d 
Gehör, rechtliches (AVG)   B2/37, 43, 45 
Geistesschwäche (VStG)   B3/3 
Geldleistung (VVG)   B4/1-3 
Geldstrafe (AVG)   B2/34 f 
Geldstrafe (VStG)   B3/9, 10, 12-16, 19, 37, 47, 49a, 50, 51c, 

51e, 54b 
 – Anonymverfügung   B3/49a 
 – Besetzung des UVS   B3/51c 
 – Organstrafverfügung   B3/13, 50 
 – Strafverfügung   B3/47 
 – Vollstreckung   B3/14, 54b 
 – Widmung   B3/15 
Geldstrafe (VVG)   B4/5 f 
Gemeinde  
 – (AVG)   B2/41 
 – (Organe, EGVG)   B1/1 
 – (VVG)   B4/9 
Gemeindebehörde (VVG)   B4/1 
Gemeinderat (Wahl, EGVG)   B1/1 
Gemeindeverband (Organe, EGVG)   B1/1 
Gericht  
 – (AVG)   B2/11, 38, 55, 69 
 – (VStG)  B3/22, 30, 47, 53a, 53d, 54d, 62 
Gerichtshof der EU 
 – (AVG)   B2/38a 
 – (VStG)   B3/31, 51 
Geschäftsgeheimnis (AVG)   B2/40, 49 
Gesetzlicher Vertreter 
 – (AVG)   B2/10 
 – (Jugendliche, VStG)   B3/59-61 
Geständnis (VStG)   B3/44, 47 
Glaubhaftmachung (AVG)   B2/49, 71 
Großverfahren (AVG)   B2/44a-44g 
Grundverkehrsbehörde (EGVG)   B1/1 

H 
Haft  
 – (VStG)   B3/19a, 53, 54a 
 – (VVG)   B4/5 f 
Häftling (VStG)   B3/53c-53e, 54d  
Haftraum (VStG)   B3/53, 53c 
Handlungsfähigkeit (AVG)   B2/9 
Handlungsvollmacht (E-GovG)   B5/6 
Hash-Verfahren (E-GovG)   B5/9 
Hauptwohnsitz 
 – (AVG)   B2/3 
 – (VStG)   B3/9, 29a 
 – (ZustG)   B6/9 
Hautfarbe (EGVG)   B1/3 
Heeresangehörige (AVG)   B2/20 
Heilung (ZustG)   B6/7 
Herkunft, nationale oder ethnische (EGVG)   B1/3 
Hinterlegung (ZustG)   B6/8, 10, 17, 19, 23 

 – ohne Zustellversuch   B6/23 

I 
Identifikation (E-GovG)   B5/2-6, 8-10, 13-15 
Identität  
 – (AVG)    B2/14, 16, 18 
 – (E-GovG)   B5/2-4, 6, 15 
 – (VStG)   B3/35 
Immunität, völkerrechtliche (ZustG)   B6/11 
Instanzenzug (AVG)   B2/2, 63, 72 
Interesse, rechtliches (AVG)   B2/8 
Internet (E-GovG)   B5/1, 6, 9, 18-20 

J 
Jugendliche (VStG)   B3/4, 20, 53e, 54, 58-62 
 – Sonderbestimmungen im Strafverfahren   B3/58-62 
 – Vollzug von Freiheitsstrafen   B3/53e, 54 

K 
Kirchen (EGVG)   B1/1 
Kollegialbehörde, unrichtige Zusammensetzung (AVG)   B2/68 
Kommissionsgebühren (AVG)   B2/77 
Kommunikationssystem der Behörde, elektronisches (ZustG)   

B6/37 
Kompetenzkonflikt (AVG)   B2/5 
Kosten (AVG)   B2/17, 42, 44b, 44e, 44g, 52, 49, 52, 74 ff 
 – Aussageverweigerung   B2/49 
 – der Behörden B2/75 ff 
 – der Beteiligten   B2/74 
 – Kopien   B2/17, 44b, 44e 
 – Maßnahmebeschwerde   B2/79a 
 – Sachverständige   B2/52 
 – Säumnis   B2/42, 49 
 – Verlautbarung des Edikts   B2/44g 
Kosten (VStG) 
 – Verwaltungsstrafverfahren   B3/37, 44a, 48, 51a, 64-66 
 – Vollzug von Freiheitsstrafen   B3/53d, 54d 
Kosten (VVG)   B4/11 
Krankheit (VStG)   B3/3, 51g, 54 
Kunde (ZustG)   B6/2, 29, 33 
Kundmachung (AVG)   B2/41 f 
Kurator (AVG)   B2/11  

L 
Ladung (AVG)   B2/19 f 
 – zur mündlichen Verhandlung   B2/41 f 
Ladung (VStG) 
 – des Beschuldigten   B3/32, 40, 41, 43, 44, 51e, 51f, 59 
 – des Privatanklägers   B3/56 
Land- und Forstwirtschaftsinspektion (EGVG)   B1/1 
Landeshauptmann  
 – (AVG)   B2/2 
 – (VVG)   B4/10 
Landesregierung (VVG)   B4/10 
Landesschulrat (EGVG)   B1/1 
Lehrlingsstellen (EGVG)   B1/1 
Leistung (ZustG)   B6/2, 22, 29-33, 40 
Leistungserbringung (ZustG)   B6/30 
Leumundszeugnis (VStG)   B3/55 

M 
Mängel (AVG) B2/10, 13, 61 
 – Anbringen   B2/13 
 – Rechtsmittelbelehrung   B2/61 
 – Vollmacht   B2/10 
Manuduktionspflicht (AVG)   B2/13a 
Meisterprüfungsstelle (EGVG)   B1/1 
Meldedaten (E-GovG)   B5/17 
Melderegister, Zentrales (E-GovG)   B5/6, 15, 17 
Milderungsgrund (VStG)   B3/3, 19, 20 
Militärkommando (EGVG)   B1/1 
Mitschuldiger (VStG)   B3/17, 29 
mündliche Verhandlung (AVG)   B2/39, 40-44, 44a, 44d, 44e, 

55, 62, 66, 67d-67g, 71 f 
 – Kundmachung   B2/41 
 – Verhandlungsschrift   B2/14, 44 
 – Versäumung   B2/42, 71 f 
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 – Berufungsverfahren   B2/66 
 – Großverfahren   B2/44a, 44d, 44e 
 – UVS   B2/67d-67g 
Mutwillensstrafe  
 – (AVG)   B2/35 f 
 – (VStG)   B3/33 

N 
Nachsendung (ZustG)   B6/18 
Nachweis (E-GovG)   B5/2-4, 6, 16-18 
 – Authentizität   B5/2 f 
 – Identität   B5/2-4, 6, 16-18 
Nachweis (Zustellung, ZustG)   B6/13, 16, 22 f, 26, 27, 35-37a 
Neuerungsverbot (AVG)   B2/65 
nichtamtliche Sachverständige (AVG)   B2/52, 53a 
Nichtigerklärung, Bescheide (AVG)   B2/68 
Niederschrift (AVG)   B2/14-16, 18, 44, 44c, 62 
 – Beweiswert   B2/15 
 – elektronische   B2/14 
 – Großverfahren B2/44c 
 – Verhandlung B2/44 
Niederschrift (VStG)   B3/44, 51, 51g, 51h 
Notstand (VStG)   B3/6 

O 
Oberbehörde, sachlich in Betracht kommende  
 – (AVG)   B2/4, 5, 68, 73 
 – (EGVG)   B1/1 
Oberste Behörde (AVG)   B2/4 
offenkundige Tatsache (AVG)   B2/45 
öffentlich Bedienstete (AVG)   B2/20  
Öffentliche Abgaben (VVG)   B4/1, 3 
öffentliche Urkunde (AVG)   B2/47 
Öffentlichkeit (AVG)   B2/67e 
Offizialmaxime (AVG)   B2/39 
Ordentliches Strafverfahren (VStG)   B3/19, 40-46, 49 
Ordnungsnummer (E-GovG)   B5/6 
Ordnungsstrafe (AVG)   B2/34, 36, 49 
Organ 
 – der öffentlichen Aufsicht (VStG)   B3/21, 39, 47, 49a, 50 
 – des öffentlichen Sicherheitsdienstes (VStG)   B3/27, 35, 

37a, 59 
 – (Vollstreckung, VVG)   B4/9 
Organstrafverfügung (VStG)   B3/13, 21, 50 
Organwalter (E-GovG)   B5/5, 13 
Österreichisches Staatsarchiv (EGVG)   B1/1 

P 
Pädagogische Hochschule (EGVG)   B1/1 
Partei (AVG)   B2/8, 17, 42, 62, 67b, 67g 
 – in Verfahren vor den UVS   B2/67b, 67g 
Partei (VStG)   B3/32, 45 f, 51, 51d-51h, 56, 57 
Parteiengehör (AVG)   B2/37, 43, 45 
Parteienverkehr (AVG)   B2/13 
Parteienvertreter  
 – (AVG)   B2/10, 13a, 34, 49 
 – (E-GovG)   B5/5, 10 
 – (EGVG)   B1/3 
 – (VStG)   B3/51g 
 – (ZustG)   B6/13 
Partner, eingetragene (AVG)   B2/36a 
Person, juristische 
 – (E-GovG)   B5/2 
 – (VStG)   B3/9 
Person, natürliche 
 – (E-GovG)   B5/2, 4, 6-9, 12, 14, 22-23, 28 
 – (VStG)   B3/9 
 – (ZustG)   B6/9, 13, 29, 33 
Personenbindung (E-GovG)   B5/2, 4, 6, 12, 15 
Personengesellschaften, eingetragene (VStG)   B3/9  
Personenkennzeichen, bereichsspezifisches – bPK (E-GovG)   

B5/2, 5 f, 8-15, 22 
 – Erzeugung B5/9 f, 14 
 – Offenlegung B5/11 
 – Schutz   B5/15 
Personenstandsdaten (E-GovG)   B5/17 
Pflegebefohlene  
 – (AVG)   B2/7, 49 
 – (VStG)   B3/38 
Pflegschaftsgericht (VStG)   B3/62  

Post (ZustG)   B6/2 
Postbüro (EGVG)   B1/1 
Postlauf (AVG)   B2/33 
Präklusion (AVG)   B2/42, 44b 
Privatankläger (VStG)   B3/56, 66 
Privatanklagesachen (VStG)   B3/51a, 52b, 56 
Privaturkunde (AVG)   B2/47 
Privileg, völkerrechtliches (ZustG)   B6/11 
Prüfungen (Durchführung, EGVG)   B1/1 

R 
Rasse (EGVG)   B1/3 
Rechenfehler (AVG)   B2/62 
Rechtfertigung, Beschuldigter (VStG)   B3/40, 42, 44, 49 
rechtliches Interesse (AVG)   B2/8  
Rechtsbeistand (VStG)   B3/36, 40, 53c 
Rechtsbelehrung (AVG)   B2/13a  
Rechtsfähigkeit (AVG)   B2/9 
Rechtskraft (AVG)   B2/38, 68 
Rechtsmittel  
 – (AVG)   B2/13, 17, 19, 58, 61, 63, 69, 71 f 
 – (VStG)   B3/49a, 50, 57, 60 
 – (AVG)   B2/61 
 – (VStG)   B3/44, 46 
Religionsgesellschaften (EGVG)   B1/1 
Rückschein (ZustG)   B6/22 
Rückstandsausweis (VVG)   B4/3 
Ruheverhältnis (EGVG)   B1/1 

S 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 
 – (AVG)   B2/3-5, 68, 73 
 – (EGVG)   B1/1 
Sachverständige (AVG)   B2/14, 40, 43 f, 44b, 44c, 52 ff, 76, 

78a 
 – Ablehnung   B2/53 
 – Augenschein   B2/54 
 – Gebühren   B2/53a, 76, 78a 
 – nichtamtliche   B2/52, 53a, 76, 78a 
Sachverständigengebühren (AVG)   B2/76, 78a 
Sachverständigengutachten (AVG)   B2/42, 44, 44b, 52 
Sachwalter (AVG)   B2/11 
Säumnis (AVG)   B2/42, 71 f 
Schlichtungsstelle (EGVG)   B1/1 
Schlüssel, kryptographischer (E-GovG)   B5/6, 9 
Schreibfehler (Bescheide, AVG)   B2/62 
Schreibweise, beleidigende (AVG)   B2/4 
Schuld (VStG)   B3/5 
Sicherheitsdaten (E-GovG)   B5/2 
Sicherheitsdirektionen (EGVG)   B1/1 
Sicherheitsleistung (VStG)   B3/37, 37a 
Signatur, elektronische  
 – (AVG)   B2/18 
 – (E-GovG)   B5/2, 4, 6, 17, 19 f, 22, 25 
Signaturgesetz (E-GovG)   B5/2, 19 
Soldat (ZustG)   B6/15 
Sonntage (AVG)   B2/33 
Sozialversicherungsträger (EGVG)   B1/1 
Sprengel (VStG)   B3/27, 29a, 53 
Spruch (AVG)   B2/58-59, 66 f 
Staatszugehörigkeitsdaten (E-GovG)   B5/17 
Stadt mit eigenem Statut (EGVG)   B1/1 
Stammzahl (E-GovG)   B5/2, 4-9, 12-15, 22, 28 
 – Schutz   B5/12 f, 15 
Stammzahlenregisterbehörde (E-GovG)   B5/2, 4-7, 9 f, 12 f, 15 
Standarddokument (elektronischer Datennachweis, E-GovG)   

B5/17 
Statistik Österreich (EGVG)   B1/1 
Stellvertretung (E-GovG)   B5/4-6 
Strafantrag (Privatanklagesachen, VStG)   B3/56 
Strafaufschub (VStG)   B3/54a 
Strafbarkeit, allgemeine Voraussetzungen (VStG)   B3/1 f 
Strafbemessung (VStG)   B3/3, 16, 19, 49a, 55 
Strafdauer (VStG)   B3/12 
Strafe (VStG)   B3/10 ff 
 – Absehen   B3/21  
 – Freiheitsstrafe   B3/10-12 
 – Geldstrafe   B3/10, 12 ff 
Straferkenntnis (VStG)   B3/19a, 30 f, 43, 44a, 49, 51, 55-57, 

59, 64 
 – Jugendliche   B3/59 
 – Kostenbeitrag   B3/64 
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 – Privatanklagesachen   B3/56 
 – Tilgung   B3/55 
Strafmündigkeit (VStG)   B3/4 
Strafnachsicht, Privatanklagesachen (VStG)   B3/56 
Straftilgung (VStG)   B3/55  
Strafverfahren (VStG) 
 – Absehen von der Einleitung   B3/21, 45 
 – allgemeine Bestimmungen   B3/23 ff  
 – Anwendung des AVG   B3/24  
 – Einstellung   B3/30, 43, 45, 52, 66 
 – Kosten   B3/64-66 
 – ordentliches   B3/19, 40-46, 49 
Strafverfügung (VStG)   B3/32, 47 f, 64 
Strafverhandlung (VStG)   B3/43 f  
Strafvollstreckung (VStG)   B3/31, 53-54d 
 – Aufschub   B3/54a 
 – Freiheitsstrafe   B3/53 ff 
 – Geldstrafe   B3/54b 
 – Kosten   B3/54d 
Strafvollzug (VStG)   B3/29a, 37, 37a, 53-54d 

T 
Tarifbestimmungen (EGVG)   B1/3 
Täter, Ausforschung (VStG)   B3/32, 34, 49a 
Tätigkeit, selbständige wirtschaftliche (E-GovG)   B5/16 
Tatsachen (AVG)  B2/39, 45, 47, 65, 69 
 – neue   B2/39, 65, 69 
 – offenkundige   B2/45 
Tilgung, Strafe (VStG)   B3/55 
Trunkenheit (VStG)   B3/3 

U 
Übersetzer (AVG)   B2/39a, 53b 
Übersetzung (ZustG)   B6/12 
Unabhängige Verwaltungssenate in den Ländern (AVG)   B2/19, 

51a-51d, 53a, 67a-67h, 68-73, 76a, 79a 
 – Abstimmung   B2/67f 
 – amtswegige Bescheidbehebung   B2/68 
 – Ausschluss der Öffentlichkeit   B2/67e 
 – Berufungsentscheidung B2/67h 
 – Beschwerde wegen Ausübung unmittelbarer Befehls- und 

Zwangsgewalt   B2/67c, 79a 
 – Devolutionsantrag   B2/73 
 – Gebühren   B2/51a-51d, 53a, 76a 
 – mündliche Verhandlung   B2/67d 
 – Parteien   B2/67b 
 – Unmittelbarkeit des Verfahrens   B2/67f 
 – Verfahren   B2/67a-67h 
Unabhängige Verwaltungssenate in den Ländern (EGVG)   B1/1 
Unabhängige Verwaltungssenate in den Ländern (VStG)   B3/30, 

51-51i, 52b, 64 
 – Berufungsverfahren   B3/51-51i 
 – Besetzung   B3/51c 
 – Beweisaufnahme   B3/51g-51i 
 – Entscheidungsfrist   B3/51 
 – mündliche Verhandlung   B3/51e, 51f 
 – Parteien   B3/51d 
 – Unmittelbarkeit des Verfahrens   B3/51i 
Unabhängiger Finanzsenat (EGVG)   B1/1 
Unanfechtbarkeit (AVG)   B2/68 
Universitäten (EGVG)   B1/1 
Unmittelbarer Zwang (VVG)   B4/7 f 
Unmittelbarkeit des Verfahrens (AVG)   B2/67f  
Unterbrechung der Verhandlung (AVG)   B2/43 
Unterbrechung, Vorfrage (AVG)   B2/38 
Unterhalt (VStG)   B3/14, 51a, 54a 
Unterschrift (AVG)  B2/14, 16, 18 
Urkunde  
 – (AVG)   B2/47, 69 
 – (EGVG)   B1/3 
Urkundenfälschung (AVG)   B2/69 

V 
Verantwortlichkeit (VStG)   B3/9 
Verbotsgesetz (EGVG)   B1/3 
Verdacht einer Verwaltungsübertretung (VStG)   B3/19a, 32, 

35, 39, 45, 59 
Vereinsregister (E-GovG)   B5/6 
Vereinsregisterzahl (E-GovG)   B5/6 
Verfahren, mathematisches (E-GovG)   B5/6, 9 

Verfahrensanordnung (AVG)   B2/39, 63, 67e 
Verfahrenshilfe (VStG)   B3/51a 
Verfahrenshilfeverteidiger (VStG)   B3/51a 
verfahrensrechtlicher Bescheid (AVG)   B2/67a, 67d 
Verfall  
 – (EGVG)   B1/3 
 – (VStG)   B3/15, 17 f, 37, 37a, 39, 47 
Verfassungsgerichtshof  
 – (AVG)   B2/61a 
 – (VStG)   B3/31, 51, 53b 
Verfolgungshandlung (VStG)   B3/27, 31, 32, 49a 
Verfügungen, einstweilige (VVG)   B4/8 
Vergabeverfahren (AVG)   B2/67a  
Verhandlung, mündliche (AVG)   B2/39, 40-44, 44a, 44d, 44e, 

55, 62, 66, 67d-67g, 71 f 
Verhandlung, mündliche (VStG)   B3/43, 44, 51e-51i, 59 
 – öffentliche   B3/51e-51i 
Verhandlungsleiter (AVG)   B2/43, 44 
Verhandlungsschrift (AVG)   B2/14, 44, 44e, 62  
Verjährungsfrist (VStG)   B3/31 
Verkehr, elektronischer (E-GovG)   B5/1-3, 14, 25 
Verkehr, öffentlicher (EGVG)   B1/3 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat (EGVG)   B1/1 
Verkündung, mündliche (VStG)   B3/43, 44, 46, 51h 
Verkündung, mündlicher Bescheid (AVG)   B2/14, 44, 62, 63, 

67g, 69 
Vermessungsämter (EGVG)   B1/1 
Vermögensverhältnisse (VStG)   B3/19, 33 
Vernehmung  
 – (AVG)   B2/48 f, 51 
 – (VStG)   B3/32, 33, 36, 40-43, 51g, 59 
Versäumung (AVG)   B2/71 
Verschlüsselung (ZustG)   B6/29, 33, 34 
Verschulden (VStG)   B3/5  
Verschwiegenheitspflicht (AVG)   B2/49 
Versorgungsverhältnis (EGVG)   B1/1 
Verständigung (ZustG)   B6/17, 20, 23, 29, 33, 35 f 
 – elektronische Zustellung   B6/29, 33, 35 f 
 – Hinterlegung   B6/17, 20, 23 
Versteigerung, öffentliche (VStG)   B3/39 
Versuch  
 – (EGVG)   B1/3 
 – (VStG)   B3/8 
Vertagung, Verhandlung (AVG)   B2/43 
Verteidiger (VStG)   B3/51, 51a, 61  
Vertrauensperson des Beschuldigten (VStG)   B3/36, 43, 59 
Vertreter, gesetzlicher  
 – (AVG)   B2/10-12 
 – (VStG)   B3/59-61 
Vertreter, zur Empfangnahme befugter (ZustG)   B6/9, 13, 16, 

17 
Vertretungsbehörde (ZustG)   B6/11 
Verwaltungsabgaben  
 – (EGVG)   B1/1 
Verwaltungsgerichtshof  
 – (AVG)   B2/61a 
 – (VStG)   B3/31, 53b 
Verwaltungssignatur (E-GovG)   B5/25 
VERWALTUNGSSTRAFGESETZ 1991 (VStG)   B3 
Verwaltungsstrafverfahren (EGVG)   B1/1 
Verwaltungsübertretung (EGVG)   B1/2, 3 
Verwaltungsübertretung (VStG)   B3/1, 2, 5 ff 
 – Verdacht einer   B3/19a, 32, 35, 39, 45, 59 
Verwaltungsverfahrensgesetze (EGVG)   B1/1, 2 
Verwaltungsvollstreckung (EGVG)   B1/1 
VERWALTUNGSVOLLSTRECKUNGSGESETZ 1991 (VVG)   B4 
Verwaltungsvorschriften  
 – (EGVG)   B1/2 
 – (VStG)   B3/2, 5, 8-10, 15, 17 ,18, 37a, 42, 44a, 48, 49a-

51, 57 
Verwandte (AVG)   B2/36a 
Verweigerung der Annahme (ZustG)   B6/20 
Verweigerung der Zeugenaussage   B2/49 
Verwendung, Bürgerkartenfunktion (E-GovG)   B5/14 f, 25 
Verzicht (AVG) 
 – Berufung (AVG)   B2/63 
 – Verlesung der Niederschrift (AVG)   B2/14 
Verzicht (VStG)  
 – mündliche Verhandlung   B3/43, 51e, 51i 
 – Berufung   B3/51 
Volksabstimmung (Durchführung, EGVG)   B1/1 
Volksbefragung (Durchführung, EGVG)   B1/1 
Volksbegehren (Durchführung, EGVG)   B1/1 
volkswirtschaftliche Schädigung (AVG)   B2/68 
Vollmacht 
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 – (AVG)   B2/10 ff 
 – (E-GovG)   B5/5 f, 12 
Vollmachtsdaten (E-GovG)   B5/2 
Vollstreckung (AVG)   B2/64 
Vollstreckung (VStG)   B3/2, 31, 53-54d 
 – Freiheitsstrafe   B3/53 ff 
 – Geldstrafe   B3/54b 
Vollstreckung (VVG) 
 – Bescheid (VVG)   B4/1, 3, 10 
 – Organe (VVG)   B4/9 
 – Strafverfügung (VStG)   B3/49 
Vollstreckungsverfügung (VVG)   B4/10 f 
Vollzug (VStG)   B3/29a, 37, 37a, 53-54d 
 – Freiheitsstrafe (VStG)   B3/53 ff 
 – Geldstrafe (VStG)   B3/54b 
Vollzugsbehörden (VStG)   B3/53, 53a 
Vorabentscheidung durch den EuGH (AVG)   B2/38a  
Vorauszahlung (VVG)   B4/4 
Vorfrage (AVG)   B2/38, 69 
Vorführung  
 – des Geladenen (AVG)   B2/19 
 – (VStG)   B3/27, 32, 35, 43, 53b 
Vorhaft (VStG)   B3/19a 
Vorlage, elektronischer Akt (E-GovG)   B5/21 
Vorlageantrag (AVG)   B2/64a 
Vorstellung, Mandatsverfahren (AVG)   B2/57, 63 
VStG (Verwaltungsstrafgesetz 1991)  B3 
VVG (Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991)   B4 

W 
Weitergabe (Daten, ZustG)   B6/29 
Wiederaufnahme des Verfahrens  
 – (AVG)   B2/69 f  
 – (VStG)   B3/52, 60 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  
 – (AVG)   B2/71 f  
 – (VStG)   B3/60 
Winkelschreiber  (EGVG)   B1/3 
Wirkung, aufschiebende  
 – (AVG)   B2/57, 64, 71 
 – (VStG)   B3/37, 39 
Wortentzug (AVG)   B2/34 

Z 
Zentrales Melderegister (E-GovG)   B5/6, 15, 17 
Zeuge (AVG)   B2/14, 40, 43, 48-50, 51a-51c, 67e, 76a, 78a 
 – Aussageverweigerung   B2/49 
 – Gebühren   B2/51a-51c, 76a, 78a 
 – Vernehmung   B2/48 f 
Zeuge (VStG)   B3/38, 44, 51f, 51g, 51h 
 – Befreiung von der Aussagepflicht   B3/38 
Zivildienstbeschwerderat (EGVG)   B1/1 
Zivildienstserviceagentur (EGVG)   B1/1 
Zollamt (EGVG)   B1/1 
Zulassungsbescheid (ZustG)   B6/30 
Zurechnungsfähigkeit (VStG)   B3/3 
Zurückstellung, an die Behörde (ZustG)   B6/19 
Zurückweisung 
 – Berufung (AVG)   B2/66 
 – mangelhafte Anbringen (AVG)   B2/13 
Zusammentreffen strafbarer Handlungen (VStG)   B3/22, 30  
Zuständigkeit (AVG)   B2/1 ff, 67a, 68 
 – örtliche   B2/1, 3, 4, 6 
 – unzuständige Behörde   B2/68 
 – UVS   B2/67a 
 – sachliche   B2/1, 2, 6 
Zuständigkeit (VStG)   B3/26-29a, 52b, 53a 
 – örtliche   B3/27-29a, 52b 
 – sachliche   B3/26-29a 
 – Strafvollzug   B3/53a 
Zuständigkeitsstreit (AVG)   B2/5 
Zustelladresse (ZustG)   B6/2, 4, 37 
Zustelladresse, elektronische (ZustG)   B6/2, 37 
Zustelldienst (ZustG)   B6/2, 3, 13, 16-18, 23, 29-37, 40 
Zustelldienst, elektronischer (ZustG)   B6/2, 29-37, 40 
 – (An- und Abmeldung)   B6/33 
 – (Aufsicht)   B6/31 
 – (Auswahl zwischen mehreren)   B6/34 
 – (Leistungen)   B6/29 
 – (Zulassung)   B6/30 
Zusteller (ZustG)   B6/4, 14-17, 20, 22-23 
Zustellformular (ZustG)   B6/27 

Zustellgesetz (E-GovG)   B5/5, 21 
ZUSTELLGESETZ (ZustG)   B6 
Zustellmangel (ZustG)   B6/7 
Zustellnachweis (ZustG)   B6/13, 16, 22, 23, 26, 27, 35-37a 
Zustellorgan (ZustG)   B6/3, 26 
Zustellung (AVG) B2/21 f, 44a 
 – zu eigenen Handen   B2/22 
 – durch Edikt   B2/44a 
Zustellung (VStG) 
 – durch öffentliche Bekanntmachung   B3/17 
 – zu eigenen Handen   B3/48 
Zustellung (ZustG)   B6/1 ff 
 – an den Empfänger   B6/13-15 
 – ausländischer Schriftstücke   B6/1, 12 
 – Ersatzempfänger   B6/16 
 – im Ausland   B6/11 
 – mehrmalige  B6/6 
 – öffentliche Bekanntmachung   B6/25 
 – ohne Zustellnachweis   B6/26 
 – zu eigenen Handen   B6/21 
Zustellung, elektronische (ZustG)   B6/28-37a 
 – mit Zustellnachweis   B6/35, 37a 
 – ohne Zustellnachweis   B6/36, 37 
Zustellung, physische (ZustG)   B6/13-27 
Zustellungsbevollmächtigter (ZustG)   B6/9, 10, 25, 35 
Zustellungsvollmacht  
 – (E-GovG)   B5/5 
 – (ZustG)   B6/9 
Zustellverfügung (ZustG)   B6/2, 5 
Zustellversuch (ZustG)   B6/8, 10, 23 
 – ohne Hinterlegung   B6/23 
ZustG   (Zustellgesetz)   B6 
Zwang, unmittelbarer (VVG)   B4/7 f 
Zwangsbefugnis (VVG)   B4/2 
Zwangsgewalt, unmittelbare verwaltungsbehördliche (AVG)   

B2/67a, 67c 
Zwangsmittel (VVG)   B4/2, 5 
Zwangsstrafe (VVG)   B4/5 f 
 


